
STADT BAD MÜNDER AM DEISTER 
Der Bürgermeister 
 
 
 

B e k a n n t m a c h u n g  
 
 
Am Donnerstag, 12. Februar 2026, 18:30 Uhr, Foyer des Martin-Schmidt-Konzertsaales, 
Hannoversche Straße 14 A, 31848 Bad Münder, findet eine öffentliche und anschließend 
nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Bau, Planung und Umwelt statt. 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  
 
 
A) Öffentlicher Teil 
 
 
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der 

Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung 
 

2. Anfragen von Einwohnerinnen und Einwohnern zu nicht auf der Tagesordnung 
stehenden Angelegenheiten 
 

3. Genehmigung des Protokolls über die 25. öffentliche Sitzung des Ausschusses für 
Bau, Planung und Umwelt am 18.11.2025 
 

4. Mitteilungen der Verwaltung 
 

5. Zukünftiger Hauptsitz der Stadtverwaltung; 
hier: Festlegung der Bewertungsmatrix zur Durchführung des 
Wirtschaftlichkeitsvergleiches der Varianten ĂSparkasse/Steinhofñ und ĂNeubau 
Rathaus am Standort der alten Schuleñ 
 

6. 87. Änderung des Flächennutzungsplanes und gleichzeitige Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 9.15 "Feuerwehr - Auf dem Kampe", OT. Hachmühlen; 
a) Beschluss über Stellungnahmen (Abwägung) 
b) Feststellungs- und Satzungsbeschluss 
 

7. 88. Änderung des Flächennutzungsplanes und gleichzeitige Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 8.7 "Feuerwehr - Lohfeldweg", OT. Flegessen; 
a) Beschluss über Stellungnahmen (Abwägung) 
b) Feststellungs- und Satzungsbeschluss 
 

8. Kommunale Wärmeplanung Stadt Bad Münder; 
Hier: Endbericht 
 

9. Beratung des Haushaltes für das Jahr 2026 im Rahmen der Zuständigkeiten des 
Ausschusses 
 

10. Wohnmobil- / Wohnwagenstellplätze 
Antrag der Ratsgruppe bad münder kann mehr / proBürger vom 13.09.2024 
 

11. "Bauturbo" - Sachstand und Vorschlag weitere Vorgehensweise 
 

12. Anfragen von Ausschussmitgliedern 



 
13. Anfragen von Einwohnerinnen und Einwohnern 

 
 
 
B) Nichtöffentlicher Teil 
 
 
 
Bad Münder, den 02.02.2026 
 
 
Barkowski 
 
 
 
Hinweis: Die Bekanntmachung und weitere Informationen zu der Sitzung sind im Bürger- 

und Ratsinformationssystem unter www.bad-muender.de abrufbar. 
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Verwaltungsvorstand 
Az.: Verwaltungsstandort 

 

 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr. 15/2026 
 
Datum: 02.02.2026 

X öffentlich  

 nicht öffentlich 

 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt 12.02.2026 

Verwaltungsausschuss 19.02.2026 

Rat 26.02.2026 

 
 

Bezeichnung 

 
Zukünftiger Hauptsitz der Stadtverwaltung; 
hier: Festlegung der Bewertungsmatrix zur Durchführung des Wirtschaftlichkeitsvergleiches 
der Varianten „Sparkasse/Steinhof“ und „Neubau Rathaus am Standort der alten Schule“ 
 

 
 

Beschlussempfehlung 

 
Für die Realisierung des zukünftigen Hauptsitzes der Stadtverwaltung – zusätzliche Prü-
fung der Variante „Sparkasse/Steinhof“ für eine Gegenüberstellung mit der Variante „Neu-
bau Rathaus am Standort der alten Schule“ und Umsetzung der wirtschaftlicheren Vari-
ante – wird die Bewertungsmatrix für den Wirtschaftlichkeitsvergleich verbindlich festge-
legt. 

 
 

Begründung 

 
In der Sitzung des Rates am 18.12.25 wurden die Eckpunkte für die Erstellung einer Be-
wertungsmatrix für den Wirtschaftlichkeitsvergleich als Arbeitsgrundlage festgelegt – diese 
sollten durch den zu beauftragenden Dienstleister überarbeitet bzw. ergänzt werden und 
der Erstellung des Entwurfes der Bewertungsmatrix zur späteren politischen Beratung und 
finalen Festlegung dienen. Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauftragt, die Dienstleistun-
gen für die Erstellung des Wirtschaftlichkeitsvergleiches zu vergeben. 
 
Der erstellte Entwurf der Bewertungsmatrix wird durch den beauftragten Sachverständigen 
in der Sitzung des Ausschusses für Bau, Planung und Umwelt am 12.02.26 vorgestellt und 
erläutert. Die im Anschluss an die Beratung vom Ausschuss empfohlene Fassung wird der 
Vorlage als Anlage und Grundlage für die weitere Beratungsfolge beigefügt. 

 
  



 2 

Finanzielle Auswirkungen 

 
Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt 
 
keine 
 
Finanzielle Auswirkungen auf Bürgerinnen und Bürger 
 
keine 
 

 

Auswirkungen auf Klima, Natur und Umwelt 

 
keine 
 

 

Stadtentwicklungskonzept 

 
keine 

 
 

Auswirkungen auf die Gleichstellung 

 
keine 
 
 

Anlagen 

 
Nr. 1 Bewertungsmatrix für den Wirtschaftlichkeitsvergleich nach Vorstellung und Beratung 

 im Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt 

 
 
 
 
 
 
Barkowski 
Bürgermeister 
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0.02 Fachdienst Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung 
Az.: 622-04/915 

 

 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr. 7/2026 
 
Datum: 26.01.2026 

X öffentlich  

 nicht öffentlich 

 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt 12.02.2026 

Verwaltungsausschuss 19.02.2026 

Rat 26.02.2026 

 
 

Bezeichnung 

 
87. Änderung des Flächennutzungsplanes und gleichzeitige Aufstellung des Bebauungspla-
nes Nr. 9.15 "Feuerwehr - Auf dem Kampe", OT. Hachmühlen; 
a) Beschluss über Stellungnahmen (Abwägung) 
b) Feststellungs- und Satzungsbeschluss 
 

 
 

Beschlussempfehlung 

 
a) Beschluss über Stellungnahmen (= Abwägung vor dem Feststellungs- und  
    Satzungsbeschluss 
Der Rat stellt fest, dass zur 87. Änderung des Flächennutzungsplanes und zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 9.15 „Feuerwehr – Auf dem Kampe“, OT. Hachmühlen im Rah-
men der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB von der Öffentlichkeit und ge-
mäß § 4 Abs. 2 BauGB von den Behörden Stellungnahmen vorgebracht wurden, die im 
Einzelnen in der Verwaltungsvorlage Nr. 7/2026 dargestellt sowie abgewogen sind und be-
schließt diese. 
 
Der Rat fasst ebenfalls den Abwägungsbeschluss über die im frühzeitigen Beteiligungsver-
fahren nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB abgegebenen Stellungnahmen der Öffent-
lichkeit und der Behörden wie in der Verwaltungsvorlage Nr. 93/2025 dargestellt. 
 
b) Feststellungs- und Satzungsbeschluss 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 BauGB i.V.m. § 58 NKomVG beschließt der Rat der Stadt Bad 
Münder am Deister die 87. Änderung des Flächennutzungsplanes, OT. Hachmühlen ein-
schließlich Begründung und Umweltbericht. Der Rat beschließt des Weiteren aufgrund des 
§ 10 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 58 NKomVG den Bebauungsplan Nr. 9.15 „Feuerwehr – Auf 
dem Kampe“, OT. Hachmühlen bestehend aus der Planzeichnung und dem Text als Sat-
zung und die dazugehörende Begründung einschließlich Umweltbericht. 
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Begründung 

 
Anlass 

Die Feuerwehren der Ortsteile Hachmühlen und Brullsen sollen an einen gemeinsamen 
Standort in Hachmühlen gelegt werden. Geplant ist der Bau einer neuen Feuerwache mit 
fünf Garagen, zugehörigen Aufstellflächen vor den Garagen, Sozialtrakt, Einstellplätzen und 
Übungsfläche.  

Die Bestandsstandorte der Wehren sind für diesen Zweck baulich nicht geeignet sowie zu 
klein. Die Stadt hat im Vorfeld verschiedene Alternativstandorte geprüft. Verfügbar war le-
diglich ein Standort.  

Bauplanungsrecht 

Für die Schaffung eines Baurechts ist für den Neubau eines Feuerwehrgebäudes die Auf-
stellung eines Bebauungsplanes sowie die parallele Änderung des Flächennutzungsplanes 
nach den Vorgaben des Baugesetztes (BauGB) erforderlich. 

Im Bebauungsplan werden eine Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Feu-
erwehr“ sowie Pflanzflächen ausgewiesen.  

Im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplanes wird eine Teilfläche für die „Land-
wirtschaft“ sowie eine Teilfläche „Wohnbaufläche“ in eine Fläche für Gemeinbedarf „Feuer-
wehr“ umgeplant. 

Nach den Vorgaben des Baugesetzbuches ist ebenfalls ein Umweltbericht zu erstellen und 
die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung abzuarbeiten. Die Belange des Schallschutzes 
sind zu berücksichtigen. 

Verfahrensstand 

Die öffentliche Auslegung erfolgte vom 04.12.2025 bis einschließlich 08.01.2026. Die Er-
gebnisse dieses Beteiligungsverfahrens und die entsprechende Abwägung der eingegan-
genen Stellungnahmen sind als Anlage beigefügt. Diese haben nur redaktionelle Änderun-
gen der Begründung zum Flächennutzungs- und Bebauungsplan zur Folge und somit 
keine planändernde Wirkung. 

Nach Beschluss über die Stellungnahmen können vom Rat sodann der Feststellungsbe-
schluss zur 87. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie der Satzungsbeschluss für 
den Bebauungsplan Nr. 9.15 „Feuerwehr – Auf dem Kampe“, OT. Hachmühlen gefasst 
werden. 

Die Anhörung des Ortsrates der Ortschaft Brullsen-Hachmühlen erfolgte am 17.11.2025. 

Die Abwägung zu den Stellungnahmen auch aus der frühzeitigen Beteiligung sowie die 
Endfassungen zu dieser Bauleitplanung sind dieser Vorlage als Anlagen beigefügt. 

 
 

Finanzielle Auswirkungen 

 
Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt 
 
Die Bauleitplanung erfolgt auf Kosten der Stadt. In den Haushalt 2024 wurden Planungs-
kosten in Höhe von 50.000 € eingestellt. Die Mittel wurden als Haushaltsreste bis in das 
Haushaltsjahr 2026 übertragen. 
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Finanzielle Auswirkungen auf Bürgerinnen und Bürger 
 
keine Auswirkungen 
 

 

Auswirkungen auf Klima, Natur und Umwelt 

 
Die Bauleitplanung bereitet einen Eingriff in Natur und Umwelt vor (z.B. Flächenversiege-
lung). Der Eingriff und der dafür erforderliche zu schaffende Ausgleich wurde im Rahmen 
der Bauleitplanung ermittelt. Da die Kompensation nicht vollständig im Plangebiet stattfin-
den kann, soll als externe Ausgleichsfläche das städtische Flurstück 42, Flur 16, Gemar-
kung Bad Münder dienen. Auf diesem Flurstück wird gleichzeitig der Ausgleich für die Bau-
leitplanung Nr. 8.7 „Feuerwehr - Lohfeldweg“, OT Flegessen nachgewiesen. Das Flurstück 
ist aktuell noch verpachtet und soll nach dem Auslaufen des Pachtvertrages aus der norma-
len Landverpachtung ausscheiden. Details dazu sind dem Umweltbericht des Bebauungs-
planes zu entnehmen, welcher Bestandteil der als Anlage beigefügten Begründung zum Be-
bauungsplan ist. 
 

 

Stadtentwicklungskonzept 

 
Im Handlungsfeld 03 Soziales, Bildung & Kultur ist als Entwicklungsziel die bedarfsgerechte 
Sanierung bzw. Modernisierung und ggf. die Zusammenlegung der Feuerwehrgerätehäuser 
aufgenommen. 
 
Der Neubau der Feuerwehr ist Teil des Handlungsprogramms der Verwaltung im ISEK.  

 
 

Auswirkungen auf die Gleichstellung 

 
keine Auswirkungen 
 
 

Anlagen 

 
Nr. 1 Abwägung Stellungnahmen frühzeitige Beteiligung und Auslegung FNP und B-Plan 
Nr. 2 Endfassung FNP (Planzeichnung, Begründung inkl. Umweltbericht) 
Nr. 3 Endfassung B-Plan (Planzeichnung, Begründung inkl. Umweltbericht und Artenschutzrechtl. 

Fachbeitrag) 
 
 
 
 
 
Barkowski 
Bürgermeister 
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Abwägung zur  
·· plan Hc ·· 

Stadt- und Regionalplanung 
Architekt ·· Stadtplaner 
Dipl.-Ing. Ivar Henckel 

Schmiedeweg 2 
31542 Bad Nenndorf 

 

Bauleitplanung  
der Stadt Bad Münder 

 
Ortschaft Hachmühlen 
87. Änderung Flächennutzungsplan „Feuerwehr Auf dem Kampe “ und 
Bebauungsplan Nr. 9.15 "Feuerwehr - Auf dem Kampe" 
 
   

1. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB  

Zeitraum vom 16.06.2025 bis einschließlich 15.07.2025. 

Im genannten Zeitraum ist eine Stellungnahme von 8 Anwohnenden eingegangen. 

 

2. Frühzeitige Beteiligung der Behörden/sonstigen Träger öff. Belange gem. § 4 (1) BauGB  
Anschreiben vom 10.06.2025 - Stellungnahme bis einschließlich 15.07.2025 
Übersicht der beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die Stellungnahmen 

mit Anregungen oder Hinweisen abgegeben haben. 
 
 
Gesamtliste der beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 

Behörden/Träger öffentlicher Belange Datum der 
Stellungnahme 

Anregungen, 
Hinweise  
od. Keine 

1 Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser -- -- 

2 Avacon Netz GmbH -- -- 

3 BUND Kreisgruppe Hameln-Pyrmont  -- -- 

4 Deutsche Telekom Technik GmbH Technische Infrastruktur 

Niederlassung Nordwest PTI 21 –FS- 

01.07.2025 Hinweise 

5 Flecken Coppenbrügge -- -- 

6 Handwerkskammer Hannover -- -- 

7 IHK Hannover/Hildesheim -- -- 

8 Jagdgenossenschaft Hachmühlen -- -- 

9 Kabel Deutschland/Vodafone 11.07.2025 Hinweise 

10 Kreisabfallwirtschaft Landkreis Hameln-Pyrmont -- -- 

11 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 15.07.2025 Hinweise 

12 Landesjägerschaft Niedersachsen e.V., Verband Hameln-

Pyrmont 

-- -- 

13 Landesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz Niedersach-

sen e.V. Ralf-Ulrich Böhm 

-- -- 

14 Landkreis Hameln-Pyrmont Fachdienst 42 15.07.2025 Anregungen/ 

Hinweise 

15 Landkreis Schaumburg  -- -- 

16 Landvolk Niedersachsen Kreisverband Weserbergland e.V.  -- -- 

17 Landwirtschaftskammer Hannover Bezirksstelle Hannover 10.07.2025 Hinweise 

18 LGLN – RD Hameln-Hannover Katasteramt Hameln -- -- 
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19 LGLN – Regionaldirektion Hameln- Hannover Kampfmittel-

beseitigungsdienst 

16.06.2025 Hinweise 

20 NABU Niedersachsen -- -- 

21 Naturschutzbund Deutschland Ortsgruppe Sünteltal eV. -- -- 

22 Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Ge-

schäftsbereich Hameln  

-- -- 

23 Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft und 

Küsten- und Naturschutz Betriebsstelle Hannover-Hildes-

heim 

-- -- 

24 Realverband Hachmühlen -- -- 

25 Region Hannover -- Team Städtebauliche Planung  15.07.2025 Keine 

26 Staatl. Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim  -- -- 

27 Staatshochbauamt Bückeburg -- -- 

28 Stadt Barsinghausen  -- -- 

29 Stadt Hameln -- -- 

30 Stadt Hessisch Oldendorf -- -- 

31 Stadt Springe -- -- 

32 Unterhaltungsverband Ilse-Hamel -- -- 

33 Veolia Wasser Deutschland GmbH 17.07.2025 

(nachgereicht) 

Anregungen/ 

Hinweise 

34 Wasserbeschaffungsverband Mühlenbachtal -- -- 

 
 



Abwägungsvorschlag: 87. Änd. FNP + B-Plan Nr. 9.15 "Feuerwehr - Auf dem Kampe" ·· plan Hc ··Stadt- und Regionalplanung 
 

• Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB  Zeitraum vom 16.06. bis einschließlich 15.07.2025. 

• Frühzeitige Beteiligung der Behörden/sonstigen Träger öff. Belange gem. § 4 (1) BauGB Anschreiben vom 10.06. - Stellungnahme bis einschließlich 15.07.2025 
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Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB 

Nr. Name / Datum Anregung / Hinweis Abwägungsvorschlag 

A01 Acht Anwohnende, mit ge-

meinsamen Schreiben vom 

25.06.2025 

hiermit lege ich form- und fristgerecht - auch im Namen der unten 

aufgeführten Anlieger - Widerspruch gegen die geplante Errichtung 

eines Feuerwehrgerätehauses auf dem Grundstück Hachmühlen, 

Auf dem Kampe ein. 

Die geplante Maßnahme verletzt unsere Rechte als unmittelbare 

Anlieger aus folgenden Gründen: 

1. Unzumutbare Lärmbelästigung: 

Durch nächtliche Alarmfahrten, Proben, Wartungsarbeiten und 

sonstige Einsatzfahrten ist mit einer erheblichen Lärmbelastung zu 

rechnen. Diese führt zu einer nachhaltigen Störung unserer Wohn- 

und Lebensverhältnisse. 

2. Wertminderung unserer Grundstücke: 

Die mit dem Betrieb eines Feuerwehrgerätehauses einhergehen-

den Belastungen wirken sich nachteilig auf den Verkehrswert unse-

rer Grundstücke aus. 

Darüber hinaus wird durch die bauliche Masse des geplanten Ge-

bäudes die bislang ungestörte Sicht in die freie Natur erheblich be-

einträchtigt bzw. vollständig versperrt, was den Wohnwert zusätz-

lich mindert. 

3. Ungeeignete Standortwahl: 

Der vorgesehene Standort liegt in einem reinen Wohngebiet. Die 

Zu- und Abfahrt erfolgt ausschließlich durch dieses Wohngebiet 

und zudem über eine Brücke mit einer Gewichtsbeschränkung von 

16 Tonnen. Dies ist für Einsatzfahrzeuge, insbesondere größere 

Löschfahrzeuge, weder praktikabel noch verkehrssicher. 

4. Unzureichende Prüfung von Alternativen: 

Es ist nicht erkennbar, dass Alternativstandorte ernsthaft und unter 

Berücksichtigung objektiver Kriterien geprüft wurden. Eine solche 

Prüfung wäre angesichts der Belastung der Anwohner zwingend er-

forderlich gewesen. 

5. Bedenken auch innerhalb der Feuerwehr: 

Selbst aus den Reihen der Freiwilligen Feuerwehr gibt es 

Zu Ziffer 1: Die Zumutbarkeit der Lärmemissionen für die benach-

barte Wohnbebauung orientiert sich an den Immissionsrichtwerten 

der TA Lärm. In der Begründung wird dazu ausgeführt, dass gemäß 

der höchstrichterlichen Rechtsprechung ein Nebeneinander von Feu-

erwehren und der allgemeinen Wohnnutzung regelmäßig gebiets-

verträglich ist, sofern ein Feuerwehrgerätehaus, nach Größe und 

Ausstattung maßgeblich auch dem effektiven Brandschutz in der nä-

heren Umgebung dient. Da dies in der Örtlichkeit der Fall ist, werden 

die Bedenken zurückgewiesen.  

 

Zu Ziffer 2: Die Nähe zu einer Feuerwehr und eine Beschränkung der 

freien Sicht kann durchaus einen Einfluss auf den Wert eines Grund-

stücks haben. Eine Wertminderung ist insofern hinzunehmen, da der 

effektive Brandschutz der Allgemeinheit sowie der unmittelbaren 

Nachbarschaft dient und die Sicherheit und dem Schutz der Wohn-

bevölkerung im Allgemeinen ein höherer Stellenwert einzuräumen 

ist als dem potentiellen, individuellen Wertverlust bzw. bei Ein-

schränkungen der freien Sicht. Die Hinweise werden im Übrigen zur 

Kenntnis genommen. 

 

Zu Ziffer 3: Im planungsrechtlichen Sinne handelt es sich bei der un-

mittelbaren Nachbarschaft des Standortes, wie in der Begründung 

dargelegt, um ein Allgemeines Wohngebiet (nördlich) bzw. eine dörf-

liche Gemengelage (östlich). Die Einsatzfahrzeuge können sowohl 

über die Brücke als auch durch das Dorf fahren. Die Beschränkung 

der Brücke für zivile Fahrzeuge auf 16 Tonnen dient der langfristigen 

Haltbarkeit des Brückenbauwerks. Gemäß einer aktuellen Wiegung 

des größten Einsatzfahrzeuges der Wehr (TLF 3000, inklusive Mann-

schaft) liegt das Gesamtgewicht bei unter 15 Tonnen. Für den Be-

darfsfall ist die Brücke zudem z.B. für Militärfahrzeuge bis zu 42,6 t 

(MLC-Klasse 40) im Einrichtungsverkehr befahrbar. Die Tragfähigkeit 



Abwägungsvorschlag: 87. Änd. FNP + B-Plan Nr. 9.15 "Feuerwehr - Auf dem Kampe" ·· plan Hc ··Stadt- und Regionalplanung 
 

• Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB  Zeitraum vom 16.06. bis einschließlich 15.07.2025. 

• Frühzeitige Beteiligung der Behörden/sonstigen Träger öff. Belange gem. § 4 (1) BauGB Anschreiben vom 10.06. - Stellungnahme bis einschließlich 15.07.2025 
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Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB 

Nr. Name / Datum Anregung / Hinweis Abwägungsvorschlag 

begründete Bedenken und teils ausdrückliche Ablehnung gegen 

den geplanten Standort. Dies unterstreicht die mangelnde Eignung 

des Vorhabens an dieser Stelle. 

Hinweis auf Rechtsschutz und Klage 

Für den Fall, dass trotz dieses Widerspruchs mit den Bauarbeiten 

begonnen wird, behalten wir uns ausdrücklich vor, einen Antrag 

auf vorläufigen Rechtsschutz gemäß§ 80 Abs. 5 VwGO beim zustän-

digen Verwaltungsgericht zu stellen, um die aufschiebende Wir-

kung dieses Widerspruchs wiederherstellen zu lassen. 

Für den Fall einer späteren Klage ist bereits jetzt abzusehen, dass 

sich eine größere Anzahl weiterer betroffener Anwohner anschlie-

ßen wird, da die Bedenken gegen den Standort in der Nachbar-

schaft weit verbreitet und nachvollziehbar sind. 

Wir fordern daher die sofortige Überprüfung der Standortentschei-

dung sowie die Aussetzung der Bauplanung bis zur Klärung der 

Sach- und Rechtslage. 

Bitte bestätigen Sie uns den Eingang dieses Schreibens schriftlich 

und teilen Sie uns mit, wie Sie in dieser Angelegenheit weiter ver-

fahren werden. 

der Brücke ist damit nicht infrage gestellt. Die Bedenken werden zu-

rückgewiesen. 

 

Zu Ziffer 4: Die Verwaltung der Stadt Bad Münder hat eine sachkun-

dige Standortprüfung nach mehreren städtebaulichen Kriterien 

durchgeführt. Da der gewählte Standort die erforderlichen Kriterien 

in geeigneter Weise erfüllt und verfügbar ist, erfolgt die Standortaus-

wahl im Rahmen der Planungshoheit der Kommune und bestätigt 

durch die Beschlüsse der politischen Gremien. Die Bedenken gegen 

den Standort werden somit zurückgewiesen. 

 

Zu Ziffer 5: Bedenken aus der Feuerwehr sind nicht bekannt und 

durch die Stellungnahme nicht belegt. Der Hinweis wird zur Kenntnis 

genommen. 

 

Das Bauleitplanverfahren wird ordnungsgemäß weitergeführt. Der 

Hinweis zum Rechtsweg wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB 

Nr. TöB / Datum Anregung / Hinweis Abwägungsvorschlag 

04 Deutsche Telekom Technik 

GmbH, mit Schreiben vom 

01.07.2025 

Seitens der Telekom bestehen gegen die 87. Änderung des Flächen-

nutzungsplanes und die gleichzeitige Aufstellung des Bebauungs-

planes Nr. 9.15 Feuerwehr – Auf dem Kampe, Stadt Bad Münder 

am Deister grundsätzlich keine Bedenken. 

Am Rand des Planbereiches befinden sich Telekommunikationsli-

nien der Telekom. Hinsichtlich der TK-Versorgung betrachten wir 

das Gebiet grundsätzlich als erschlossen und sehen zurzeit keinen 

Kein Abwägungserfordernis. 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Handlungsbedarf. Bitte informieren Sie uns frühzeitig über die wei-

teren Planungsaktivitäten. 

09 Vodafone GmbH / Vodafone 

Deutschland GmbH, mit 

Schreiben vom 11.07.2025 

Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone 

Deutschland GmbH gegen die von Ihnen geplante Baumaßnahme 

keine Einwände geltend macht. Im Planbereich befinden sich keine 

Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Eine Neuver-

legung von Telekommunikationsanlagen ist unsererseits derzeit 

nicht geplant. 

---- 

Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach internen Wirtschaft-

lichkeitskriterien. Dazu erfolgt eine Bewertung entsprechend Ihrer 

Anfrage zu einem Neubaugebiet. Bei Interesse setzen Sie sich bitte 

mit dem Team Neubaugebiete in Verbindung: (Adresse) 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

11 Landesamt für Bergbau, Ener-

gie und Geologie, mit Schrei-

ben vom 15.07.2025 

Baugrund 

Im Untergrund des Standorts können lösliche Sulfat-/Karbonatge-

steine in Tiefen anstehen, in denen mitunter Auslaugung stattfin-

det und lokal Verkarstung auftreten kann. Im näheren Umfeld des 

Standorts sind bisher keine Erdfälle bekannt. 

Formal ist dem Standort die Erdfallgefährdungskategorie 1 zuzu-

ordnen (gem. Erlass des Niedersächsischen Sozialministers "Bau-

maßnahmen in erdfallgefährdeten Gebieten" vom 23.2.1987, Az. 

305.4 - 24 110/2 -). Im Rahmen von Baumaßnahmen am Standort 

sind bezüglich der Erdfallgefährdung keine besonderen konstrukti-

ven Sicherungsmaßnahmen notwendig. 

Im Zuge der Planung von Baumaßnahmen verweisen wir für Hin-

weise und Informationen zu den Baugrundverhältnissen am Stand-

ort auf den NIBIS® Kartenserver (Thema Ingenieurgeologie). Die 

Hinweise zum Baugrund bzw. den Baugrundverhältnissen ersetzen 

keine geotechnische Erkundung und Untersuchung des Baugrundes 

bzw. einen geotechnischen Bericht. Geotechnische Baugrunderkun-

dungen/-untersuchungen sowie die Erstellung des geotechnischen 

 

Die Hinweise zum Baugrund werden zur Kenntnis genommen. 
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Berichts sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit 

der DIN 4020 in den jeweils gültigen Fassungen erfolgen. 

Hinweise 

Sofern Hinweise zu Salzabbaugerechtigkeiten und Erdölaltverträ-

gen für Sie relevant sind, beachten Sie bitte unser Schreiben vom 

04.03.2024 (unser Zeichen: LID.4-L67214-07-2024- 0001). 

Sofern in diesem Verfahren Ausgleichs- und Kompensationsflächen 

betroffen sind, gehen wir davon aus, dass für alle Ausgleichs- und 

Kompensationsflächen die Festlegungen der Regionalen Raumpla-

nung beachtet werden. In Rohstoffsicherungsgebieten sollten Aus-

gleichs- oder Kompensationsmaßnahmen erst nach einer vollstän-

digen Rohstoffgewinnung erfolgen, da sonst ein späterer Rohstoff-

abbau erschwert bzw. verhindert werden kann. Die aktuellen Roh-

stoffsicherungskarten können über den NIBIS® Kartenserver des 

LBEG eingesehen oder als frei verfügbarer WMS Dienst abgerufen 

werden. Zudem ist im Bereich von Ausgleichs- und Kompensations-

flächen für erdverlegte Hochdruckleitungen sowie bergbauliche 

Leitungen ein Schutzstreifen zu beachten, der von jeglicher Bebau-

ung und von tiefwurzelndem Pflanzenwuchs freizuhalten ist. 

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir 

keine weiteren Hinweise oder Anregungen. 

Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mögliche Konflikte ge-

genüber den raumplanerischen Belangen etc. ableiten und voraus-

schauend berücksichtigen zu können. Die Stellungnahme wurde auf 

Basis des aktuellen Kenntnisstandes erstellt. Die verfügbare Daten-

grundlage ist weder als parzellenscharf zu interpretieren noch er-

hebt sie Anspruch auf Vollständigkeit. Die Stellungnahme ersetzt 

nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften und Normen erfor-

derliche Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen oder objekt-

bezogene Untersuchungen. 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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14 Landkreis Hameln-Pyrmont, 

mit Schreiben vom 15.07.2025 

Belange des Bodenschutzes 

Der Schutz des Bodens - vor allem des Oberbodens - ist bei der Um-

nutzung des Grundstückes zwingend zu berücksichtigen. Neben 

den Rechtsgrundlagen des Bundes-Bodenschutzgesetztes und der 

Bundes-Bodenschutz und Altlastenverordnung sind auch die unter-

gesetzlichen Regelwerke wie z.B. die DIN 19639 (September 2019) - 

Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben - 

zwingend zu beachten. 

 

Belange des Brandschutzes 

Gegen den o.a. Bebauungsplanentwurf bestehen von hier aus keine 

Bedenken, wenn die Löschwasserversorgung (Grundschutz) in dem 

ausgewiesenen Gebiet sichergestellt wird. 

Die Löschwasserversorgung kann nur als sichergestellt angesehen 

werden, wenn für die Gemeinbedarfsfläche „Feuerwehr“ 

a) der nach dem Arbeitsblatt W 405 des DVGW „Bereitstel-

lung von Löschwasser durch öffentliche Trinkwasserversorgung“ er-

forderliche Löschwasserbedarf für den Grundschutz (mind. 96 

m³/h) vorhanden ist; 

b) die vorgenannte Löschwassermenge für eine Löschzeit von 

mind. 2 Stunden zur Verfügung steht; 

c) die Löschwasserversorgung für den ersten Löschangriff zur 

Brandbekämpfung und zur Rettung von Personen in einer Entfer-

nung von 75 m Lauflinie bis zum Zugang des Grundstücks bzw. zum 

Zugang eines Gebäude von der öffentlichen Verkehrsfläche aus si-

chergestellt ist; 

d) die Abstände von Hydranten auf Leitungen in Ortsnetzen, 

die auch der Löschwasserversorgung (Grundschutz) dienen, nicht 

150 m übersteigen. Größere Abstände von Hydranten bedürfen der 

Kompensation durch andere geeignete Löschwasserentnahmestel-

len; 

 

Die Hinweise zum Bodenschutz werden im Rahmen der Ausbaupla-

nung beachtet. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Belange des Brandschutzes werden zur Kenntnis genommen und 

in die Begründung zum Bebauungsplan übernommen. 
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e) die Hydranten so angeordnet sind, dass sie die Wasserent-

nahme leicht ermöglichen; 

f) der insgesamt benötigte Löschwasserbedarf ist in einem 

Umkreis (Radius) von max. 300 m ist. Diese Regelung gilt nicht über 

unüberwindbare Hindernisse hinweg. Das sind z.B. Bahntrassen, 

mehrspurige Schnellstraßen sowie große, langgestreckte Gebäude-

komplexe, die die tatsächliche Laufstrecke zu den Löschwasserent-

nahmestellen unverhältnismäßig verlängern; 

g) die Löschwassermengen über die Grundbelastung für 

Trink- und Brauchwasser hinaus bereitgestellt sind; 

h) bei Sicherstellung aus dem Versorgungsnetz der Netzdruck 

während der Entnahme nicht unter 1,5 bar (erforderlicher Kraft-

spritzeneingangsdruck) abfällt. 

Die Zuwegungen und die Aufstell- und Bewegungsflächen für die 

Feuerwehr sind, gemäß §§ 1 und 2 der DVO-NBauO und der Richtli-

nie über Flächen für die Feuerwehr – Niedersachsen, zu bemessen 

und herzustellen. 

Zufahrten und Zuwegungen über Fremdgrundstücke (ausgenom-

men sind öffentliche Verkehrswege) müssen über Baulasten (öf-

fentlich-rechtliche Verpflichtungen) abgesichert sein. Diese Zufahr-

ten und Zuwegungen müssen bei jeglichen Witterungsbedingungen 

gefahrenlos befahr- und begehbar und jederzeit in der vorgeschrie-

benen Breite passierbar (frei von Hindernissen) sein. 

 

Belange des Denkmalschutzes 

Archäologische Denkmalpflege 

Ich bitte, in der Begründung zur B-Plan Folgendes aufzunehmen: 

Die Planung berührt archäologische Belange: 

Im Plangebiet sind gegenwärtig keine archäologischen Kulturdenk-

male bekannt. Aus dem näheren Umfeld sind jedoch archäologi-

sche Fundstellen überliefert, darunter die Fundstellen Hachmühlen 

FStNr. 20 und 27. Östlich liegt mit der Fundstelle 14 zudem Schloss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Belange der archäologischen Denkmalpflege werden zur Kennt-

nis genommen und in die Begründung zum Bebauungsplan bzw. in 

verkürzter Form in die Planzeichnung übernommen. 
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Hachmühlen. Aufgrund der Lage des Baugrundstücks auf einem 

Richtung Hamel abfallenden Südhang ist schließlich eine siedlungs-

günstige Topographie gegeben, in der erfahrungsgemäß archäolo-

gische Funde und Befunde auftreten. 

Im Verlauf der Erschließung des Plangebietes ist daher mit dem 

Auftreten archäologischer Bodenfunde zu rechnen. Durch die ge-

planten Bau- und Erdarbeiten würden diese archäologischen Kul-

turdenkmale (gem. § 3 Abs. 4 NDSchG) in Teilen unwiederbringlich 

zerstört. Seitens der archäologischen Denkmalpflege bestehen 

keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Planung; allerdings 

muss sichergestellt werden, dass im Plangebiet vorhandene archä-

ologische Funde und Befunde vor ihrer Zerstörung durch die Bau-

maßnahmen im Rahmen von Ausgrabungen sach- und fachgerecht 

dokumentiert und geborgen werden. 

Sämtliche in den Boden eingreifenden Erdarbeiten, wie Erschlie-

ßungsarbeiten, Oberbodenabtrag und alle in den Unterboden rei-

chenden Bodeneingriffe im Bereich des o.g. Geltungsbereiches be-

dürfen daher einer denkmalrechtlichen Genehmigung gemäß § 10 

i. V. m. §§ 12-14, 35 NDSchG der Unteren Denkmalschutzbehörde, 

in der die facharchäologische Begleitung der Erdarbeiten beauflagt 

wird. Diese wird nur unter entsprechenden Auflagen und Bedin-

gungen erteilt werden. Auf die Bestimmungen des § 6 Abs. 3 

NDSchG („Veranlasser-Prinzip“) wird in diesem Zusammenhang 

ausdrücklich hingewiesen. Die Unterlassung stellt eine Ordnungs-

widrigkeit dar und kann mit einem Bußgeld geahndet werden. Un-

tere Denkmalschutzbehörde ist der Landkreis Hameln-Pyrmont und 

nicht die Stadt Bad Münder (s. Hinweise zur Archäologischen Denk-

malpflege auf der Planzeichnung). 

Ich bitte, die folgende Formulierung zur archäologischen Denkmal-

pflege unter den Hinweisen im B-Plan aufzunehmen: 

Mit dem Auftreten archäologischer Bodenfunde im Bereich des 

Geltungsbereichs ist zu rechnen. Durch die geplanten Bau- und 
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Erdarbeiten würden die archäologischen Kulturdenkmale in Teilen 

unwiederbringlich zerstört. Sämtliche in den Boden eingreifenden 

Erdarbeiten, wie Erschließungsarbeiten, Oberbodenabtrag und alle 

in den Unterboden reichenden Bodeneingriffe im Bereich des Gel-

tungsbereiches bedürfen daher einer denkmalrechtlichen Geneh-

migung gemäß § 10 i. V. m. §§ 12-14, 35 NDSchG der Unteren 

Denkmalschutzbehörde. Diese ist bei der Unteren Denkmalschutz-

behörde des Landkreises Hameln-Pyrmont, Naturschutzamt, zu be-

antragen und wird nur unter bestimmten Auflagen und Bedingun-

gen erteilt werden. Auf die Bestimmungen des § 6 Abs. 3 NDSchG 

(„Veranlasser-Prinzip“) wird in diesem Zusammenhang ausdrücklich 

hingewiesen. 

Die Unterlassung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit 

einem Bußgeld geahndet werden. 

Sollten bei den geplanten Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche 

Bodenfunde wie Tongefäßscherben, Schlacken, Metallobjekte, 

Holzkohleansammlungen, auffällige Bodenverfärbungen, Steinkon-

zentrationen und Denkmale der Erdgeschichte gemacht werden, 

sind diese gemäß § 14 Abs. 1 NDSchG meldepflichtig und müssen 

der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Hameln-Pyr-

mont und dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege, 

Referat Archäologie, Scharnhorststr. 1, 30175 Hannover unverzüg-

lich gemeldet werden. 

Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 NDSchG bis zum 

Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, 

bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmal-

schutzbehörde die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Die Unter-

lassung der Anzeige stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann 

mit einem Bußgeld geahndet werden. Auf die einschlägigen Best-

immungen des § 35 NDSchG, insbes. die Abs. 2 und 4, wird deshalb 

besonders hingewiesen. 
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Belange des Naturschutzes 

In der Nähe des Plangebietes befindet sich das Landschaftsschutz-

gebiet „Hameltal“, zugleich FFH- Gebiet „Hamel und Nebenbäche“. 

Durch eine FFH-Vorprüfung ist hier zunächst zu prüfen, ob mit der 

geplanten Bauleitplanung Auswirkungen auf das FFH-Gebiet zu er-

warten sind. Die FFH- Vorprüfung sollte daher im nächsten Verfah-

ren vorgelegt werden. Sofern Vermeidungs- und Minimierungs-

maßnahmen zum Schutz des FFH-Gebietes erforderlich werden, 

reicht die FFH- Vorprüfung rechtlich nicht aus und es ist eine FFH-

Verträglichkeitsprüfung durchzuführen. 

Des Weiteren ist im Umweltbericht eine genaue Bilanzierung des 

Eingriffs sowie des Ausgleichs nachzureichen und die externen Aus-

gleichsmaßnahme zu benennen. Eine abschließende Prüfung aus 

naturschutzfachlicher Sicht kann erst nach Vorliegen der fehlenden 

Unterlagen erfolgen. 

Bezüglich der Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 

und sonstigen Bepflanzungen der Planzeichnung weise ich auf fol-

gendes hin: 

Die vorgesehene Pflanzfläche im Nordwesten des Plangebietes mit 

einer Breite von 5,00 Metern sollte unbedingt auf eine Breite von 

5,50 Metern vergrößert werden. Für die Anlage einer 2-reihigen 

Hecke ist eine Breite von mind. 5,50 Metern erforderlich. Nach 

Möglichkeit sollte der Pflanzstreifen in dem Bereich jedoch auf eine 

Breite von 7,00 Metern vergrößert werden, um hier eine 3-reihige 

Pflanzung zwecks Eingrünung des Vorhabens anlegen zu können. 

Die Anlage einer 3-reihigen Hecken dient der Einbindung des ge-

planten Vorhabens in das Landschaftsbild, insbesondere zur freien 

Landschaft hin. Durch die Anlage einer 2-reihigen Hecke kann dies 

nur bedingt erfolgen. 

Folgende Pflanzhinweise sollten bei der Anlage der Hecke Anwen-

dung finden: 

 

Die Belange des Naturschutzes werden zur Kenntnis genommen. 

Eine FFH-Vorprüfung ist erfolgt. Der Anregung wird gefolgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An der gewählten Größe des Plangebietes soll festgehalten werden. 

Dadurch ergibt sich ein begrenzter Raum für Pflanzmaßnahmen. Im 

Süden und Westen ergibt sich die Option für die erforderlichen 

Pflanzmaßnahmen auf einer Fläche in einer Breite von 8 m. An der 

Nordwestecke wird die Fläche für Pflanzbindung um 18 m² vergrö-

ßert. Dafür bleibt auf dem kürzeren Teilabschnitt, neben der Zufahrt 

zu den Parkplätzen, die Breite der Pflanzmaßnahmen auf 5 m redu-

ziert. Die Auswirkungen auf die Einbindung in die Landschaft werden 

als gering eingeschätzt. Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

 

 

Die Hinweise zu den Pflanzmaßnahmen werden zur Kenntnis genom-

men und bei der weiteren Planung beachtet. 
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Der Abstand der Reihen sowie der Abstand der Pflanzen in der 

Reihe beträgt jeweils mindestens 1,50 m bis maximal 2,0 m. Die 

Gehölze werden auf Lücke (versetzt) gepflanzt. 

Der Abstand der äußeren Reihen zu Wegen, Grenzen und Gebäu-

den muss mind. 2,0 m betragen. Diese Pflanzungen sind im nach-

stehenden Pflanzschema beispielhaft dargestellt. 

(Darstellung mit Pflanzschema - siehe Anlage 1 zur Abwägung) 

 

Die Pflanzungen setzen sich aus 5 % Heistern und 95 % Sträuchern 

zusammen. 

• Heister sind in der Qualität 2x verpflanzt, 150 – 200 cm 

hoch, in Baumschulqualität zu pflanzen. Sie erhalten einen Baum-

pfahl, Zopf-Durchmesser 6 cm, mit Anbindung. Der Pfahl wird an 

der der Hauptwindrichtung zugewandten Seite gesetzt. Heister 

werden einzeln gepflanzt. 

• Sträucher sind in der Qualität 2x verpflanzt, 3-4-triebig, 

ohne Ballen, 60-100 cm hoch, in Baumschulqualität zu pflanzen. Sie 

werden in Gruppen zu 3-5 bzw. 10 Stück gepflanzt. Sie benötigen 

keine Anbindung. 

• Das Anlegen der Pflanzungen auf Erdwällen ist nicht zuläs-

sig, da der Anwuchs und die Entwicklung der Pflanzen aufgrund der 

dort gegebenen Bodentrockenheit in der Regel mangelhaft sind. 

Folgende Gehölzarten sind zu verwenden (Auswahl): 

(Darstellung mit Pflanzlisten - siehe Anlage 2 zur Abwägung) 

 

Alle Gehölze sind mit Hilfe eines Wildschutzzaunes, Höhe 1,60 m, 

gegen Verbiss / sonstige Schäden durch Vieh, Wild oder sonstige 

äußere Einflüsse zu schützen. 

Soweit der Zaun die Gehölze nur gegen Wildverbiss schützen soll, 

kann er entfernt werden, sobald die Pflanzen eine Höhe von rd. 2 

m erreicht haben. Der dabei anfallende Abfall ist fachgerecht zu 

entsorgen. 

Der Anregung wird gefolgt.  

 

 

 

 

 

 

 

Den Anregungen zu Pflanzhinweisen, Pflanzqualitäten und Pflanz-

schema wird in Bezug auf die Pflanzung von Sträuchern gefolgt.  

Eine Pflanzung von Strauch-Baum-Hecken mit Heistern ist aufgrund 

der Böschungssituation sowie zur Vermeidung der Beeinträchtigung 

gegenüber vertikalen Strukturen und Kulissen empfindlicher Offen-

landarten nicht vorgesehen. Zur besseren Einbindung der Feuerwehr 

in die Landschaft sind einzelne Bäume auf der Böschungsoberkante 

bzw. an der Innenseite der Pflanzflächen vorgesehen. 
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Sollen die Gehölze gegen Schäden durch Weidevieh geschützt wer-

den, ist der Zaun dauerhaft zu unterhalten. 

Bei Abgang von Einzelbäumen ist in der folgenden Pflanzzeit in 

Pflanzqualität nachzupflanzen. 

Bei flächenhaften Pflanzen muss eine Nachpflanzung in Pflanzquali-

tät erst erfolgen, wenn mehr als 5 % der Pflanzen nicht angewach-

sen sind. 

Die Pflanzungen sind in den ersten 3-5 Jahren nach der Pflanzung 

intensiv zu pflegen und ggf. zu wässern. Der aufkommende Kraut-

bewuchs ist zu mähen. Dabei sind Verletzungen der Gehölze im 

Rahmen der Mahd des Unterwuchses, insbesondere im Bereich der 

bodennahen Triebe, unbedingt zu vermeiden. 

Um die Heckenpflanzung sichtbar von der angrenzenden Ackerflä-

che abzugrenzen, sollten hier Eichenspaltpfähle gesetzt werden. 

Bezüglich der geplanten Fläche zur Regenwasserrückhaltung weise 

ich kritisch darauf hin, dass diese unmittelbar an die geplante Flä-

che zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-

pflanzungen grenzt. Sofern eine regelmäßige Mahd der Fläche zur 

Regenwasserrückhaltung angestrebt wird, könnte die unmittelbare 

Nähe zu den angrenzenden Gehölzen zukünftig zu Konflikten füh-

ren. 

Zudem sollte in Festsetzungen des Bebauungsplanes aufgenommen 

werden, dass die Anlage von Zufahrten innerhalb der Umgrenzung 

von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonsti-

gen Bepflanzungen unzulässig ist. 

Sofern eine Einfriedung des Geländes vorgesehen ist, sollte diese 

stets auf der Innenseite der Pflanzung (zur Baugrenze hin) erfolgen. 

Bezüglich § 5 „Anpflanzungen und Pflanzbindungen“ der textlichen 

Festsetzungen des Bebauungsplanes weise ich drauf hin, dass die 

vorgenannten Pflanzhinweise (Pflanzlisten, Pflanzschema, 

Pflanzqualität etc.) zu berücksichtigen sind. 

 

 

 

 

 

 

 

Der Anregung zu Nachpflanzungen und zur Einzäunung gegen Wild-

verbiss wird gefolgt 
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Bezüglich der Hinweise zum Artenschutz in der Planzeichnung des 

Bebauungsplanes weise ich darauf hin, dass die Baufeldräumung 

ausschließlich zwischen dem 01. Oktober und dem 28./29. Februar 

zulässig ist. Ich bitte dies entsprechend zu korrigieren. 

Soweit das Vorkommen von Bruten durch eine fachlich qualifizierte 

Person (Ornithologe) vor Baubeginn auszuschließen ist, ist jeweils 

auch ein abweichender Baubeginn möglich. Ein abweichender Bau-

beginn innerhalb der Brutzeit ist jedoch im Einzelfall bei der Unte-

ren Naturschutzbehörde des Landkreises Hameln-Pyrmont zu bean-

tragen und nur nach vorheriger Prüfung und Genehmigung der Un-

teren Naturschutzbehörde zulässig. 

Zur Verhinderung von Brutaktivitäten innerhalb des Plangebietes 

während der Baumaßnahme sollten Vergrämungsmaßnahmen ein-

gesetzt werden. Hierzu sollten circa 2 Meter hohe Stangen (über 

Geländeoberfläche) mit daran befestigten Flatterbändern (1,5 Me-

ter Länge) an den relevanten Eingriffsstellen in einem regelmäßigen 

Abstand von etwa 25 Metern aufgestellt werden. So kann eine An-

siedlung verhindert werden. 

Zur Vermeidung einer zeitweisen Ruderalisierung der Flächen in-

nerhalb des Plangebietes, die potenzielle neue Brutstandorte dar-

stellen könnten, sollte bei Bedarf durch Maßnahmen wie regelmä-

ßige Mahd gegengesteuert werden. 

Auf der für die Bauleitplanung vorgesehenen Fläche sind zudem 

Kartierungen der Avifauna, insbesondere der Offenlandarten/Bo-

denbrüter wie die Feldlerche, durchzuführen. Für ggfs. vorhandene 

Lebensraumverluste kann die Schaffung von Ersatzlebensräumen 

erforderlich werden. Eine abschließende Stellungnahme kann erst 

mit vorliegender Kartierung erfolgen. 

Hinsichtlich der Hinweise zur Artenauswahl standortgerechter, hei-

mischer Bäume, Sträucher und sonstiger Grünpflanzen weise ich 

darauf hin, dass gebietseigene Gehölze aus dem 

 

Der Anregung zur Anpassung der textlichen Festsetzung wird gefolgt. 

 

 

 

 

 

 

Der Anregung wird gefolgt. 
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Vorkommensgebiet 4 "West-deutsches Bergland und Oberrhein-

graben“ zu beziehen sind. Ich bitte dies entsprechend anzupassen. 

 

Redaktioneller Hinweis: Die Textblöcke in der Planzeichnung des 

Bebauungsplanes sind teilweise abgeschnitten und daher nicht les-

bar. 

 

Ich bitte um entsprechende Überarbeitung der Unterlagen und 

Nachreichung der Kartierergebnisse und Bilanzierung. Eine ab-

schließende Stellungnahme ist aus Sicht der Unteren Naturschutz-

behörde erst mit Vorliegen der fehlenden Unterlagen möglich. 

 

Redaktioneller Hinweis: 

Das Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutz-

gesetz (NAGBNatSchG) wurde mit Gesetzesänderung vom 

01.10.2022 in Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatSchG) 

umbenannt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag mit Ergebnissen der Kartie-

rungen liegt vor. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

Die Planzeichnung wird entsprechend redaktionell überarbeitet. Der 

Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

Der redaktionelle Hinweis wird zur Kenntnis genommen und ent-

sprechend in die Begründung/den Umweltbericht übernommen. 

 

17 Landwirtschaftskammer Nie-

dersachsen, mit Schreiben 

vom 10.07.2025 

zu o.g. Planung werden aus Sicht der von der Landwirtschaftskam-

mer Niedersachsen zu vertretenden öffentlichen und fachlichen 

Belange keine grundlegenden Bedenken und Anregungen vorgetra-

gen.  

Kein Abwägungserfordernis 

 

 

 

Kein Abwägungserfordernis. 
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Mit der o.g. Planung wird der dauerhafte Verlust von 0,57 ha land-

wirtschaftlicher Fläche, die teilweise bereits im aktuellen FNP als 

Wohnbaufläche dargestellt ist, vorbreitet. 

Für die daraus resultierende Notwendigkeit zur Eingriffskompensa-

tion für die Eingriffe in die verschiedenen Schutzgüter behalten wir 

uns vor im Verlauf des Verfahrens Stellung zu nehmen. 

Darauf bezugnehmend möchten wir vorab schon dazu anregen, zu-

nächst alle Potentiale zum Ausgleich innerhalb des Plangebietes 

gründlich zu prüfen und auszuschöpfen. Darüber hinaus sind der 

Flächenentsiegelung und den Möglichkeiten zur Aufwertung beste-

hender Grünbereiche unseres Erachtens unbedingt Vorzug zu ge-

währen, bevor die Maßnahmen auf landwirtschaftlichen Produkti-

onsflächen durchgeführt werden. Daran anknüpfend verweisen wir 

auf die Arbeitshilfe zur produktintegrierten Kompensation des 

NLWKN (2023)*, welche als Leitfaden für die Integration von Kom-

pensationsmaßnahmen in die landwirtschaftliche Produktion her-

angezogen werden kann.  

*NLWKN (2023): Arbeitshilfe zur produktintegrierten Kompensa-

tion - Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küs-

ten- und Naturschutz (NLWKN) – Fachbehörde für Naturschutz. 

2023. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

19 LGLN – Regionaldirektion Ha-

meln- Hannover, Kampfmittel-

beseitigungsdienst, mit Schrei-

ben vom 16.06.2025 

Sie haben den Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) Niedersachsen 

beim Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Nie-

dersachsen (LGLN), Regionaldirektion Hameln - Hannover als Träger 

öffentlicher Belange gem. § 4 Baugesetzbuch (BauGB) oder im Rah-

men einer anderen Planung um Stellungnahme gebeten. Diese Stel-

lungnahme ergeht kostenfrei. 

Im Zweiten Weltkrieg war das heutige Gebiet des Landes Nieder-

sachsen vollständig durch Kampfhandlungen betroffen. In der Folge 

können heute noch nicht detonierte Kampfmittel, z.B. Bomben, Mi-

nen, Granaten oder sonstige Munition im Boden verblieben sein. 
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Daher sollte vor geplanten Bodeneingriffen grundsätzlich eine Ge-

fährdungsbeurteilung hinsichtlich der Kampfmittelbelastung durch-

geführt werden.  

Eine mögliche Maßnahme zur Beurteilung der Gefahren ist eine his-

torische Erkundung, bei der alliierte Kriegsluftbilder für die Ermitt-

lung von Kriegseinwirkungen durch Abwurfmunition ausgewertet 

werden (Kriegsluftbildauswertung). Eine weitere Möglichkeit bietet 

die Sondierung durch eine gewerbliche Kampfmittelräumfirma. Bei 

der zuständigen Gefahrenabwehrbehörde (in der Regel die Ge-

meinde) sollte sich vor Bodeneingriffen über die vor Ort geltenden 

Vorgaben informiert werden. Bei konkreten Baumaßnahmen berät 

der KBD zudem über geeignete Vorgehensweisen. 

 

Hinweis:  

Eine Kriegsluftbildauswertung kann beim KBD beauftragt werden. 

Die Auswertung ist gem. § 6 Niedersächsisches Umweltinformati-

onsgesetz (NUIG) in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Niedersächsisches 

Verwaltungskostengesetz (NVwKostG) auch für Behörden kosten-

pflichtig. 

Eine Kriegsluftbildauswertung ist im Rahmen dieser Stellungnahme 

nicht vorgesehen und aus personellen Gründen nicht möglich, da 

prioritär Anträge nach NUIG bearbeitet werden. Ein Auszug aus 

dem Kampfmittelinformationssystem ist ebenfalls nicht mehr vor-

gesehen. Der KBD informiert die zuständigen Gefahrenabwehrbe-

hörden unmittelbar über Ergebnisse durchgeführter Auswertun-

gen. Dabei erkannte Kampfmittelbelastungen sind den Gefahrenab-

wehrbehörden daher bereits bekannt. 

Sofern eine kostenpflichtige Kriegsluftbildauswertung durchgeführt 

werden soll, bitte ich um entsprechende schriftliche Auftragsertei-

lung unter Verwendung des Antragsformulars und der Rahmenbe-

dingungen, die Sie über folgenden Link abrufen können: 

 

 

 

Die Prüfung der Luftbilder wurde bereits in Auftrag gegeben. Der An-

regung wird gefolgt. 
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https://kbd.niedersachsen.de/startseite/allgemeine_informatio-

nen/kampfmittelbeseitigungsdienst-niedersachsen-207479.html 

25 Region Hannover, mit Schrei-

ben vom 15.07.2025 

Untere Landesplanungsbehörde 

Keine Anregungen oder Bedenken. 

Kein Abwägungserfordernis. 

33 Veolia Wasser Deutschland 

GmbH mit Schreiben vom 

17.07.2025 

Im Kreuzungsbereich der Straße "Auf dem Kampe" befindet sich ein 

SW - Hauptkanal, von dort aus müsste ein neuer Hausanschluss von 

circa 30 Metern an das Grundstück gelegt werden. 

Auf Grund des Geländeverlaufs, der aktuellen Planung und einer 

Hauptkanaltiefe von etwa 1,65 Metern in der Straße "Auf dem 

Kampe" sollte man bei der Planung die Höhen beachten, um eine 

private Hauspumpstation für die Feuerwehr zu vermeiden. 

Diese wäre unnötig teuer in der Herstellung, wartungsintensiv und 

mit laufenden Kosten für die Stadt Bad Münder verbunden. 

Niederschlagswasser: 

Hier gehe ich davon aus, dass der Regenwasserablauf/Notüberlauf 

des RRB's an den offenen Graben vor dem Grundstück eingeleitet 

werden soll. 

Bitte unbedingt beachten !!! 

Vor dem Grundstück im Seitenstreifen befindet sich die Drucklei-

tung vom Pumpwerk Hachmühlen zur Kläranlage Bad Münder so-

wie ein Be+Entlüfter. Diese Anlagen erfordern besonderen Schutz ! 

Die Hinweise zur technischen Erschließung (SW-Kanal) werden zur 

Kenntnis genommen und im Rahmen der Ausbauplanung beachtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist davon auszugehen, dass aus der Regenrückhaltung ein Not-

überlauf an die örtliche Vorflut erfolgt. Der Hinweis wird zur Kennt-

nis genommen. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Anlage 1: aus der Stellungnahme des Landkreises Hameln-Pyrmont (Pflanzschema) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage 2: aus der Stellungnahme des Landkreises Hameln-Pyrmont (Pflanzlisten) 
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Ortschaft Hachmühlen 
87. Änderung Flächennutzungsplan „Feuerwehr Auf dem Kampe “ und 
Bebauungsplan Nr. 9.15 "Feuerwehr - Auf dem Kampe" 
 
 
   

1. Beteiligung der Öffentlichkeit - Veröffentlichung gem. § 3 (2) BauGB  

Zeitraum vom 04.12 bis einschließlich 08.01.2026. 

Im genannten Zeitraum sind zwei Stellungnahmen eingegangen. 

 

2. Beteiligung der Behörden/sonstigen Träger öff. Belange gem. § 4 (2) BauGB  
Anschreiben vom 28.11.2025 - Stellungnahme bis einschließlich 08.01.2026 
Übersicht der beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die Stellungnahmen 

mit Anregungen oder Hinweisen abgegeben haben. 
 
 
Gesamtliste der beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 

Behörden/Träger öffentlicher Belange Datum der 
Stellungnahme 

Anregungen, 
Hinweise  
od. Keine 

1 BUND Kreisgruppe Hameln-Pyrmont  -- -- 

2 Deutsche Telekom Technik GmbH Technische Infrastruktur 

Niederlassung Nordwest PTI 21 –FS- 

19.12.2025 Hinweise 

3 Flecken Coppenbrügge -- -- 

4 Kabel Deutschland/Vodafone -- -- 

5 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 06.01.2026 Hinweise 

6 Landesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz Niedersach-

sen e.V. Ralf-Ulrich Böhm 

-- -- 

7 Landkreis Hameln-Pyrmont Fachdienst 42 07.01.2026 Anregungen, 

Hinweise 

8 Landvolk Niedersachsen Kreisverband Weserbergland e.V.  -- -- 

9 Landwirtschaftskammer Hannover Bezirksstelle Hannover 05.01.2026 Hinweise 

10 LGLN – Regionaldirektion Hameln- Hannover Kampfmittel-

beseitigungsdienst 

01.12.2025 Hinweise 

11 NABU Niedersachsen -- -- 

12 Naturschutzbund Deutschland Ortsgruppe Sünteltal eV. -- -- 
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13 Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft und 

Küsten- und Naturschutz Betriebsstelle Hannover-Hildes-

heim 

-- -- 

14 Region Hannover -- Team Städtebauliche Planung  18.12.2025 Keine 

15 Staatl. Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim  -- -- 

16 Stadt Springe -- -- 

17 Unterhaltungsverband Ilse-Hamel -- -- 

18 Veolia Wasser Deutschland GmbH -- -- 

19 Wasserbeschaffungsverband Mühlenbachtal -- -- 
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Beteiligung der Öffentlichkeit - Veröffentlichung gem. § 3 (2) BauGB 

Nr. Name / Datum Anregung / Hinweis Abwägungsvorschlag 

A01 Anwohnende mit Schreiben 

vom 07.01.2026 

(Zusammenfassung) 

Zusammenfassung der Stellungnahme mit folgenden Themen: 

 

Verkehrsinfrastruktur: Es bestehen Bedenken bezüglich der zukünf-

tigen Parkmöglichkeiten und der Verkehrsführung am geplanten 

Standort des Feuerwehrhauses. Einschränkungen für Anwohner, 

Zulieferer und Besucher sowie bestehende Probleme durch Pendler 

und Berufskraftfahrer werden befürchtet. Zudem wird die Frage 

nach Parkberechtigungen für Anwohner aufgeworfen.  

 

 

 

Wasserwirtschaft: Die bestehende Kanalisation wird als bereits 

überlastet bezeichnet, was zu Überschwemmungen, Umweltver-

schmutzung und Sachschäden führt. Die Versiegelung neuer Flä-

chen und zusätzliche Bebauung könnten die Situation weiter ver-

schärfen. Es wird auf die Notwendigkeit einer grundlegenden An-

passung der Wasserabführung hingewiesen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standortwahl: Der geplante Standort des Feuerwehrhauses wird 

kritisch hinterfragt. Es wird angeregt, einen alternativen Standort 

zu wählen, der besser geeignet ist und das Gemeinwohl stärker be-

rücksichtigt. 

 

 

Die Verkehrsinfrastruktur in Hachmühlen ist ausreichend dimensio-

niert, um die Verkehrserschließung der Feuerwehr am gewählten 

Standort gemäß der Straßenverkehrsordnung zu gewährleisten. 

Auch im Bestand müssen alle Verkehrswege im Ort den Anforderun-

gen für Rettungseinsätze genügen. Dies gilt auch in Bezug auf Stra-

ßenbreiten und parkende Fahrzeuge. Im Bedarfsfall können behörd-

liche Regelungen (Parkverbote o.ä.) erfolgen. Die Hinweise werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

Die Veolia Wasser Deutschland GmbH antwortet auf die erneute 

Rückfrage, dass innerhalb des Baufeldes entsprechend dem Arbeits-

blatt DWA-A 117 und den Vorgaben des Landkreises/Umweltamt Ha-

meln eine Einleitung in eine Mulde zur Rückhaltung und Versicke-

rung auf dem Grundstück erfolgt. Eine Einleitung und Nutzung des 

Regenwasserkanals ist aktuell nicht geplant. Die bestehenden 

Schmutzwasserkanäle und Pumpen sind für die im Einzugsgebiet von 

Hachmühlen anfallenden Schmutzwassermengen aktuell als auch zu-

künftig mehr als ausreichend dimensioniert, sodass durch den Zubau 

des Feuerwehrhauses mit keinen negativen Folgen zu rechnen ist. 

Zusammenfassend weist Veolia darauf hin, dass sowohl die Nieder-

schlagswasser- als auch die Schmutzwasserbeseitigung für den ge-

planten Neubau der Feuerwehr Hachmühlen nachhaltig gesichert ist. 

Die Bedenken werden somit zurückgewiesen. 

 

Zur besseren Nachvollziehbarkeit der Standortauswahl wird in der 

Begründung zum FNP ein Textteil redaktionell ergänzt. Die Nutzung 

als Freiwillige Feuerwehr ist immer gemeinwohlorientiert. Auch nach 

erneuter Prüfung wird am gewählten Standort aufgrund seiner Eig-

nung und Verfügbarkeit festgehalten. Der Anregung, einen alternati-

ven Standort zu wählen, wird nicht gefolgt. 
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Beteiligung der Öffentlichkeit - Veröffentlichung gem. § 3 (2) BauGB 

Nr. Name / Datum Anregung / Hinweis Abwägungsvorschlag 

A02 Anwohnende mit Schreiben 

vom 06.01.2026 

(Zusammenfassung) 

Zusammenfassung der Stellungnahme mit folgenden Themen: 

 

Standortwahl und Verkehr: Der geplante Standort des Feuerwehr-

gerätehauses in Hachmühlen wird von Anwohnern und Feuerwehr-

mitgliedern als ungeeignet angesehen. Es gibt Bedenken hinsicht-

lich der Verkehrssituation und der Nähe zu einer Kindertagesstätte.  

 

Unklare Grundstücksauswahl: Es fehlen nachvollziehbare Informati-

onen, warum andere Grundstücke nicht berücksichtigt wurden. Die 

Begründung, dass „die Bauern nicht verkaufen“, wird als unzu-

reichend empfunden.  

 

Kosten und Erdarbeiten: Der günstige Erwerb des Grundstücks wird 

durch hohe Kosten für umfangreiche Erdbewegungen relativiert. 

Der Standort sollte in jeder Hinsicht überzeugen, insbesondere bei 

einem Projekt mit über 4 Millionen Euro Kosten.  

 

Verkehrsprobleme: Die Zufahrt erfolgt über enge Straßen, die im 

Winter durch Schnee zusätzlich eingeschränkt werden könnten. 

Dies könnte im Einsatzfall zu Zeitverlusten und gravierenden Folgen 

führen.  

 

 

Alternative Standorte: Der Standort in der Nähe des Funkturms 

wird als mögliche Alternative gesehen, da die Bauvorschriften dort 

lösbar erscheinen. Es wird kritisiert, dass dieser Standort nicht wei-

ter geprüft wurde.  

 

 

Mit Verweis auf die ausreichende Dimensionierung der Verkehrser-

schließung und die zulässige Straßenverkehrsordnung werden die 

Bedenken zurückgewiesen. Auch eine Kindertagesstätte profitiert 

von einem verbesserten Brandschutz. 

 

Zur besseren Nachvollziehbarkeit der Standortauswahl wird in der 

Begründung zum FNP ein Textteil redaktionell ergänzt. 

 

 

 

Die Abwägung hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit obliegt den politi-

schen Gremien der Stadt und ist als Bestandteil des Prozesses zur 

Standortentscheidung berücksichtigt worden. Der Hinweis wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

Im Bestand müssen alle Verkehrswege im Ort den Anforderungen für 

Rettungseinsätze genügen. Dies gilt auch in Bezug auf Straßenbrei-

ten und parkende Fahrzeuge. Im Bedarfsfall können behördliche Re-

gelungen (Parkverbote o.ä.) erfolgen. Die Hinweise werden zur 

Kenntnis genommen. 

 

Die Nähe zum Funkturm umfasst eine Bauverbostzone, wodurch 

keine ausreichenden Flächen für die Feuerwehr generiert werden 

konnten. Der Standort wurde daher nicht weiterverfolgt. Die Kritik 

wird zur Kenntnis genommen. 

 

  



Abwägungsvorschlag: 87. Änd. FNP + B-Plan Nr. 9.15 "Feuerwehr - Auf dem Kampe" ·· plan Hc ··Stadt- und Regionalplanung 
 

• Beteiligung der Öffentlichkeit - Veröffentlichung gem. § 3 (2) BauGB  Zeitraum vom 04.12.2025 bis einschließlich 08.01.2026. 

• Beteiligung der Behörden/sonstigen Träger öff. Belange gem. § 4 (2) BauGB Anschreiben vom 28.11.2025 - Stellungnahme bis einschl. 08.01.2026 

 

Seite 5 von 12 

 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB 

Nr. TöB / Datum Anregung / Hinweis Abwägungsvorschlag 

02 Deutsche Telekom Technik 

GmbH, mit Schreiben vom 

18.12.2025 

Seitens der Telekom bestehen gegen die 87. Änderung des Flächen-

nutzungsplanes und die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 9.15 

Feuerwehr Auf dem Kampe, Stadt Bad Münder am Deister, OT 

Hachmühlen grundsätzlich keine Bedenken. 

Am Rand des Planbereiches befinden sich Telekommunikationsli-

nien der Telekom. Hinsichtlich der TK-Versorgung betrachten wir 

das Gebiet grundsätzlich als erschlossen und sehen zurzeit keinen 

Handlungsbedarf. 

Bitte informieren Sie uns frühzeitig über die weiteren Planungsakti-

vitäten. 

Kein Abwägungserfordernis. 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Kein Abwägungserfordernis. 

05 Landesamt für Bergbau, Ener-

gie und Geologie, mit Schrei-

ben vom 06.01.2026 

Baugrund 

Im Untergrund des Standorts können lösliche Sulfat-/Karbonatge-

steine in Tiefen anstehen, in denen mitunter Auslaugung stattfin-

det und lokal Verkarstung auftreten kann. Im näheren Umfeld des 

Standorts sind bisher keine Erdfälle bekannt. Formal ist dem Stand-

ort die Erdfallgefährdungskategorie 1 zuzuordnen (gem. Erlass des 

Niedersächsischen Sozialministers "Baumaßnahmen in erdfallge-

fährdeten Gebieten" vom 23.2.1987, Az. 305.4 - 24 110/2 -). Im 

Rahmen von Baumaßnahmen am Standort sind bezüglich der Erd-

fallgefährdung keine besonderen konstruktiven Sicherungsmaß-

nahmen notwendig. 

Im Zuge der Planung von Baumaßnahmen verweisen wir für Hin-

weise und Informationen zu den Baugrundverhältnissen am Stand-

ort auf den NIBIS® Kartenserver (Thema Ingenieurgeologie). Die 

Hinweise zum Baugrund bzw. den Baugrundverhältnissen ersetzen 

keine geotechnische Erkundung und Untersuchung des Baugrundes 

bzw. einen geotechnischen Bericht. Geotechnische Baugrunderkun-

dungen/-untersuchungen sowie die Erstellung des geotechnischen 

Berichts sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit 

der DIN 4020 in den jeweils gültigen Fassungen erfolgen. 

 

Ein Baugrundgutachten ist aktuell in Bearbeitung. Die Hinweise zum 

Baugrund sind bereits Bestandteil der Begründung und werden er-

neut zur Kenntnis genommen. 
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Hinweise 

Sofern Hinweise zu Salzabbaugerechtigkeiten und Erdölaltverträ-

gen für Sie relevant sind, beachten Sie bitte unser Schreiben vom 

04.03.2024 (unser Zeichen: LID.4-L67214-07-2024-0001). 

Sofern in diesem Verfahren Ausgleichs- und Kompensationsflächen 

betroffen sind, gehen wir davon aus, dass für alle Ausgleichs- und 

Kompensationsflächen die Festlegungen der Regionalen Raumpla-

nung beachtet werden. In Rohstoffsicherungsgebieten sollten Aus-

gleichs- oder Kompensationsmaßnahmen erst nach einer vollstän-

digen Rohstoffgewinnung erfolgen, da sonst ein späterer Rohstoff-

abbau erschwert bzw. verhindert werden kann. Die aktuellen Roh-

stoffsicherungskarten können über den NIBIS® Kartenserver des 

LBEG eingesehen oder als frei verfügbarer WMS Dienst abgerufen 

werden. Zudem ist im Bereich von Ausgleichs- und Kompensations-

flächen für erdverlegte Hochdruckleitungen sowie bergbauliche 

Leitungen ein Schutzstreifen zu beachten, der von jeglicher Bebau-

ung und von tiefwurzelndem Pflanzenwuchs freizuhalten ist. 

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir 

keine weiteren Hinweise oder Anregungen. 

 

Die Hinweise zu den Salzabbaugerechtigkeiten und Erdölverträgen 

werden erneut zur Kenntnis genommen. 

 

Die Hinweise zu den Ausgleichs- und Kompensationsflächen werden 

zur Kenntnis genommen. Die Ausgleichsfläche liegt außerhalb von 

Rohstoffsicherungsgebieten.  

 

07 Landkreis Hameln-Pyrmont, 

mit Schreiben vom 07.01.2026 

Belange des Planungsrechts 

 

Zum FNP 

Begründung 

In Kapitel 3 der Begründung zum FNP sollten, um die Standortent-

scheidung noch besser nachvollziehen zu können, nähere Ausfüh-

rungen zur Alternativenprüfung gemacht werden. 

 

Erklärung der Planzeichen 

In der Planzeichenerklärung sollten in Bezug auf den wirksamen 

FNP die als „Landwirtschaftliche Flächen“ erklärten Flächen redakti-

onell in „Flächen für die Landwirtschaft“ umformuliert werden 

 

 

 

 

Der Anregung wird gefolgt. Durch die redaktionelle Ergänzung erge-

ben sich keine planerischen oder inhaltlichen Änderungen. 

 

 

 

Der Anregung wird gefolgt. 
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Belange des Naturschutzes 

Wie dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag und der FFH-Vorprü-

fung Grundlagenermittlung 2025 zu entnehmen, können mögliche 

Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele und ökologischen Funktio-

nen des FFH-Gebietes „Hamel und Nebenbäche“ bei der Umset-

zung der Planung ausgeschlossen werden. Seitens der Unteren Na-

turschutzbehörde bestehen hierzu somit keine Bedenken. 

Bezüglich des Artenschutzes bestehen seitens der Unteren Natur-

schutzbehörde ebenfalls keine Bedenken gegen das geplante Vor-

haben, sofern die im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag beschrie-

benen Vermeidungsmaßnahmen eingehalten werden. 

Von der Vermeidungsmaßnahme zur Eingrünung der westlichen 

Grenze der Vorhabenfläche durch den Verzicht auf dichte, hohe 

Gehölzentwicklung zum Schutz der Feldlerche sollte aus Sicht der 

Unteren Naturschutzbehörde hingegen zwecks Eingrünung des ge-

planten Vorhabens verzichtet werden. Nach der „Arbeitshilfe Pro-

duktionsintegrierte Kompensation (PIK)“ des NLWKN aus 1/2023 

hält die Feldlerche einen Abstand von mindestens 60 – 120 m zu 

Wald- und Siedlungsflächen ein. Einzelne Gebäude, Bäume und Ge-

büsche werden hingehen geduldet, wodurch das Belassen von 

halbruderaler gras- und Staudenflur zum Schutz der Feldlerche 

nicht zwingend erforderlich ist. 

Bezüglich der Hinweise zum Artenschutz in der Planzeichnung des 

Bebauungsplanes bitte ich zu ergänzen, dass ein abweichender 

Baubeginn innerhalb der Brutzeit im Einzelfall bei der Unteren Na-

turschutzbehörde des Landkreises Hameln-Pyrmont zu beantragen 

und nur nach vorheriger Prüfung und Genehmigung der Unteren 

Naturschutzbehörde zulässig ist. 

Darüber hinaus sollte in die Hinweise des Bebauungsplanes aufge-

nommen werden, dass Bodenarbeiten, wie z. B. das Abschieben 

von Oberboden oder die Herstellung eines Geländeplanums zur 

Vermeidung der Tötung von Individuen bodenbrütender Arten in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Eingrünung des Plangebiets ist auch unter Berücksichtigung ar-

tenschutzrechtlicher Belange (Vermeidung der Beeinträchtigung ei-

ner Fortpflanzungs- und Ruhestätte der Feldlerche) mit Gehölzen 

und ohne halbruderalen Gras- und Stauden-Fluren möglich. Der An-

regung wird gefolgt. 

 

 

 

 

 

 

Der Anregung wird gefolgt. 

 

 

 

 

 

Der Anregung wird gefolgt. 
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der Ackerflur außerhalb der Brut- und Setzzeit (d. h. nur im Zeit-

raum von 1.10. bis 28.02.) durchzuführen ist. 

 

Zudem weise ich noch einmal vorsorglich darauf hin, dass zur Ver-

hinderung von Brutaktivitäten innerhalb des Plangebietes während 

der Baumaßnahme Vergrämungsmaßnahmen eingesetzt werden 

sollten. Hierzu sollten circa 2 Meter hohe Stangen (über Gelände-

oberfläche) mit daran befestigten Flatterbändern (1,5 Meter Länge) 

an den relevanten Eingriffsstellen in einem regelmäßigen Abstand 

von etwa 25 Metern aufgestellt werden. So kann eine Ansiedlung 

verhindert werden. 

Zur Vermeidung einer zeitweisen Ruderalisierung der Flächen in-

nerhalb des Plangebietes, die potenzielle neue Brutstandorte dar-

stellen könnten, sollte bei Bedarf durch Maßnahmen wie regelmä-

ßige Mahd gegengesteuert werden. 

 

Bezüglich der im Umweltbericht enthaltenen Eingriffs-Ausgleichs-

Bilanzierung weise ich darauf hin, dass der angeführte maximale 

Versiegelungsgrad von 65 %, das Solardach sowie die fledermaus- 

und insektenfreundliche und bedarfsgerechte Beleuchtung nicht als 

ausgleichsrelevante Maßnahmen im Sinne der naturschutzrechtli-

chen Eingriffsregelung zu werten sind und daher nicht in die Bilan-

zierung aufzunehmen sind. Ich bitte daher, die Eingriffs-Ausgleichs-

Bilanzierung entsprechend zu korrigieren. 

Bezüglich der Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 

und sonstigen Bepflanzungen der Planzeichnung weise ich auf fol-

gendes hin: 

Hinsichtlich der genannten Pflanzqualitäten in der Begründung so-

wie in der Planzeichnung bitte ich zu ergänzen, dass Heister ohne 

Ballen zu pflanzen sind. 

In der Begründung mit Umweltbericht sind Laubbaumhochstämme 

mit einer Qualität von 3x verpflanzt mit 16 – 18 cm Stammumfang 

 

 

 

Der Anregung wird im Rahmen der Ausführungsplanung gefolgt. Sie 

sind Bestandteil der Hinweise. 

 

 

 

 

 

 

Der Anregung wird gefolgt. 

 

 

 

 

Der Ausgleichsbedarf erhöht sich dadurch. Die Kompensation auf der 

Ausgleichsfläche Bad Münder, Flur 16, Flst. 42 bleibt jedoch grund-

sätzlich unberührt. Der Anregung wird gefolgt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Anregung wird gefolgt. 
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angegeben. Hier bitte ich zu berücksichtigen, ein Stammumfang 

von 12 – 14 cm ausreichend ist. Der geringere Stammumfang er-

möglicht ein besseres Anwachsen der Pflanzen. Zudem sollten 

Laubbäume mit Ballen in Baumschulqualität gepflanzt werden. 

In Bezug auf die Pflanzliste in der Begründung sowie in der Plan-

zeichnung weise ich darauf hin, dass ausschließlich die in den fol-

genden Tabellen gelisteten Arten (Auswahl) im Plangebiet zu ver-

wenden sind: Liste Bäume und Liste Sträucher (siehe Anlage) 

 

Die Planungen für den westlichen Teil der Pflanzfläche mit einer 

Breite von 8 Metern bitte ich dahingehend zu überarbeiten, dass in 

diesem Bereich statt anstelle des derzeit vorgesehenen Wechsels 

aus Strauchpflanzungen, kleinkronigen Laubbäumen sowie einer 

halbruderalen Gras- und Staudenflur eine durchgängige, dreireihige 

Heckenpflanzung festgesetzt wird. 

Durch die Anlage einer geschlossenen, dreireihigen Hecke kann 

eine wirksame und dauerhafte Eingrünung des geplanten Vorha-

bens sowie eine verbesserte landschaftsbildliche Einbindung er-

reicht werden. Ich bitte, diese Anpassung sowohl in der Begrün-

dung mit Umweltbericht als auch in der Planzeichnung entspre-

chend darzustellen und die geänderte Maßnahme bei der Bilanzie-

rung des Eingriffs zu berücksichtigen. 

Ergänzend rege ich an, die derzeit unmittelbar an den Pflanzstrei-

fen angrenzende Baugrenze geringfügig nach Osten zu verschieben, 

um eine ungehinderte Entwicklung des Gehölzbestandes sicherzu-

stellen und Nutzungskonflikte zwischen baulichen Anlagen und der 

Pflanzfläche langfristig zu vermeiden. 

 

Das Weitern bitte ich erneut, in die Festsetzungen des Bebauungs-

planes aufzunehmen, dass die Anlage von Zufahren innerhalb der 

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 

und sonstigen Bepflanzungen unzulässig ist. 

Der Anregung wird gefolgt. 

 

 

 

Der Anregung wird gefolgt. 

 

 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Ausbildung kulissenwirksamer 

Gehölzbestände durch entsprechende Planung und Pflege der An-

pflanzung vermieden werden soll. Dies dient auch der Konfliktver-

meidung mit der Installation von Solarmodulen im Plangebiet. Der 

Anregung wird dahingehend gefolgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hochbauplanung hält allseitig einen ausreichenden Abstand zur 

Pflanzung ein, so dass keine Konflikte entstehen. Der Anregung wird 

nicht gefolgt. 

 

 

 

Zuwegungen sind innerhalb der Pflanzstreifen nicht vorgesehen. In 

§ 4 der Festsetzungen ist geregelt, dass Zufahrten nicht erlaubt sind. 

Der Anregung wird gefolgt. 
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Um die Heckenpflanzung sichtbar von der angrenzenden Ackerflä-

che abzugrenzen, rege ich hier erneut zur Setzung von Eichenspalt-

pfählen an. 

 

Zudem bitte ich den in der Begründung mit Umweltbericht sowie in 

den Hinweisen der Planzeichnung beschriebenen Zeitraum zur He-

ckenpflege (alle 5 – 10 Jahre) auf den Ausgleichsflächen dahinge-

hend anzupassen, dass eine Pflege ausschließlich bei Bedarf und in 

Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde erfolgt. 

 

Die externe Kompensationsfläche auf dem Flurstück 42 der Flur 16 

in der Gemarkung Bad Münder befindet sich nach aktuellem Pla-

nungsstand im Korridor des Rhein-Main-Links. Für diesen Bereich 

ist derzeit der Trassenverlauf einschließlich des erforderlichen Ar-

beitsstreifens sowie der bauzeitlichen Zuwegung geplant. Vor die-

sem Hintergrund bitte ich, bei den Planungen zu berücksichtigen, 

dass sich die Umsetzung der vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen 

auf der betroffenen Fläche infolge der geplanten Leitungsbauarbei-

ten voraussichtlich um mehrere Jahre verzögern wird. Eine voll-

ständige Herstellung der Ausgleichsfläche wird erst nach Beendi-

gung der Leitungsbauarbeiten möglich sein. Ich rege daher drin-

gend an, frühzeitig entsprechende Abstimmungen mit dem Vorha-

benträger vorzunehmen, um Nutzungskonflikte zu vermeiden und 

die zeitliche Abfolge der Maßnahme planerisch abzusichern. Dar-

über hinaus ist zu berücksichtigen, dass der naturschutzrechtlich 

erforderliche Ausgleich des Eingriffs aufgrund der zeitlichen Verzö-

gerung erst mit erheblichem Abstand zur Eingriffsverursachung re-

alisiert werden kann. Dies führt zu einer deutlichen Minderung der 

ökologischen Wirksamkeit und Qualität der Ausgleichsmaßnahme, 

was entsprechend zu berücksichtigen ist. 

Die Anregung wird redaktionell in der Begründung ergänzt und hier 

wird im Rahmen der Ausführungsplanung gefolgt. 

 

 

Der Anregung wird gefolgt. 

 

 

 

 

 

Unter Berücksichtigung des tatsächlichen Platzbedarfs für die Verle-

gung der Erdkabel der Rhein-Main-Link-Trasse stehen etwa 80% der 

Ausgleichsfläche bereits jetzt für Aufwertungsmaßnahmen zur Verfü-

gung. Damit verbleibt ein Kompensationsüberschuss in Höhe von 

7.634,64 Werteinheiten, der für andere Maßnahmen zur Verfügung 

steht. Weitere 4.333,50 Werteinheiten können nach Abschluss der 

Bauarbeiten zur Rhein-Main-Link-Trasse realisiert werden. Der Anre-

gung zur Berücksichtigung der Leitungsbauarbeiten wird wie darge-

stellt gefolgt. 

 

 

Die Hinweise zur engen Abstimmung der Kompensationsmaßnah-

men mit dem Vorhabenträger werden zur Kenntnis genommen. 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB 

Nr. TöB / Datum Anregung / Hinweis Abwägungsvorschlag 

09 Landwirtschaftskammer Nie-

dersachsen, mit Schreiben 

vom 05.01.2026 

zur oben genannten Planung haben sich zwischenzeitlich keine 

neuen Hinweise oder Bedenken ergeben.  

Auch werden zu den geplanten internen und externen Kompensati-

onsmaßnahmen auf der Fläche in der Gemarkung Bad Münder, Flur 

16 Flurstück 42 keine weiteren Hinweise oder Anregungen vorge-

tragen. 

Kein Abwägungserfordernis. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

10 Landesamt für Geoinforma-

tion und Landesvermessung 

Niedersachsen (LGLN) 

- Regionaldirektion Hameln-

Hannover -, mit Schreiben 

vom 01.12.2025 

Sie haben den Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) Niedersachsen 

beim Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Nie-

dersachsen (LGLN), Regionaldirektion Hameln - Hannover als Träger 

öffentlicher Belange gem. § 4 Baugesetzbuch (BauGB) oder im Rah-

men einer anderen Planung um Stellungnahme gebeten. Diese Stel-

lungnahme ergeht kostenfrei. 

Im Zweiten Weltkrieg war das heutige Gebiet des Landes Nieder-

sachsen vollständig durch Kampfhandlungen betroffen. In der Folge 

können heute noch nicht detonierte Kampfmittel, z.B. Bomben, Mi-

nen, Granaten oder sonstige Munition im Boden verblieben sein. 

Daher sollte vor geplanten Bodeneingriffen grundsätzlich eine Ge-

fährdungsbeurteilung hinsichtlich der Kampfmittelbelastung durch-

geführt werden.  

Eine mögliche Maßnahme zur Beurteilung der Gefahren ist eine his-

torische Erkundung, bei der alliierte Kriegsluftbilder für die Ermitt-

lung von Kriegseinwirkungen durch Abwurfmunition ausgewertet 

werden (Kriegsluftbildauswertung). Eine weitere Möglichkeit bietet 

die Sondierung durch eine gewerbliche Kampfmittelräumfirma. Bei 

der zuständigen Gefahrenabwehrbehörde (in der Regel die Ge-

meinde) sollte sich vor Bodeneingriffen über die vor Ort geltenden 

Vorgaben informiert werden. Bei konkreten Baumaßnahmen berät 

der KBD zudem über geeignete Vorgehensweisen. 

Der KBD hat im Oktober 2025 für den Standort die Luftbildauswer-

tung durchgeführt (AZ: BA-2025-02868). Nach Prüfung der Luftbilder 

wird keine Kampfmittelbelastung vermutet. Der allgemeine Verdacht 

auf Kampfmittel hat sich nicht bestätigt. Es besteht kein weiterer 

Handlungsbedarf. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

14 Region Hannover, mit Schrei-

ben vom 18.12.2025 

zu der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.9.15 „Feuerwehr – Auf 

dem Kampe“ der Stadt Bad Münder, OT. Hachmühlen bestehen aus 

der Sicht der Region Hannover, als Träger öffentlicher Belange und 

Kein Abwägungserfordernis 
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Anlage: Liste Bäume und Liste Sträucher aus der Stellungnahme des Landkreises Hameln-Pyrmont 

 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB 

Nr. TöB / Datum Anregung / Hinweis Abwägungsvorschlag 

benachbarter Träger der Regionalplanung, keine Anregungen und 

Bedenken. 









PRÄAMBEL 
Auf Grund des § 1 Abs. 3 des Baugesetzbuches 
(BauGB) i.V.m. § 58 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKommVG) � 
jeweils in der Fassung zum Zeitpunkt des Plan-
beschlusses � hat der Rat der Stadt Bad Münder 
diese 87. Änderung des Flächennutzungsplanes 
�Feuerwehr � Auf dem Kampe� im OT Hach-
mühlen beschlossen. 

Bad Münder, den   

 

 D. Barkowski  
 Bürgermeister 

 

 

 

VERFAHRENSVERMERKE 
Aufstellungsbeschluss 

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Bad Münder 
hat in seiner Sitzung am __________die 
Aufstellung der 87. Änderung des 
Flächennutzungsplanes beschlossen. 

Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB am __________ ortsüblich bekannt 
gemacht worden. 

Bad Münder, den  

 

 D. Barkowski  
 Bürgermeister 

 

Planunterlage  

Kartengrundlage: Amtliche Karte 1/5.000 (AK 5)  

Maßstab, Darstellung: 1/2.500  Stand: 2025 

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der 
Niedersächsischen Vermessungs- und Kataster-
verwaltung, 2025 Landesamt für Geoinformation 
und Landesvermessung Niedersachsen, 
Regionaldirektion Hameln-Hannover, Katasteramt  

 

 

 

 

Öffentliche Auslegung 

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Bad Münder 
hat in seiner Sitzung am __________ dem 
Entwurf der 87. Änderung des 
Flächennutzungsplanes und der Begründung 
zugestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden 
am __________ortsüblich sowie im Internet 
bekanntgemacht. 

 
Der Entwurf der 87. Flächennutzungsplanände-
rung mit der Begründung hat vom __________bis 
zum __________ gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
öffentlich ausgelegen. 

Bad Münder, den  

 

 D. Barkowski  
 Bürgermeister 

 

 

Feststellungsbeschluss  

Der Rat der Stadt Bad Münder hat die 87. 
Änderung des Flächennutzungsplanes nach 
Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB in seiner Sitzung am __________ sowie 
die Begründung einschl. Umweltbericht 
beschlossen. 

Bad Münder, den  

 

 D. Barkowski  
 Bürgermeister 

 

 

Genehmigung 

Die 87. Änderung des Flächennutzungsplanes ist 
mit Verfügung ___________________ vom 
heutigen Tage unter Auflagen / mit Maßgaben / 
mit Ausnahme der durch _________________ 
kenntlich gemachten Teile gemäß § 6 BauGB 
genehmigt. 

Hameln, den  

 

 

 

 

Beitrittsbeschluss  

Der Rat der Stadt Bad Münder ist den in der 
Genehmigungsverfügung vom ___.___.______  

(Az.: __________________________________) 
aufgeführten Auflagen/ Maßgaben/ Ausnahmen in 
seiner Sitzung am __________ beigetreten.  

Die 87. Änderung des Flächennutzungsplanes 
einschl. Begründung und Umweltbericht hat 
wegen der Auflagen/ Maßgaben vom __________ 
bis __________ öffentlich ausgelegen.  

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden 
am __________ ortsüblich bekannt gemacht.  

Bad Münder, den  

 

 D. Barkowski  
 Bürgermeister 

 

Bekanntmachung, Wirksamwerden 

Die Erteilung der Genehmigung der 87. Änderung 
des Flächennutzungsplanes ist gemäß  

§ 6 Abs. 5 BauGB am __________ im Amtsblatt 
des Landkreises Hameln-Pyrmont Nr. _____ 
bekannt gemacht worden. 

Die 87. Änderung des Flächennutzungsplanes ist 
damit am __________ wirksam geworden. 

Bad Münder, den  

 

 D. Barkowski  
 Bürgermeister 

 

 

Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und Mängel der Abwägung 

Innerhalb eines Jahres nach Wirksamwerden der 
87. Änderung des Flächennutzungsplanes ist die 
Verletzung von Vorschriften beim 
Zustandekommen der 
Flächennutzungsplanänderung und der 
Begründung nicht geltend gemacht worden. 

Innerhalb eines Jahres nach Wirksamwerden der 
87. Änderung des Flächennutzungsplanes sind 
Mängel der Abwägung nicht geltend gemacht 
worden. 

Bad Münder, den  

 

 D. Barkowski  
 Bürgermeister 

 

 

Planverfasser/Bearbeitung 

Der Entwurf der 87. Änderung des 
Flächennutzungsplanes wurde ausgearbeitet von: 

 

Bad Nenndorf, den 

 

 I. Henckel 
 Planverfasser  
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BEGRÜNDUNG DER ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANS 

1. Anlass, Ziel und Zweck der Planänderung 

Die Stadt Bad Münder plant die Zusammenlegung der Feuerwehren der Ortsteile Hachmühlen 

und Brullsen an einem gemeinsamen Standort in Hachmühlen. Die bisherigen Standorte der 

Wehren sind für die Zusammenlegung baulich nicht geeignet und genügen somit auch nicht mehr 

den aktuellen gesetzlichen Anforderungen. Eine bauliche Erweiterung lässt sich aufgrund der 

beengten Standortgegebenheiten an den vorhandenen Standorten nicht realisieren. 

Daher soll ein neuer Standort am südwestlichen Ortsrand von Hachmühlen für die Zusammen-

legung und den Neubau der örtlichen Feuerwehren in Anspruch genommen werden, der die 

erforderlichen Anforderungen für 5 Garagen, die dazugehörigen Aufstellflächen vor den 

Garagen, die Sozialräume sowie die erforderlichen Einstellplätze und eine Übungsfläche 

berücksichtigt. 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Bad Münder wurde im Jahr 1977 aufgestellt. Er 

wurde bereits durch vielfache Änderungen den aktuellen Entwicklungen angepasst und liegt 

aktuell in der digitalen Neubekanntmachung vom 03.12.2020 vor. Der Flächennutzungsplan der 

Stadt Bad Münder stellt die Fläche des Geltungsbereiches der 87. Änderung teils als Allgemeine 

Wohngebiete (WA) sowie als landwirtschaftliche Fläche dar. Zur planungsrechtlichen 

Absicherung ist die Durchführung des Änderungsverfahrens erforderlich. 

Im Parallelverfahren wird der Bebauungsplan Nr. 9.15 „Feuerwehr - Auf dem Kampe“ der Stadt 

Bad Münder für die Ortschaft Hachmühlen aufgestellt. Mit der 87. Änderung des FNP wird 

sichergestellt, dass der Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan 

entwickelt wird. 

 

2. Lage, Räumlicher Geltungsbereich und Bestand 

Hachmühlen ist ein Ortsteil der Stadt Bad Münder und befindet sich ca. 3 km südlich der Stadt. 

Die Stadt Bad Münder ist das nächstgelegene Grundzentrum. 

Das Plangebiet befindet sich im Südwesten der Ortslage Hachmühlen und ist über die 

innerörtliche Straße „Auf dem Kampe“ erreichbar. Der Geltungsbereich der 87. Änderung 

umfasst eine Teilfläche von 0,50 ha der Flur 2, Gemarkung Hachmühlen. 

Der Geltungsbereich ist als Ackerfläche frei von jeglicher Bebauung sowie von höherwertigen 

Grünstrukturen. Topographisch fällt das Gelände innerhalb des Geltungsbereiches um ca. 2 

Höhenmeter aus nördlicher Richtung in südöstliche Richtung zur Tallage der Hamel hin ab.  

Nach Norden und nach Osten ist die nähere Umgebung durch die Nachbarschaft mit 

eingeschossigen Wohnhäusern der teils dörflichen Wohnbebauung geprägt. Parallel zur 

Ostgrenze des Geltungsbereiches verläuft ein Graben, begleitet von einem Erschließungsweg für 

die östlich angrenzenden Gebäude. Nach Süden und Westen erstrecken sich die freien Feldfluren 

der angrenzenden Ackerflächen.  
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3. Standortauswahl und Planungskonzept 

In der Vorbereitung zur Standortauswahl wurden seitens der Stadt Bad Münder mehrere 

Standorte untersucht. Neben der Prüfung der städtebaulichen Kriterien (Standortcharakteristik, 

Erschließung, Immissionen, Ökologie, Denkmalschutz sowie der Auswirkungen auf das Stadt- und 

Landschaftsbild) war in Hachmühlen insbesondere die Flächenverfügbarkeit für die 

Standortauswahl entscheidend. 

Zusammenfassung Alternativenprüfung Feuerwehr Hachmühlen/Brullsen: 

Insgesamt sieben Standorte wurden in Hachmühlen bzw. Brullsen aus städtebaulichen sowie 

hochbaurelevanten Gesichtspunkten betrachtet. Keiner der Standorte befand sich im Eigentum 

der Stadt Bad Münder. Zwei Standorte in Brullsen sind insbesondere aus feuerwehrstrategischen 

Gründen verworfen worden (schlechte Erreichbarkeit des überwiegenden Teils der 

Einsatzkräfte). Ein Standort in Hachmühlen ist im Rahmen der näheren Prüfung aufgrund seiner 

Größe, des Zuschnittes und der Topographie für den zukünftigen Hochbau als ungeeignet 

bewertet worden. Bei drei betrachteten Standorten war die Verfügbarkeit nicht gegeben, 

wodurch sie nicht weiterverfolgt wurden. Hier wären bei Weiterverfolgung weitere Prüfungen 

hinsichtlich der Anbauverbotszonen zur Bundesstraße erforderlich gewesen. Darüber hinaus 

wiesen die Standorte aus hochbautechnischer Sicht Nachteile hinsichtlich der verkehrs-

technischen Erschließung für die Zu- und Abfahrten sowie aufgrund der Topographie auf. 

Im Ergebnis erfolgt die Standortauswahl unter den maßgeblichen Gesichtspunkten der 

Standorteignung und der Flächenverfügbarkeit. 

Als Planungskonzept liegt aktuell noch kein Entwurf für den Hochbau vor. Parallel zur 

Bauleitplanung wird die Architektenleistung für den späteren Hochbau ausgeschrieben. 

Bauleitplanung und Hochbauplanung sollen parallel zueinander und aufeinander abgestimmt 

durchgeführt werden. 

Als Grundlage für die verbindliche Bauleitplanung und die planungsrechtlichen Festsetzungen im 

Bebauungsplan sind die nachfolgenden Kriterien und Zielsetzungen maßgeblich:  

 

• Standort mit bedarfsgerechten Ansprüchen für die geplante Zusammenlegung der 

Feuerwehren  

• gute Lage/Anbindung für die Einsatzerfordernisse 

• Erschließung über bestehende Verkehrsflächen sowie günstige Erschließung durch 

ebenerdiges, barrierefreies Bauen 

• Nutzungskonzept der Bebauung nach örtlichem Bedarf und rechtlichen sowie tech-

nischen Anforderungen 

• ausreichende Berücksichtigung der Belange des Schallschutzes am Ortsrand 

• Berücksichtigung der Belange des Natur und Umweltschutzes 

• Einbindung in die Ortsrandlage durch ökologische Maßnahmen 

• gestalterische Attraktivität durch dörflich-ortsangemessene Gestaltung 
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4. Raumordnung und weitere Planungsebenen  

4.1. Landes- und Regionale Raumordnung 

Gemäß § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung und 

somit auch den Zielen der Landes- und Regionalplanung anzupassen. 

 

Landesraumordnung (LROP) 

Die Neubekanntmachung der Verordnung über das Landes-Raumordnungsprogramm 

Niedersachsen (LROP) ist am 6. Oktober 2017 in der Fassung vom 26. September 2017 im 

Niedersächsischen Gesetzes- und Verordnungsblatt (Nds. GVBl. Nr. 20/2017, S. 378, zuletzt 

geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 7. September 2022 (Nds. GVBl. S. 521, 2023 S. 103) 

veröffentlicht worden.  

In der zeichnerischen Darstellung des LROP haben die Stadt Bad Münder und die Ortschaft 

Hachmühlen keine zentralörtliche Bedeutung. 

Nachfolgende Grundsätze und Ziele werden bei der Bewertung der Flächenentwicklung für die 

örtliche Infrastruktur (Feuerwehr) berücksichtigt: 

Kapitel 2.2 - Entwicklung der Daseinsvorsorge und Zentrale Orte 

Grundsatz 01: - Zur Herstellung dauerhaft gleichwertiger Lebensverhältnisse sollen die 

Angebote der Daseinsvorsorge und die Versorgungsstrukturen in allen Teilräumen in 

ausreichendem Umfang und in ausreichender Qualität gesichert und entwickelt werden. 

Grundsatz 03: - Zentrale Orte sind Oberzentren, Mittelzentren und Grundzentren. Die 

Funktionen der Ober-, Mittel- und Grundzentren sind zum Erhalt einer dauerhaften und 

ausgewogenen Siedlungs- und Versorgungsstruktur in allen Landesteilen zu sichern und zu 

entwickeln. 

Kapitel 3.1.1 - Elemente und Funktionen des landesweiten Freiraumverbundes, Bodenschutz 

Grundsatz 04: - Böden sollen als Lebensgrundlage und Lebensraum, zur Erhaltung der 

biologischen Vielfalt und in ihrer natürlichen Leistungs- und Funktionsfähigkeit gesichert 

und entwickelt werden. Flächenbeanspruchende Maßnahmen sollen dem Grundsatz des 

sparsamen Umgangs mit Grund und Boden entsprechen; dabei sollen Möglichkeiten der 

Innenentwicklung und der Wiedernutzung brachgefallener Industrie-, Gewerbe- und 

Militärstandorte genutzt werden. Böden, welche die natürlichen Bodenfunktionen und die 

Archivfunktionen in besonderem Maß erfüllen, insbesondere Böden mit einer hohen 

Lebensraumfunktion, sollen erhalten und vor Maßnahmen der Siedlungs- und 

Infrastrukturentwicklung besonders geschützt werden. 

Kapitel 3.1.2 - Natur und Landschaft 

Grundsatz 05: - Zur Unterstützung der Umsetzung des Biotopverbundes durch die 

nachgeordneten Planungsebenen und zur Schonung wertvoller land- und 

forstwirtschaftlicher Flächen sollen Kompensationsmaßnahmen vorrangig in Flächenpools 

und in den für den Biotopverbund festgelegten Gebieten inklusive Habitatkorridore 

umgesetzt werden. 
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Kapitel 3.2.1 - Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei 

Grundsatz 01: Die Landwirtschaft soll in allen Landesteilen als raumbedeutsamer und die 

Kulturlandschaft prägender Wirtschaftszweig erhalten und in ihrer sozio-ökonomischen 

Funktion gesichert werden. 

Eine Einordnung und Bewertung der Belange der Raumordnung erfolgt am Ende des Kapitels 4.1. 

 

Regionale Raumordnung (RROP) 

Das Regionale Raumordnungsprogramm für den Landkreis Hameln-Pyrmont liegt im Entwurf von 

2021 vor. Es bildet die Grundlage für die räumliche und strukturelle Entwicklung der Region. Die 

Stadt Bad Münder ist im RROP als Grundzentrum dargestellt. 

Das RROP beschreibt die Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der technischen Infrastruktur und 

der raumstrukturellen Standortpotenziale. Die Kapitel umfassen die gesamträumliche 

Entwicklung, die Siedlungs- und Versorgungsstruktur sowie die Freiraumstrukturen und 

Freiraumnutzungen. Es werden detaillierte Planungen zur Verbesserung der Mobilität, des 

Verkehrs, der Logistik, der Energieversorgung und der nachhaltigen Entwicklung beschrieben. 

Wichtige Bereiche sind der Schienenverkehr, der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV), der 

Fahrradverkehr, der Straßenverkehr, die Schifffahrt und der Luftverkehr. Zudem wird der 

Klimaschutz und die Förderung erneuerbarer Energien betont.  

Im zeichnerischen Teil vom RROP ist das Plangebiet (siehe nachfolgende Darstellung, Standort 

mit schwarzem Pfeil markiert) als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft dargestellt. Die beiden 

Bundesstraßen sind als Vorranggebiete Hauptverkehrsstraßen von überregionaler und regionaler 

Bedeutung dargestellt. Südlich der Ortslage ist der Einzugsbereich der Hamel durch die 

Darstellung des Vorranggebietes für Natur und Landschaft sowie als Vorranggebiet Natura 2000 

dargestellt. 

 

Abb. 1 Darstellung im RROP -Entwurf 2021 (eigene Ergänzung, Hinweispfeil), im Original Maßstab 1 : 50.000 
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Für Hachmühlen ergeben sich im RROP (Entwurf 2021) die nachfolgenden Informationen: 

Als Ortsteil der Stadt Bad Münder ist Hachmühlen mit einer Kindertagesstätte und einer gewissen 

infrastrukturellen Ausstattung versehen, die zur Sicherung der Daseinsvorsorge beiträgt. Der 

Ortsteil ist in die Nahverkehrsplanung eingebunden und hat eine geplante Nord-West-Umgehung 

im Zuge der B 442, die die Verkehrssicherheit und Wohnsituation verbessern soll. Hachmühlen 

liegt in der Nähe von Erholungsgebieten und ist an das regionale Erholungswegenetz 

angebunden. Es ist Teil des Wasserschutzgebiets Mühlenbachtal und erfordert Maßnahmen zur 

Verbesserung des Hochwasserschutzes. 

Gemäß RROP Ziff. 3.1.1. 04.1 soll die Inanspruchnahme von Boden im Landkreis minimiert 

werden. Vorrangig sollen die Möglichkeiten der Innenentwicklung und der Wiedernutzung 

brachgefallener Industrie-, Gewerbe- und Militärstandorte genutzt werden. Eine weitergehende 

Bodenversiegelung soll möglichst vermieden werden, und die Innenentwicklung von Orten sowie 

die Schließung von Baulücken sollen Vorrang vor der Ausweisung neuer Baugebiete im 

Außenbereich haben.  

Im vorliegenden Fall wird der südwestliche Ortsrand von Hachmühlen für den neuen 

Feuerwehrstandort in Anspruch genommen, der gemäß RROP Ziff. 3.2.1 01 (Entwurf 2021) 

aufgrund des hohen Ertragspotenzials als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft (G) gekennzeichnet 

ist. 

Die hohe natürliche Ertragsfähigkeit von Böden im Landkreis Hameln-Pyrmont wird im RROP als 

wesentliche Produktionsgrundlage für die Landwirtschaft hervorgehoben. Die Böden in der 

Region weisen überwiegend ein hohes natürliches Ertragspotenzial auf. Die Ertragsfähigkeit wird 

hierbei durch natürliche Standortfaktoren wie Wasser- und Nährstoffversorgung, 

Durchwurzelbarkeit und Klima bestimmt. Sie erfüllen vielfältige ökologische und ökonomische 

Funktionen und sind ein knappes und nicht vermehrbares Gut. Die Eingriffe in den Boden sind 

daher besonders zu begründen. Entsprechend sind die Belange der Natur und Landschaft als 

sogenannter Grundsatz der Raumordnung gemäß § 4 Abs. 1 ROG in Abwägungs- und 

Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen. 

Bewertung und Abwägung: 

Die Aufrechterhaltung von angemessenen, leistungsfähigen Feuerwehren gehört zu eine der 

wichtigsten kommunalen Pflichtaufgaben. Neben der rein infrastrukturellen Aufgabe der 

Feuerwehr zur Sicherung der Bevölkerung zum Brand- und Katastrophenschutz, übernimmt die 

Feuerwehr als Institution auch eine gewichtige gesellschaftliche Funktion in den Ortschaften.  

Aufgrund der umfangreichen Vorprüfung zu den Standortalternativen sind diverse Kriterien in 

die Standortentscheidung eingeflossen.  

Nachteilig ist grundsätzlich zu bewerten, dass sich der Standort im Außenbereich der Ortslage 

befindet und eine wertvolle landwirtschaftliche Fläche in Anspruch genommen wird. 

Insbesondere vor dem Hintergrund des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden, stellt dieser 

Standort einen Eingriff in das Schutzgut dar. 

Mangels geeigneter und verfügbarer Standortalternativen innerhalb der bestehenden Ortslage 

und aufgrund der überwiegend positiven Standorteigenschaften für die vorgesehene Nutzung ist 

die Betroffenheit mit Blick auf das hochwertige Schutzgut „Boden“ als vergleichsweise geringer 

einzuschätzen, zumal die Inanspruchnahme einer Fläche auch bei den Alternativflächen 
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unabdingbar gewesen wäre. Im vorliegenden Fall wird die städtebauliche Vorprägung zudem 

durch die bereits erfolgte (Teil-) Darstellung als Wohnbaufläche begünstigt.  

Mit Maßnahmen zur Flächenreduzierung und der Durchführung von Kompensationsmaßnahmen 

auf der Fläche werden die bestmöglichen Voraussetzungen geschaffen, um den Eingriff in den 

Naturhaushalt zu vermeiden, zu vermindern oder auszugleichen.  

Im Ergebnis der Abwägung der Belange erscheint die Nutzung der Fläche für die Feuerwehr 

gerechtfertigt.  

 

4.2. Landschaftsrahmenplan und Schutzgebiete 

Der gültige Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Hamel-Pyrmont stammt aus 2001. 

Ein gültiger Landschaftsplan liegt für die Stadt Bad Münder nicht vor. 

Weitere Informationen zu den geschützten Teilen von Natur und Landschaft sowie 

Schutzgebieten sind im Umweltbericht (ab Kapitel 9.2 Planungsrechtliche Grundlagen) verfügbar. 
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5. Änderung im Flächennutzungsplan, Flächenbilanz und Hinweise 

 

 

Bezeichnung, Lage: 

87. Änderung FNP „Feuerwehr Hachmühlen“ 

Neuer Standort der Feuerwehr Hachmühlen 

am südwestlichen Ortsrand von Hachmühlen 

Bestand: 

Landwirtschaftliche Fläche, frei von Bebauung 

 

 

Alte Darstellung vor der 87 Änderung: 

Im wirksamen FNP ist die westliche Teilfläche 

als landwirtschaftliche Fläche dargestellt.  

Die östliche Teilfläche ist nach der besonderen 

Art der baulichen Nutzung als Allgemeines 

Wohngebiet mit einer GRZ von 0,3 dargestellt. 

 

 

Neue Darstellung nach der 87. Änderung: 

Fläche für den Gemeinbedarf mit der 

Zweckbestimmung Feuerwehr (F) gem. § 5 

Abs. 2 Nr. 2a BauGB. 

 

Flächenbilanz 

 

Geltungsbereich 0,50 ha 

Darstellungen im wirksamen FNP: Fläche für die Landwirtschaft 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 

0,28 ha 

0,22 ha 

Darstellungen nach 87. Änderung: Fläche für Gemeinbedarf (F) 

 

0,50 ha 
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5.1. Sonstige planerische Belange  

Planungsrechtlich 

Im Parallelverfahren wird der Bebauungsplan Nr. 9.15 „Feuerwehr - Auf dem Kampe“ aufgestellt, 

der die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die bauliche und sonstige Nutzung im Sinne 

einer geordneten städtebaulichen Entwicklung konkretisiert: 

• Anordnung der Gebäude der Fahrzeughalle sowie der erforderlichen Sozialräume 

einschließlich des Maßes der baulichen Nutzung. 

• Lage/Standort für erforderliche Stellplätze einschließlich der Zufahrten 

• Maßnahmen zur Eingrünung in die Landschaft 

• Lage/Standort für die Regenrückhaltung, ggf. als technische Einrichtung unterirdisch 

 

 

Erschließung 

Die Erschließung der geplanten Feuerwehr erfolgt über die innerörtliche Gemeindestraße „Auf 

dem Kampe“, die im Norden an die Fläche anschließt.   

 

 

Ver- und Entsorgung 

Die leitungsgebundene Erschließung (Elektrizität, Wasser, Abwasser) erfolgt an die vorhandenen 

Leitungsnetze im angrenzenden öffentlichen Raum. Für die Ableitung von Niederschlagswasser 

erfolgt die Rückhaltung ggf. durch eine technische Anlage unterhalb der Geländeoberfläche 

innerhalb des Geltungsbereichs.  

 

 

Grün, Natur und Landschaft 

Im Rahmen der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung wird ein Umweltbericht 

aufgestellt. Aufgrund der exponierten Lage am Ortsrand ist eine Eingrünung zur Landschaft 

vorgesehen. Sofern erforderlich, erfolgt die Sicherung von Ausgleichsmaßnahmen auf externen 

Kompensationsflächen. 

 

 

Immissionsschutz 

Eine immissionsschutzrechtliche Beurteilung erfolgt nicht. Das Feuerwehrgerätehaus wird trotz 

der gelegentlichen Einsätze und der damit verbundenen Unruhe als gebietsverträglich 

angesehen. Nähere Ausführungen dazu enthält die verbindliche Bauleitplanung.  
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UMWELTBERICHT 

6. Allgemein verständliche Zusammenfassung des Umweltberichts 

Um den aktuellen Anforderungen an einen Feuerwehrstandort zu genügen und zur 

Zusammenlegung der beiden Feuerwehren von Hachmühlen und Brullsen wird ein Neubau 

erforderlich. Als besonders geeignet wurde ein Standort am westlichen Ortsrand von 

Hachmühlen ermittelt, da dieser gut von den Einsatzkräften erreichbar und von der Topografie 

her geeignet ist.   

Der geltende Flächennutzungsplan sieht an dem geplanten Standort „Landwirtschaftliche 

Flächen“ und „Allgemeines Wohngebiet“ vor. Mit der 87. Änderung des Flächennutzungsplans 

der Stadt Bad Münder sollen die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für den Neubau der 

Ortsfeuerwehr Hachmühlen und Zusammenlegung mit der Feuerwehr Brullsen geschaffen 

werden. 

Durch die Planung und die Umsetzung verschiedener Maßnahmen im Rahmen der verbindlichen 

Bauleitplanung können die negativen Auswirkungen auf die Schutzgüter vermieden, vermindert 

und ausgeglichen werden. 

Der Umweltbericht fasst die Ergebnisse der Umweltprüfung zusammen, in der die mit der 

Änderung voraussichtlich verbundenen Umweltauswirkungen ermittelt und bewertet wurden: 

• Die in Gesetzen und Fachplanungen genannten Umweltschutzziele werden beachtet. 

• Der Schutz des Menschen vor schädlichen Immissionen über Vermeidungs- und 

Minderungsmaßnahmen auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung gesichert 

werden. 

• Bei der Inanspruchnahme des Änderungsbereichs kommt es zu einer Versiegelung von 

Böden, die aufgrund ihrer hohen, natürlichen Bodenfruchtbarkeit besonders wertvoll 

sind. 

• Der auf der Grundlage faunistischer Bestandsaufnahmen erarbeitete Artenschutz-

Fachbeitrag kommt zu dem Ergebnis, dass das Eintreten artenschutzrechtlicher 

Verbotstatbestände durch Maßnahmen vermieden werden kann (Bauzeitenregelung, 

Verzicht auf die Anpflanzung kulissenwirksamer Großbäume im westlichen Teil des 

Geltungsbereichs, fledermausfreundliche Beleuchtung). 

• Mit der Flächennutzungsplanänderung werden Eingriffe i.S.d. § 14 ff BNatSchG 

vorbereitet, die auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zu ermitteln, zu 

bewerten und auszugleichen sind. 

• Bei Nicht-Durchführung der Änderungen wäre ein Neubau der Feuerwehr an dieser 

Stelle nicht möglich und die Ortsfeuerwehren in Hachmühlen und Brullsen können 

zukünftig ihre Aufgaben für das Gemeinwohl nicht mehr wahrnehmen.  

• Alternative Planungsmöglichkeiten bestehen aufgrund der fehlenden Eignung und 

Verfügbarkeit alternativer Flächen nicht.  

• Maßnahmen zum Monitoring werden auf der Ebene der Flächennutzungsplanänderung 

nicht erforderlich. Sie werden in der verbindlichen Bauleitplanung in Bezug auf die 

Überwachung artenschutzrechtlich erforderlicher Maßnahmen und Prüfungen im 

Rahmen der baurechtlichen Zulassungsverfahren dargestellt. 
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Die gemäß Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB durchzuführende Umweltprüfung beurteilt die 

durch die Änderung ermöglichten Umweltauswirkungen wie folgt: 

• Die durch das Planvorhaben ausgelösten Umweltauswirkungen sind unter 

Berücksichtigung von Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen 

für die Schutzgüter Boden sowie Klima/Luft und den Klimawandel als erheblich 

einzustufen.  

• Die Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, seine Gesundheit und die 

Erholung, Landschaft, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt sowie auf das 

Schutzgut Kultur- und Sachgüter / kulturelles Erbe werden als weniger erheblich 

eingestuft.  

• Für die Schutzgüter Fläche und Wasser werden die Umweltauswirkungen als nicht 

erheblich eingestuft.    

• Erhebliche kumulative Auswirkungen im Hinblick auf die Wechselbeziehungen der 

Schutzgüter sind nicht zu befürchten. 

 

Insgesamt werden mit der Änderung des Flächennutzungsplans voraussichtlich keine sehr 

erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen vorbereitet. 

 

7. Planungsanlass und Aufgabenstellung  

7.1. Planungsanlass 

Die Bestandsfeuerwehren in Hachmühlen und Brullsen sind zu klein und erfüllen nicht mehr die 

gesetzlichen Anforderungen an einen modernen Brandschutz. Daher ist ein Neubau erforderlich, 

der die Zusammenlegung beider Feuerwehrstandorte ermöglicht. Der Neubau soll am westlichen 

Rand der Ortschaft Hachmühlen realisiert werden. Da der aktuell gültige Flächennutzungsplan in 

diesem Bereich „Flächen für die Landwirtschaft“ und „Allgemeines Wohngebiet“ darstellt, ist 

eine Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich. 

Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 8.7 „Feuerwehr - Auf dem Kampe“ erfolgt im 

Parallelverfahren. 

 

7.2. Aufgabenstellung 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen ist im Rahmen der Umweltprüfung (§2 Abs. 4 BauGB) ein 

Umweltbericht zu erstellen. In diesem sind in einer Umweltprüfung die voraussichtlichen 

erheblichen Umweltauswirkungen zu beschreiben und zu bewerten (§ 2a BauGB und Anlage 1 zu 

§ 2 Abs. 4, § 2a und § 4c BauGB). Die wesentlichen Inhaltspunkte ergeben sich dabei aus den 

Vorgaben der Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB und Anhang 1 der EU-SUP-Richtlinie. 

Die Ergebnisse der Umweltprüfung stellen gemäß § 2a Nr. 2 BauGB einen Teil der 

Planbegründung dar und sind in Form eines Umweltberichtes darzustellen.  Die Anlage 1 des 

BauGB gibt die Inhalte des Umweltberichtes vor.  
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7.3. Hinweise zur Durchführung der Umweltprüfung 

Die Umweltprüfung erfolgt unter Verwendung der in Kapitel 9 genannten Umweltschutzziele, die 

in übergeordneten Fachgesetzen, Fachplänen und Fachnormen dargelegt sind. 

Am 28.03.2025 wurde eine Begehung des Plangebiets durchgeführt mit dem Ziel, sich einen 

Eindruck von den Realnutzungen, den vorhandenen Biotoptypen und den bestehenden 

Vorbelastungen der Umwelt im räumlichen Geltungsbereich der geplanten 87. Änderung des 

Flächennutzungsplans der Stadt Bad Münder zu verschaffen.  

Die Beurteilung der Erheblichkeit möglicher Umweltauswirkungen des Planvorhabens erfolgt 

verbal-argumentativ mit der Einteilung in folgende Stufen: 

Tab. 1 Erläuterung der Einteilung in Erheblichkeitsstufen 

Stufe Beschreibung 

sehr erheblich 

 

Die zu erwartenden Beeinträchtigungen auf das betrachtete Schutzgut sind auch 
bei Berücksichtigung risikomindernder Maßnahmen sehr erheblich. Die 
Belastungen für den Menschen sind sehr deutlich wahrnehmbar. Eingriffe in den 
Naturhaushalt und das Landschaftsbild sind nicht zu kompensieren. 

erheblich 

 

Beeinträchtigungen des betrachteten Schutzguts und nachteilige Wirkungen sind 
vorhanden und zu überprüfen, die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes wird 
insgesamt jedoch i.d.R. nicht sehr erheblich oder nachhaltig beeinträchtigt. Die 
betroffenen Funktionen können überwiegend in gleichartiger Weise, in 
angemessener Zeit und in einem räumlich-funktionalen Zusammenhang 
wiederhergestellt werden. 

weniger 

erheblich  

 

Beeinträchtigungen sind nur in relativ geringem Umfang vorhanden. Sie können, 
falls notwendig, durch geeignete Maßnahmen rasch kompensiert werden. 

nicht erheblich 

 

Belastungen oder Beeinträchtigungen sind sehr gering bzw. hinsichtlich ihrer 
Intensität zu vernachlässigen. Maßnahmen zur Kompensation sind nicht 
erforderlich. 

nicht relevant Es sind keine Auswirkungen auf das betrachtete Schutzgut zu erwarten. 
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8. Kurzdarstellung der Ziele und Inhalte der 87. Flächennutzungsplanänderung 

8.1. Lage im Raum und Abgrenzung 

Der Änderungsbereich umfasst die Fläche, die als Gemeinbedarfsfläche „Feuerwehr“ im 

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 8.7 der Stadt Bad Münder für die Neuerrichtung der 

Feuerwehr Hachmühlen vorgesehen ist. Er grenzt im Osten und Norden an die Straße Auf dem 

Kampe und den jetzigen Ortsrand von Hachmühlen, im Süden und Westen an landwirtschaftliche 

Flächen an. 

8.2. Inhalte der Flächennutzungsplanänderung und Bedarf an Grund und Boden 

Der bisher wirksame Flächennutzungsplan stellt für den Änderungsbereich „Flächen für 

Landwirtschaft“ und im östlichen Teil „Wohnbauflächen – allgemeines Wohngebiet“ dar.  

Die vorgesehene Änderung stellt in diesem Bereich „Fläche für Gemeinbedarf mit der 

Zweckbestimmung Feuerwehr“ dar.  

Die Gesamtgröße des Plangebiets beträgt ca. 0,5 ha. Die Flächennutzungsbilanz der 87. 

Flächennutzungsplanänderung stellt sie wie folgt dar:  

Tab. 2 Aktuelle Flächennutzung und Flächennutzungsbilanz des FNP-Änderungsbereichs 

Aktuelle Flächennutzung Bestand FNP Planung FNP 

Landwirtschaftlich genutzte 
Ackerfläche 

 

Darstellung im Änderungsbereich (Quelle: PlanHc, Stand: 08.05.2025) 

Fläche für die 
Landwirtschaft  

0,28 ha 
Fläche für 
Gemeinbedarf 
Feuerwehr 

0,5 ha 

Wohnbaufläche 0,22 ha 
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9. In Fachgesetzen und Fachplänen dargelegte, für den Plan relevanten Umweltschutzziele 

9.1. Fachgesetze und Normen 

Durch die Fachgesetze und durch weitere, eingeführte Normen werden allgemeine Vorgaben 

und Ziele für die Bewertung der einzelnen Schutzgüter vorgegeben. Diese sind bei der Prüfung 

der Schutzgüter zu berücksichtigen. 

  

Tab. 3 Umwelt- und planungsrelevante Fachgesetze und Normen 

Schutzgut Quelle Zielaussagen 

 Baugesetzbuch (BauGB) Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes bei der 
Aufstellung der Bauleitpläne. Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen 

 

Menschen, 
menschliche 
Gesundheit 

DIN 18005 „Schallschutz im 
Städtebau“ 

DIN 4109 (Schallschutz im 
Hochbau) 

Als Voraussetzung für gesunde Lebensverhältnisse der 
Bevölkerung ist ein ausreichender Schallschutz notwendig. 
Die Verringerung des Schalls soll insbesondere am 
Entstehungsort, aber auch durch städtebauliche 
Maßnahmen in Form von Lärmvorsorge und -minderung 
bewirkt werden 

 TA-Lärm Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche sowie 
deren Vorsorge. 

 Bundesimmissionsschutzgesetz 

(BImSchG), inkl. Verordnungen 

 

GIRL (Geruchsimmissions-
Richtlinie) 

Schutz des Menschen, der Pflanzen und Tiere, des Bodens, 
des Wassers, der Atmosphäre sowie der Kultur- und 
Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
(Immissionen) sowie Vorbeugen hinsichtlich des Entstehens 
von Immissionen (Gefahren, erhebliche Nachteile und 
Belästigungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, 
Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen, Schadstoffe und 
ähnlichen Erscheinungen). 

 EU- Artenschutzverordnung und 
Bundesartenschutzverordnung; 
Bundesnaturschutzgesetz   

Schutz besonders oder streng geschützter Arten,  

Verbot der Tötung von Tieren streng geschützter Arten, 
Verbot ihrer Störung, Verbot der Beeinträchtigung ihrer 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten, gem. § 44 BNatSchG. 

Tiere und 
Pflanzen  

Biologische  

Vielfalt 

Bundesnaturschutzgesetz 
BNatSchG;   

Niedersächsisches 
Naturschutzgesetz - NNatSchG 

Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes 
und als Lebensgrundlagen des Menschen auch in 
Verantwortung für die künftigen Generationen im 
besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu 
pflegen, zu entwickeln und, soweit erforderlich, 
wiederherzustellen, dass   

- die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes,   

- die Regenerationsfähigkeit und die nachhaltige 
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter,   

- die Tier- und Pflanzenwelt einschl. ihrer Lebensstätten und 
Lebensräume sowie   

- die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der 
Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer 
gesichert sind. 

 Baugesetzbuch (BauGB) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die 
Belange des Umweltschutzes, einschließlich des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege, zu 
berücksichtigen (§ 1 Abs. 6 Nr. 7). 

 

 

 

 

 

 

Richtlinie  92/43  des  Rates  vom 
21.05.1992 (FFH-  

 

Richtlinie 79/409/EWG vom 
02.04.1979 
(Vogelschutzrichtlinie)Richtlinie) 

Ziel der FFH-Richtlinie ist die Sicherung der Artenvielfalt 
durch die Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wild lebenden Tiere und Pflanzen im europäischen Gebiet 
der Mitgliedstaaten. Sie bildet die Grundlage für den Aufbau 
des europäischen Schutzgebietssystems „Natura 2000“. 

Ziel der Vogelschutzrichtlinie ist es, sämtliche im Gebiet der 
EU-Staaten natürlicherweise vorkommenden Vogelarten 
einschließlich der Zugvogelarten in ihrem Bestand dauerhaft 
zu erhalten, und neben dem Schutz auch die 
Bewirtschaftung und die Nutzung der Vögel zu regeln. 
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Schutzgut Quelle Zielaussagen 

 

Fläche BNatSchG  

BauGB 

 

 

 

 

Nationale 
Nachhaltigkeitsstrategie 2016 

Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege gem. § 1 BNatSchG, Belange gem. § 1 
Abs. 6 Nr. 7 a-j und § 1a (3), (4) BauGB : 

Mit Grund und Boden soll bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen durch Wiedernutzbarkeit von Flächen, 
Nachverdichtung und Innenentwicklung zur Verringerung 
zusätzlicher Inanspruchnahme von Böden sparsam 
umgegangen werden. 

Ziel der Bundesregierung ist es, den Flächenverbrauch 
bundesweit auf weniger als 30 ha/Tag bis zum Jahr 2030 zu 
reduzieren. 

Boden 

 

Bundes- Bodenschutzgesetz  

(BBodSchG) 

Niedersächsisches 
Bodenschutzgesetz (NBodSchG) 

 

Niedersächsisches 
Denkmalschutzgesetz (NDSchG) 

 

DIN 18300 (Erdarbeiten) 

DIN 18915 (Bodenarbeiten) 

DIN 19731 (Verwertung von 
Bodenmaterial) 

DIN 19639 (Bodenschutz bei 
Planung und Durchführung von 
Bauvorhaben) 

Ziel ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern 
oder wiederherzustellen (§ 1 BBodSchG). Mit Grund und 
Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden, 
dabei sind Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß 
zu begrenzen (§ 1 NBodSchG). Zum schonenden Umgang 
mit Boden gehört auch, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, 
die in § 2 BodSchG benannten Bodenfunktionen so wenig 
wie möglich zu beeinträchtigen. 

Bundes-Bodenschutz- und 
Altlastenverordnung (BBodSchV) 

Ziel ist die Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher 
Bodenveränderungen, zur Gefahrenabwehr bei 
Bodenerosion sowie die Erfassung und ggf. Sanierung von 
Altlasten und Schadstoffen zum Schutz des Menschen. 

Baugesetzbuch (§ 202 
Mutterbodenschutz) 

 

Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend 
umgegangen werden (§ 1a Abs. 1). 

 

 

 

 

Wasser 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
vom 31.07.2009 

Niedersächsische Wassergesetz 
(NWG) vom 19.02.2010 

Oberflächengewässerverordnung 
(OGewV) vom 20.06.2016 

 

Sicherung der Gewässer als Bestandteil des 
Naturhaushaltes und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen 
und deren Bewirtschaftung zum Wohl der Allgemeinheit. 
Gewässer sind vor Beeinträchtigung ihrer ökologischen 
Funktionen zu schützen.  

Oberirdische Gewässer sind so zu bewirtschaften; dass eine 
Verschlechterung ihres ökologischen Zustandes (bzw. 
Potenzials) vermieden wird und ein guter ökologischer und 
chemischer Zustand (bzw. Potenzial) erhalten bleibt bzw. 
erreicht wird (§ 27 WHG). 

Veränderungen des Grundwasserkörpers durch 
Aufstauungen, Absenkungen oder Schadstoffeinträge sind 
zu vermeiden.  

Niederschlagswässer in besiedelten Bereichen sind vor Ort 
oder ortsnah zu versickern und in den Wasserkreislauf 
zurückzuführen. 

Richtlinie 2000/60/EG des 
Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 23. Oktober 2000 
(Wasserrahmenrichtlinie) 

Ziel ist das Erreichen eines "guten Zustandes" für alle 
Oberflächenwasserkörper bis 2027  

 

 

 

 

Luft 

Bundesimmissionsschutzgesetz  

(BImSchG), inkl. Verordnungen 

Schutz des Menschen, der Pflanzen und Tiere, des Bodens, 
des Wassers, der Atmosphäre sowie der Kultur- und 
Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
(Immissionen) sowie Vorbeugen hinsichtlich des Entstehens 
von Immissionen (Gefahren, erhebliche Nachteile und 
Belästigungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, 
Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen, Schadstoffe und 
ähnlichen Erscheinungen). 

 TA-Luft Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
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Schutzgut Quelle Zielaussagen 
Luftverunreinigungen sowie deren Vorsorge zur Erzielung 
eines hohen Schutzniveaus für die gesamte Umwelt. 

 

 

 

 

 

 

Klima 

Baugesetzbuch (BauGB) 

Niedersächsische Bauordnung 
(NBauO) 

Bauleitpläne sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige 
Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu 
schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die 
Klimaanpassung, insbesondere auch in der 
Stadtentwicklung, zu fördern.  

Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch 
Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken (z.B. 
Nutzung Erneuerbarer Energien), als auch durch solche, die 
der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung 
getragen werden. 

Ab dem 01.01.2025 gilt in Niedersachen eine PV-Pflicht für 
Gebäude, die ab 2025 errichtet werden und eine Dachfläche 
von mindestens 50 m² haben sowie für Veränderungen am 
Dach, wie geplante Erneuerungen oder Anbauten. Auch gilt 
die Pflicht zur Installation von Photovoltaik-Modulen bei der 
Errichtung eines offenen Parkplatzes oder Parkdecks mit 
mehr als 12 Einstellplätzen.  

 Bundesnaturschutzgesetz 
BNatSchG;   

Niedersächsisches 
Naturschutzgesetz - NNatSchG 

Luft und Klima auch durch Maßnahmen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege zu schützen; dies gilt 
insbesondere für Flächen mit günstiger lufthygienischer oder 
klimatischer Wirkung wie Frisch- und 
Kaltluftentstehungsgebiete oder Luftaustauschbahnen. 

Dem Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung 
insbesondere durch zunehmende Nutzung erneuerbarer 
Energien kommt eine besondere Bedeutung zu 

 

Landschaft 

Bundesnaturschutzgesetz 
BNatSchG;   

Niedersächsisches 
Naturschutzgesetz - NNatSchG 

Schutz, Pflege und Entwicklung der Landschaft im 
besiedelten und unbesiedelten Bereich zur dauerhaften 
Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des 
Erholungswertes von Natur und  

Landschaft.   

Kulturelles  

Erbe und  

sonstige  

Sachgüter 

Baugesetzbuch (BauGB) Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere die 
Belange des Umweltschutzes, einschließlich des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere die 
Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter zu 
berücksichtigen. 

 Niedersächsisches 
Denkmalschutzgesetz (NDSchG) 

Denkmäler sind zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen 
und wissenschaftlich zu erforschen. Sie sollen der 
Öffentlichkeit im Rahmen des Zumutbaren zugänglich 
gemacht werden. 

 

 

 



87. Änderung Flächennutzungsplan, Stadt Bad Münder Ortschaft - Feuerwehr Auf dem Kampe 

Begründung mit Umweltbericht 

Büro Bohrer GbR · Landschafts- und Umweltplanung      Seite 20 

9.2. Planungsrechtliche Grundlagen: Fachpläne, Schutzausweisungen und 

Vorrangnutzungen 

9.2.1. Regionales Raumordnungsprogramm 

Das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) des Kreises Hameln-Pyrmont aus dem Jahr 2001 

hat zum 11.07.2022 seine Gültigkeit verloren. Aktuell befindet sich die Neuaufstellung des RROP 

im Verfahren.  

Im aktuellen Entwurf des RROP (Stand: Oktober 2021) ist die Fläche aufgrund des hohen 

Ertragspotenzials als Vorbehaltsgebiet Landwirtwirtschaft dargestellt. 

 

Abb. 2 Regionales Raumordnungsprogramm (Entwurf RROP 2021) im Raum Bad Münder / Hachmühlen 
(Ausschnitt, eigene Ergänzung Hinweispfeil) 

 

9.2.2. Landschaftsrahmenplan 

Der gültige Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Hamel-Pyrmont stammt aus 2001. Eine 

Aktualisierung ist zwar in Arbeit, ein Entwurf liegt jedoch nicht vor. 

Die Fläche für den Feuerwehrstandort ist in dem gültigen Landschaftsrahmenplan als Fläche für 

eine umweltverträgliche Nutzung, mit aktuell sehr geringer bis mittlerer Bedeutung für alle 

Schutzgüter, dargestellt. Schutzgutbezogene Einzelziele sind nicht überlagert. 
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Abb. 3 Landschaftsrahmenplan: Zielkonzept 
(Ausschnitt, eigene Ergänzung Standort Feuerwehr Auf dem Kampe, Hachmühlen) 

 

9.2.3. Landschaftsplan 

Ein gültiger Landschaftsplan liegt für die Stadt Bad Münder nicht vor. 

 

9.2.4. Flächennutzungsplan 

Im wirksamen Flächennutzungsplan (F-Plan) der Stadt Bad Münder (Stand: 2020) ist der 

Geltungsbereich als Fläche für die Landwirtschaft sowie im östlichen Teil als Allgemeines 

Wohngebiet dargestellt. 

 

Abb. 4 Flächennutzungsplan, Teilplan Hachmühlen 
(Ausschnitt, Ergänzung Geltungsbereich) 
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9.2.5. Besonders geschützte Teile von Natur und Landschaft, Schutzgebiete 

Bad Münder liegt im Naturpark NP NDS 010 „Weserbergland“. Die bei Hachmühlen verlaufende 

Hamel ist ein Teil des FFH-Gebiets „Hamel und Nebenbäche“, das in diesen Bereichen als 

Landschaftsschutzgebiet HM 02 „Hameltal“ ausgewiesen ist.  

Besonders geschützte Teile von Natur und Landschaft sind von dem Planungsvorhaben nicht 

betroffen. 

 

Abb. 5 Schutzgebiete 
(Ausschnitt, eigene Ergänzung der Lage des Plangebiets) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87. Änderung Flächennutzungsplan, Stadt Bad Münder Ortschaft - Feuerwehr Auf dem Kampe 

Begründung mit Umweltbericht 

Büro Bohrer GbR · Landschafts- und Umweltplanung      Seite 23 

 

Abb. 6 Bedeutsame Bereiche im Umfeld 

Im weiteren Umfeld des Plangebiets befinden sich im Auenbereich des Steinbachs, der Hamel 

und des Gelbbachs in der landesweiten Biotopkartierung identifizierte, wertvolle Bereiche. 

Ebenfalls im Niederungsbereich des Gelbbachs und des Sedemünder Mühlbachs befinden sich 

landesweit bedeutsame Bereiche für Gastvögel. 

Diese, für Arten und Biotope besonders bedeutsamen Bereiche, sind von dem Planungsvor-

haben nicht betroffen. 

Das Plangebiet befindet sich im Basiseinzugsgebiet der Hamel. 

 

 

10. Umweltsituation, Wirkungsprognose und Wertung 

10.1. Schutzgut Mensch und seine Gesundheit und Bevölkerung insgesamt  

Im Folgenden werden die schädlichen Umwelteinflüsse, die sich direkt auf die Lebensqualität 

auswirken, dargelegt. Betrachtungsgegenstand sind vor allem die Bereiche Lärm, 

Geruchsbelastung, Lichtimmissionen, Erschütterungen und Verkehr sowie die Wohn- und 

Freiraumqualität.  

 

Beschreibung der Umweltsituation 

Das Plangebiet grenzt unmittelbar an den Ortsrand von Hachmühlen und an den sich westlich 

anschließenden Freiraum an.  

Mit der Ausweisung einer Gemeinbedarfsfläche für die Neuerrichtung des 

Feuerwehrgerätehauses in Hachmühlen wird eine landwirtschaftlich genutzte Fläche am 

westlichen Ortsrand überplant. Das Plangebiet liegt an der Straße „Auf dem Kampe“, einer 
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Gemeindestraße, die auch als Zuwegung dient. Südlich, westlich und nördlich grenzen 

landwirtschaftliche Flächen an den geplanten Feuerwehr-Standort.  

Die Offenlandschaft, die sich westlich und südlich an das Plangebiet anschließt, wird über den 

östlich am Plangebiet verlaufende Teil der Straße Auf dem Kampe sowie einen asphaltierten 

Feldweg südlich der Bundesstraße B 217, die hier in einem Einschnitt verläuft, erschlossen. Die 

Straße Auf dem Kampe geht über in einen mit Schotter befestigten Wirtschaftsweg, der im 

weiteren Verlauf ins Tal der Hamel führt. Beide Wege werden von der örtlichen Bevölkerung für 

die wohnraumnahe Tages- und Feierabenderholung genutzt. Vor allem die Sichtbeziehung von 

dem Feldweg südlich der Bundesstraße auf den westlichen Ortsrand von Hachmühlen werden 

durch die Feuerwehr beeinträchtigt.  

 

Auswirkungsprognose 

Wie eine Aufstellung der Einsätze in den letzten Jahren zeigt, ist in Hachmühlen durchschnittlich 

mit 31 Einsätzen im Jahr zu rechnen, davon 27 tagsüber und 4 nachts. Mit der Zusammenlegung 

der beiden Feuerwehren kommen nun auch die Einsätze in Brullsen hinzu. Damit ist mit etwa 21 

Einsätzen mehr pro Jahr in Hachmühlen zu rechnen, davon einer nachts (Quelle: Stadt Bad 

Münder). 

Während der Bauphase sind zudem erhöhte Belastungen durch Lärm, Staub, Gerüche und 

Erschütterungen infolge des zeitlich begrenzten Baustellenbetriebs möglich. 

Die Anfälligkeit für schwere Unfälle und Katastrophen wird sich durch den Neubau der Feuerwehr 

an diesem Standort nicht erhöhen. 

Durch die Errichtung der Feuerwehr verändert sich die Sichtbeziehung auf den westlichen 

Ortsrand von Hachmühlen.  

 

Maßnahmen und Wertung 

Der Neubau des gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses in Hachmühlen geht einher mit der 

Aufgabe der bisherigen Standorte der Feuerwehrgerätehäuser in Hachmühlen und Brullsen. 

Durch die räumliche Zusammenlegung der Feuerwehren Hachmühlen und Brullsen erhöht sich 

das Verkehrsaufkommen, jedoch sollen Übungen, Ausbildung, Dienstbesprechungen, 

Versammlungen und sonstige Veranstaltungen zeitlich so begrenzt werden, dass um 22:00 Uhr 

Gebäude und Parkplatz wieder verlassen sind und die Nachtruhe gewährleistet wird. Zusätzlich 

hierzu kann durch maximal 10 Ereignisse im Jahr (sogenannte „seltene Ereignisse“) auch nachts 

die Feuerwehr genutzt werden.  

Es wird zurzeit davon ausgegangen, dass das Feuerwehrgerätehaus trotz der gelegentlichen 

Einsätze und der damit verbundenen Unruhe als gebietsverträglich angesehen werden kann, da 

es den städtebaulichen Belangen und gesetzlichen Anforderungen entspricht und im Rahmen der 

dörflichen Gemengelage keine gebietsunüblichen Störungen verursacht.  

Der Flächenverlust von landwirtschaftlicher Fläche wird sich auf die Wohnumfeldfunktion der 

wohnungsnahen Tages- und Feierabenderholung nicht erheblich und nachteilig auswirken. Auch 

kann die randliche Eingrünung der Gemeinbedarfsfläche die negativen Auswirkungen der 

Beeinträchtigung des Landschaftsbilds und der wohnraumnahen Tages- und Feierabenderholung 

teilweise mindern.  
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Die Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Mensch und seine Gesundheit und Bevölkerung 

werden als weniger erheblich eingestuft. 

 

10.2. Landschaft: Landschafts- bzw. Ortsbild 

Die Landschaft bzw. das Landschaftsbild ist in seiner Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie 

aufgrund seiner Bedeutung als Erlebnis- und Erholungsraum des Menschen zu sichern. Vor allem 

in Siedlungsnähe sind Flächen für die Erholung zu sichern und in ausreichendem Umfang 

bereitzustellen. 

 

Beschreibung der Umweltsituation 

Das Plangebiet grenzt unmittelbar an den westlichen Ortsrand von Hachmühlen und umfasst eine 

ackerbaulich genutzte Fläche und den nördlich daran angrenzenden Abschnitt der Straße Auf 

dem Kampe. 

Das Gelände steigt nach Norden hin an. Aufgrund der Offenheit der Landschaft bestehen aus 

westlicher, nördlicher und südlicher Richtung Blickbeziehungen zum Plangebiet.  

Der südliche Siedlungsrand von Hachmühlen ist als harmonischer, landschaftsbildprägender 

Siedlungsrand besonders bedeutsam. Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes bestehen vor 

allem durch die Windkraftanlagen des Windparks Coppenbrügge, sowie in geringerem Umfang 

auch durch die das Gebiet querenden Hochspannungsleitungen. 

 

Auswirkungsprognose 

Das Landschaftsbild am westlichen Ortsrand von Hachmühlen ist durch die Offenheit der 

angrenzenden Landschaft besonders empfindlich gegenüber Beeinträchtigungen. 

Reflektierende Oberflächen, auffallende Farben oder ungenügende Eingrünungen können in die 

Landschaft hineinwirken und das Orts- und Landschaftsbild stören.  

 

Maßnahmen und Wertung 

Mit geeigneten Maßnahmen, wie der Festsetzung einer randlichen Eingrünung mit Baum-

Strauch-Hecken sowie weiterer Maßnahmen zur Gestaltung des Feuerwehrgebäudes können 

Beeinträchtigungen des Landschafts- und Ortsbildes gemindert und vermieden werden. 

Unter Berücksichtigung dieser Festlegungen werden die Beeinträchtigungen auf das Schutzgut 

Landschaft bzw. das Landschaftsbild als weniger erheblich eingestuft. 
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10.3. Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

10.3.1. Tiere 

Auf Grundlage der Ziele und Grundsätze des BNatSchG sind wildlebende Tiere als Bestandteil des 

Naturhaushaltes in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt zu schützen. 

Hierzu zählt auch die biologische Vielfalt (Biodiversität), die nach dem Übereinkommen über die 

biologische Vielfalt als „Variabilität unter lebenden Organismen jeglicher Herkunft, (…)“ definiert 

ist (BMU, 2007). Diese umfasst die Vielfalt innerhalb der Arten und zwischen den Arten und die 

Vielfalt der Ökosysteme. Die Lebensräume von Tieren sowie die sonstigen Lebensbedingungen 

sind zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und, soweit erforderlich, nach Eingriffen 

wiederherzustellen. 

 

Beschreibung der Umweltsituation 

Zur Beurteilung artenschutzrechtlicher Vorschriften gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) sowie der Vorgaben der FFH- und Vogelschutz-Richtlinien wurde auf der Grundlage 

einer in 2025 durchgeführten Brutkartierung sowie der Beurteilung potenzieller Habitate 

europarechtlich geschützter Arten (z.B. Fledermäuse) ein artenschutzrechter Fachbeitrag erstellt 

(Bohrer 2025).  

Ergebnis der Bestandsaufnahmen ist, dass in dem Vorhabengebiet keine Vogelarten 

nachgewiesen sind, jedoch im Umfeld sowohl auf der Ackerfläche als auch am Siedlungsrand und 

in wege- und straßenbegleitenden Gehölzen verschiedene Brutvogelarten vorkommen, die zum 

Teil auf der angrenzenden Ackerflur Nahrung suchen. Im Bereich der Ackerflur wurden mit 

Feldlerche und Schafstelze zwei bodenbrütende Offenlandarten festgestellt, die durch die 

Planungen betroffen sein können. Das Feldlerchen-Brutrevier kann durch kulissenwirksame 

Pflanzungen an der Westgrenze des Plangebiets beeinträchtigt werden, die Schafstelze kann als 

Brutvogel auch auf der Vorhabenfläche vorkommen.   

Für Fledermäuse hat das Plangebiet keine potenzielle Bedeutung als Quartier oder 

Nahrungsraum, jedoch können im angrenzenden Siedlungsraum Fledermausarten vorkommen, 

deren Habitate durch Lichteinwirkungen beeinträchtigt werden können.    

 

Auswirkungsprognose 

Mit der Realisierung der Planung kann aufgrund einer Kulissenwirkung hoher Gehölze an der 

westlichen Grenze des Plangebiets ein Feldlerchen-Bruthabitat beeinträchtigt werden.   

Die Beleuchtung des Feuerwehrgeländes kann negative Auswirkungen auf besonders 

lichtempfindliche Fledermausarten in angrenzenden Siedlungsbereichen haben.    

Auswirkungen der geplanten Bauleitplanung auf das angrenzende FFH-Gebiet „Hamel und 

Nebenbäche“ sind nicht zu befürchten. 

 

Maßnahmen und Wertung 

Bei Umsetzung der Maßnahmen zur Vermeidung der Tötung von Nestlingen von am Boden 

brütende Vögel der Agrarlandlandschaft (Bauzeitenregelung: Baufeldfreiräumung außerhalb der 

Brutzeit) ist davon auszugehen, dass das artenschutzrechtliche Tötungsverbot nicht betroffen ist.  
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Die Bauzeitenregelung entspricht auch den Vorgaben des § 39 BNatSchG, wonach Baumfällungen 

und Gehölzrodungen außerhalb der Brutzeit, also in der Zeit vom 1.10. bis zum 28. /29. Februar, 

durchzuführen sind. 

Zur Vermeidung der Beeinträchtigung eines Feldlerchen-Brutreviers in der angrenzenden 

Offenlandschaft sollen an der Westgrenze des Plangebiets keine hohen, kulissenwirksamen 

Gehölze entwickelt werden.  

Mit dem Einsatz einer insekten- und fledermausfreundlichen Beleuchtung können 

Beeinträchtigungen potenzieller Fledermaus-Quartiere im angrenzenden Siedlungsrand oder 

Nahrungsräume lichtempfindlicher Fledermausarten vermieden werden.    

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere werden als weniger erheblich eingestuft. 

 

10.3.2. Pflanzen und biologische Vielfalt 

Auf Grundlage der Ziele und Grundsätze des BNatSchG sind wildlebende Pflanzen als Bestandteil 

des Naturhaushaltes in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt zu schützen. 

Hierzu zählt auch die biologische Vielfalt (Biodiversität), die nach dem Übereinkommen über die 

biologische Vielfalt als „Variabilität unter lebenden Organismen jeglicher Herkunft, (…)“ definiert 

ist (BMU, 2007). Diese umfasst die Vielfalt innerhalb der Arten und zwischen den Arten und die 

Vielfalt der Ökosysteme. Die Lebensräume von Pflanzen sowie die sonstigen Lebensbedingungen 

sind zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und, soweit erforderlich, nach Eingriffen 

wiederherzustellen.  

 

Beschreibung der Umweltsituation 

Der Geltungsbereich ist durch eine Ackerfläche am Ortsrand von Hachmühlen geprägt. Das 

Gelände steigt in nordwestliche Richtung an, mit einer Böschung zur Straße Auf dem Kampe, auf 

der eine halbruderale Gras- und Staudenflur wächst. 

Die vorgefundenen Biotoptypen besitzen eine geringe bis mittlere Bedeutung. 

 

Auswirkungsprognose 

Mit der Realisierung der Planung sind der Verlust der Ackerfläche und halbruderaler Gras- und 

Staudensäume auf der Böschung zur Straße Auf dem Kampe verbunden. Die hier vorhandenen 

Biotoptypen werden durch die Planung vollständig beansprucht und überformt. 

 

Maßnahmen und Wertung 

Zur Minderung der Beeinträchtigung des Biotoppotenzials ist zum aktuellen Stand der 

Bauleitplanung eine randliche Eingrünung der Gemeinbedarfsfläche (Feuerwehr) an der 

westlichen, nördlichen und südlichen Grenze vorgesehen.  

Da diese Maßnahmen die beeinträchtigten Biotopfunktionen nur teilweise übernehmen können, 

sind externe Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Diese werden in dem Bebauungsplan Nr. 9.15 

geregelt.   

Unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen werden die Auswirkungen auf das Schutzgut 

Pflanzen und biologische Vielfalt als weniger erheblich eingestuft. 
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10.4. Fläche 

Beschreibung der Umweltsituation 

Die Stadt Bad Münder umfasst eine Fläche von 107,97 km2. In Bad Münder beträgt der mittlere 

Versiegelungsgrad 6,51 % (NIBIS Kartenserver, Zugriff 23.04.2025). Damit liegt der mittlere 

Versiegelungsgrad knapp über dem Durchschnitt in Niedersachsen von 6,5 % (Stand: 2023, LBEG). 

Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, dass in Ballungsräumen, zu denen auch der 

Einzugsbereich der Stadt Hannover zählt, naturgemäß höhere Versiegelungsgrade vorzufinden 

sind. 

Ziel der niedersächsischen Nachhaltigkeitsstrategie ist, dass die Neuinanspruchnahme von 

Flächen bis 2030 auf weniger als 4 ha pro Tag reduziert werden soll. Bis spätestens zum Jahr 2050 

soll der Flächenverbrauch bei „Netto Null“ liegen. Der tatsächliche Flächenverbrauch in 

Niedersachsen liegt jedoch noch deutlich über diesen Zielen und betrug im vierjährigen Mittel 

(2019 – 2023) rund 5,8 Hektar pro Tag (Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen, 2023). 

Um die sicherheitstechnischen Anforderungen an den Betrieb der Ortsfeuerwehren von 

Hachmühlen und Brullsen zu erfüllen, ist jedoch ein Neubau und damit mithin auch eine weitere 

Versiegelung von Flächen erforderlich.   

 

Auswirkungsprognose 

Durch die geplante Überbauung und Versiegelung / Teilversiegelung werden ca. 0,5 ha 

landwirtschaftliche Fläche und ca. 0,02 ha Gras- und Staudenflur in Anspruch genommen. Die 

Straßenfläche sowie nördlich angrenzende Gras- und Staudenflur und Teile des angrenzenden 

Gartens werden nicht in Anspruch genommen.   

 

Maßnahmen und Wertung 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche sind aufgrund der geringen Größe der in Anspruch 

genommenen Fläche gering. Gesonderte Maßnahmen für das Schutzgut Fläche sind nicht 

vorgesehen. Die Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche durch den Neubau der Feuerwehr „Auf 

dem Kampe“ werden aufgrund des geringen Flächenanteils in Anspruch genommener Fläche als 

nicht erheblich eingestuft. 
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10.5. Boden 

Mit Grund und Boden ist gemäß § 1a Abs. 2 BauGB sparsam umzugehen. Rechtliche Grundlagen 

für den Bodenschutz bilden das Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 19.02.1999 und das 

Niedersächsisches Bodenschutzgesetz (NBodSchG) vom 19.02.1999 in der jeweils gültigen 

Fassung. 

 

Beschreibung der Umweltsituation 

Als natürlich entstandene Bodentyp kommt im Plangebiet flache Parabraunerde vor (NIBIS 

Kartenserver, BÜK 50).  Entstanden sind diese Böden aus Lösslehm über glazifluviatilen Sanden. 

Sie besitzen eine hohe bis äußerst hohe Bodenfruchtbarkeit (NIBIS Kartenserver, Zugriff: 

23.05.2025). 

Das Gelände des Plangebiets fällt in südöstliche Richtung zur Hamel hin ab, mit einem einem 

Gefälle von ca. 2,4 m im Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung. 

Altlasten sind nicht bekannt. 

 

Bodenfunktionen nach BBodSchG 

Im Rahmen des vorsorgenden Bodenschutzes sind die natürlichen Bodenfunktionen, die 

Archivfunktion des Bodens sowie die Klimafunktion zu berücksichtigen, vgl. § 2 BBodSchG.  

Entsprechend werden im Folgenden auf der Grundlage der im Niedersächsischen 

Bodeninformationssystem NIBIS vorliegenden Daten die Bodenfunktionen im Plangebiet wie 

folgt bewertet (vgl. Stadtmann et al. 2022): 

Tab. 4 Bodenfunktionen im Plangebiet und ihr Funktionserfüllungsgrad 
(Quelle: NIBIS Kartenserver, Zugriff 23.05.2025: Bodenkundliches Netzdiagramm der Flächen im Plangebiet) 

Bodenfunktionen  Grad der Funktionserfüllung  

Natürliche Bodenfunktionen   

Lebensraumfunktion für Pflanzen 

Biotopentwicklungspotenzial  

 

sehr gering (Stufe 1 von 5) 

 

Natürliche Bodenfruchtbarkeit 

(Ertragsfähigkeit) 

sehr hoch (Stufe 5 von 5) 

Funktion als Bestandteil des 

Naturhaushalts  

Ausgleichskörper im 

Wasserhaushalt 

 

mittel (Stufe 3 von 5) 

Nährstoffspeichervermögen: 

Standortspezifisches 

Nährstoffpotenzial im 

effektiven Wurzelraum  

Bodenschätzung: natürliche 

Ertragsfähigkeit der Böden  

sehr hoch (Stufe 5 von 5) 

Bindungsstärke für anorganische 

Schadstoffe (Schwermetalle) 

sehr hoch (Stufe 5 von 5) 
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Bodenfunktionen  Grad der Funktionserfüllung  

Funktion als Abbau-, Ausgleichs- 

und Aufbaumedium für stoffliche 

Einwirkungen 

Bindung organischer Schadstoffe sehr gering (Stufe 1 von 5) 

Puffervermögen für saure 

Einträge 

gering (Stufe 2 von 5) 

Rückhaltevermögen für nicht 

sorbierbare Stoffe (z.B. Nitrat) 

Sehr hoch (Stufe 5 von 5) 

Archivfunktion   

Archiv der Naturgeschichte naturgeschichtliche 

Bedeutung, Naturnähe 
allgemeine Erfüllung  

(Stufe 1 von 2) 
Archiv der Kulturgeschichte kulturgeschichtliche 

Bedeutung 

Seltenheit  

Klimafunktion   

Kohlenstoffspeicherfunktion  allgemeine Erfüllung  

(Stufe 1 von 5) 

Kühlleistung  sehr hoch (Stufe 5 von 5) 

 

Bedeutung / Schutzwürdigkeit der örtlichen Böden 

Der Boden im Plangebiet zählt aufgrund der äußerst hohen Bodenfruchtbarkeit zu den besonders 

schutzwürdigen Böden in Niedersachsen.  

Der aus Lösslehm entstandene Boden im Plangebiet kann Wasser und Nährstoffe sehr gut 

pflanzenverfügbar speichern. Daher ist der Boden in Bezug auf den sehr hohen 

Funktionserfüllungsgrad für die natürlichen Bodenfruchtbarkeit und für die Rückhaltefunktion 

von anorganischen Schadstoffen besonders schutzwürdig. 

Gleichzeitig besitzt der Boden im Plangebiet eine sehr hohe Empfindlichkeit gegenüber 

Wassererosion (Stufe 5 von 5) und eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Verschlämmungen und 

Bodenverdichtungen (Stufe 4 von 5) (NIBIS Kartenserver: Netzdiagramm Empfindlichkeit der 

Böden im Plangebiet. Zugriff: 23.04.2025). 

 

Auswirkungsprognose 

Durch die Darstellung der Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung Feuerwehr werden 

die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Überbauung, Versiegelung und sonstige 

Inanspruchnahme von Bodenflächen geschaffen. Betroffen sind landwirtschaftlich hoch 

produktive Lösslehm-Böden mit einer sehr hohen Filter- und Pufferfunktion für Schadstoffe. 

Zum Ausgleich der Höhendifferenz im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 9.15 „Feuerwehr 

– Hachmühlen“ wird das Gelände hangseitig aufgehöht werden. Daher werden die 

Bodenfunktionen auf dieser Fläche erheblich überprägt. Hinzu kommt der großflächige Abtrag 

von Oberboden im Bereich der Gebäude und Stellflächen sowie die Versiegelung erheblicher 

Teile der Fläche. 

Vollständig versiegelte und überbaute Böden verlieren ihre Funktion als Pflanzenstandort, 

Lebensraum für Organismen und als Grundwasserspender und -filter. Neben der mechanischen 
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Veränderung des Bodengefüges geht durch die Vernichtung des Bodenlebens die Fähigkeit des 

Schadstoffabbaus verloren. Erfolgte Bodenversiegelungen sind zudem nur schwer wieder zu 

beseitigen. Im Anschluss an eine Entsiegelung bleibt die natürliche Struktur des Bodens in der 

Regel dauerhaft gestört. Häufig bleiben auch Reste von Fremdstoffen, wie Beton- oder 

Asphaltbrocken und andere Schadstoffe im Boden zurück.   

Die Naturnähe der Böden im Plangebiet wird sich vor allem aufgrund der zu erwartenden 

erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die Bodenteilfunktion „natürliche 

Bodenfruchtbarkeit“ sowie des Verlusts der Bodenteilfunktionen in Bezug auf die Fähigkeit, 

Nährstoffe zu speichern und anorganische Schadstoffe zurück zu halten, erheblich verringern. 

Auch die aktuell mittlere Funktion als Ausgleichskörper im Wasserhaushalt wird aufgrund des 

vollständigen Verlusts der Rückhaltefunktion versiegelter Flächen verloren gehen.  

  

 

Maßnahmen und Wertung 

Durch das Planungsvorhaben werden Böden mit einer hohen bis sehr hohen Funktionserfüllung 

natürlicher Bodenfunktionen in Anspruch genommen. Betroffen sind insbesondere die 

Bodenfruchtbarkeit und das Nährstoffspeichervermögen, die Funktionserfüllung in der Filter- 

und Pufferfunktion für Schadstoffe und die Funktion als Ausgleichskörper im Wasserhaushalt, die 

erheblich nachteilig beeinträchtig werden bzw. verloren gehen. Die Böden im Plangebiet besitzen 

darüber hinaus auch eine hohe Bedeutung für die Klimaanpassung (sehr hoher 

Funktionserfüllungsgrad in der Kühlungsfunktion). 

Da jedoch in Bad Münder Böden mit hohem Funktionserfüllungsgrad in den genannten 

Bodenteilfunktionen nicht selten sind und daher solche Böden für städtebauliche Entwicklung 

i.d.R. in Anspruch genommen werden müssen, lässt sich der Verbrauch dieser leistungsstarken 

Böden nicht vermeiden. 

Folgende Maßnahmen zum schonenden Umgang mit dem Schutzgut Boden sind vorgesehen:  

• Die maximale Überbaubarkeit der Gemeinbedarfsfläche soll im Bebauungsplan durch die 

Festlegung einer Grundflächenzahl begrenzt werden.  

• Weiterhin soll während der Bauarbeiten schonend mit dem Oberboden umgegangen 

werden. Die entsprechenden Rechtsvorschriften und Normen bzw. Richtlinien sind zu 

berücksichtigen (vgl. Gesetz zum Schutz des Bodens vom 17. März 1998, DIN 18300 v. 

September 2016, Niedersächsisches Bodenschutzgesetz vom 19.02.1999 i.d. aktuellen 

Fassung, DIN 19639 (Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben) 

Ein nachhaltiger Funktionsverlust des Bodens ist durch Überbauung und Flächenversiegelung bei 

Realisierung der Planung unvermeidbar. Durch Pflanzmaßnahmen auf der Fläche kann der 

Eingriff in die Bodenfunktionen zwar gemindert werden, jedoch kann davon ausgegangen 

werden, dass eine externer Ausgleich erforderlich ist. Regelungen hierzu finden sich in dem 

Bebauungsplan Nr. 9.15.  

Da ein nachhaltiger Funktionsverlust des Bodens bei Realisierung der Planung unvermeidbar ist, 

werden die Beeinträchtigungen für das Schutzgut Boden als erheblich eingestuft.   
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10.6. Wasser 

Oberflächengewässer und das Grundwasser sind als Bestandteile des Naturhaushaltes und als 

Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu sichern und zu entwickeln (§ 1a WHG). Die Umsetzung der 

europäischen Wasserrahmenrichtlinie 2000 mit dem Ziel, die Gewässer in einen „guten 

ökologischen Zustand“ bzw. einen „guten mengenmäßigen Zustand“ bis 2015 bzw. bis 2027 zu 

bringen und diesen zu erhalten, erfordert einen ganzheitlichen und ökologisch orientierten 

Umgang mit der Ressource Wasser und verankert eine neue Sichtweise: Gewässer bilden mit 

ihrem Einzugsgebiet eine ökologische Einheit, außerdem stehen Grundwasser, 

Oberflächenwasser und ihre Auen in Wechselwirkung miteinander. Es besteht die gesetzliche 

Verpflichtung, alle Gewässer in diesem Sinne zu schützen, zu verbessern und zu sanieren. 

 

Beschreibung der Umweltsituation 

Oberflächengewässer 

An der östlichen Plangebietsgrenze verläuft ein Wegeseitengraben, der das Oberflächenwasser 

zur ca. 250 m südlich befindlichen Hamel führt. Die Hamel und ihre Aue sind in diesem Abschnitt 

aufgrund ihrer Naturnähe besonders schutzwürdig (Bestandteile des FFH-Gebiets „Hamel und 

Nebenbäche“, Landschaftsschutzgebiet).  

 

Aufgrund des angrenzenden Grabens und der südlich verlaufenden, besonders schutzwürdigen 

Hamel wird dem Schutzgut Wasser / Oberflächenwasser eine mittlere Bedeutung zugemessen.  

 

Grundwasser 

Der Standort ist mit mittleren Grundwasserständen von mehr als 2 m unter Geländeoberfläche 

als grundwasserfern eingestuft (NIBIS Kartenserver). Die mittlere jährliche 

Grundwasserneubildungsrate ist mit 150 - 200 mm/Jahr (1991 – 2020) in einem unteren bis 

mittleren Bereich1. Aufgrund der verringerten Versickerungsfähigkeit des Bodens für Wasser ist 

das Schutzpotenzial der Grundwasserüberdeckung hoch.  

Die Verweildauer von Schadstoffen im Boden ist groß. Der chemische und mengenmäßige 

Zustand des Grundwassers wird als gut eingestuft.  

Insgesamt besitzt das Schutzgut Wasser / Grundwasser aufgrund der als gut eingestuften Menge 

und dem geringen Stoffeintragsrisiko eine hohe Bedeutung.  

 

Auswirkungsprognose 

Durch das Planvorhaben sind Versiegelungen von Flächen zu erwarten, die bislang der 

Versickerung zur Verfügung standen. Die Versiegelung und Überbauung von Bodenflächen führt 

zu einer Erhöhung des Oberflächenabflusses und mithin dazu, dass nach Regenereignissen der 

Abflussscheitel schneller erreicht wird und die Hochwassergefahren im Bereich der Hamel-Auen 

steigen. Auch wird die Grundwasserneubildung vermindert, wobei diese aufgrund der 

natürlichen Bodenverhältnisse ohnehin gering ist. 

 
1 NIBIS Kartenserver: Hydrogeologische Karte von Niedersachsen 1 : 50 000 – Mittlere monatliche Grundwasser-

neubildungsrate 1991 - 2020 im Winterhalbjahr, Methode mGROWA22 
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Potenziell besteht zudem die Gefährdung des Grundwassers durch Verschmutzung, Schadstoffe 

und stofflicher Einträge während der Bauphase. Schädliche Einflüsse auf die Qualität des 

Grundwassers durch Eintrag von Pestiziden und Nitraten im Rahmen der intensiven 

Landwirtschaft werden durch die Bebauung verringert. 

 

Maßnahmen und Wertung 

Aufgrund der hydrogeomorphologischen Ausprägung des Untergrundes im Plangebiet und der 

insgesamt geringen Versickerungsfähigkeit der anstehenden Lösslehm-Böden sind keine 

wesentlichen, erheblichen Veränderungen der Grundwasserneubildungsrate zu erwarten. Durch 

intensive Landwirtschaft bedingte Einträge von Pestiziden und Nitraten in das Grundwasser 

werden verringert. 

Anfallendes Oberflächenwasser soll vor Ort zurückgehalten und entsprechend dem natürlichen 

Oberflächenabfluss gedrosselt in die Kanalisation abgegeben werden.   

Unter Berücksichtigung der ohnehin geringen Grundwasserneubildungsrate und von 

Minderungs- und Vermeidungsmaßnahmen werden die Auswirkungen auf das Schutzgut 

Wasser als nicht erheblich eingestuft. 

 

10.7. Luft, Klima 

Der Schutz des Menschen vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen) sowie die 

Vorbeugung hinsichtlich des Entstehens von Immissionen (Gefahren, erhebliche Nachteile und 

Belästigungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen 

und ähnlichen Erscheinungen) sind die wichtigsten Zielsetzungen des Bundesimmissions-

schutzgesetzes (BImSchG) und der technischen Anleitung Luft (TA Luft). Mit der Neufassung des 

Baugesetzbuches im Jahr 2011 und der Novelle des BauGB in 2017 kommt der verbindlichen 

Bauleitplanung gem. § 1 Abs. 5 BauGB im Hinblick auf die Klimavorsorge und der Klimaanpassung 

eine besondere Verantwortung zu.  

Im Rahmen der Bauleitplanung soll eine klima- und umweltschonende Stadtentwicklung 

angestrebt werden. Es sollen verstärkt erneuerbare Energien genutzt sowie mit Energie und 

Wasservorräten schonend umgegangen werden. Zu diesem Zweck ist der Einsatz erneuerbarer 

Energien der Nutzung nicht regenerativer Energien vorzuziehen. Klimavorsorge und 

Klimaanpassung sind zwar keine „selbständige“ Aufgabe der Bauleitplanung, jedoch ergeben sich 

im Rahmen der Bauleitplanung vielfältige Möglichkeiten zur Berücksichtigung klimawandel-

relevanter Maßnahmen. 

 

Beschreibung der Umweltsituation 

Die Ackerfläche im Plangebiet trägt zur Entstehung von Frisch- bzw. Kaltluft bei, die für die 

angrenzende Bebauung von klimaausgleichender Wirkung ist. 

Die globale Klimaerwärmung führt im Bereich Hachmühlen zu einer deutlichen Erwärmung der 

mittleren Jahrestemperatur im 30-jährigen Zeitraum 2031 – 2060 auf 5,6°C im Winterhalbjahr 

und 15,3 °C im Sommerhalbjahr (Modell „Kein-Klimaschutz“ mit kontinuierlichem Anstieg der 

globalen Treibhausgas-Emissionen, Quelle: NIBIS Kartenserver, Zugriff 30.04.2025). Wie die 

Klimamodelle zeigen, nehmen mit fortschreitendem Klimawandel Hitze- und Dürreperioden 
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sowie Extremwetterereignisse weiter zu. Vor allem Siedlungsbereiche sind aufgrund von 

Versiegelung und fehlendem Grün Wärmeinseln mit besonders hohen Temperaturen und einem 

Anstieg der Anzahl an Tropennächten mit Temperaturen von >20°C. 

 

Auswirkungsprognose 

Mit dem zu errichtenden Gebäude und den Parkflächen gehen klimawirksame Vegetations-

flächen verloren. Ein- und Abstrahlungsprozesse über den entstehenden, asphaltierten und 

betonierten Flächen führen zu ausgeprägten Temperaturamplituden (intensivere Erwärmung 

und Abkühlung).  

 

Maßnahmen und Wertung 

Die Verminderung des Kaltluftstroms aus dem Umland in den Siedlungsbereich von Hachmühlen 

wird aufgrund der Lage des Feuerwehrgebäudes in Hanglage zur Hamel hin als nicht erheblich 
eingestuft. 

Auf der Dachfläche des Feuerwehrgebäudes sollen Photovoltaik-Module installiert werden. Die 

Kombination mit einer Dachbegrünung ist nicht geplant. Bis auf die breite, randliche Eingrünung 

sind keine inneren Durchgrünungsmaßnahmen, wie z.B. eine Stellplatz-Begrünung, vorgesehen. 

Dadurch sind nachteilige Beeinträchtigungen der lufthygienischen und mikroklimatischen 

Verhältnisse für das Plangebiet und das direkte Umfeld zu erwarten.   

Die Auswirkungen der thermischen Belastung durch die Flächenversiegelung werden daher als 

erheblich eingestuft. 

 

10.8. Kultur- und Sachgüter 

Unter Kultur- und Sachgüter sind Objekte von gesellschaftlicher Bedeutung und öffentlichem 

Interesse zu verstehen, wie z.B. architektonisch wertvolle Bauten (Baudenkmäler) und 

historische Ausstellungsstücke, Denkmalbereiche (wie z. B. Stadtgrundrisse, Stadt-, Ortsbilder 

und -silhouetten, Siedlungen, Gehöftgruppen, alte Hofanlagen, historisch begründete Straßen 

und Straßenzüge, bauliche Gesamtanlagen und Einzelbauten sowie deren engere Umgebung und 

Sichtbezüge, sofern sie für deren Erscheinungsbild bedeutend sind). Weiterhin zählen zu den 

Kulturgütern alte Garten-, Friedhofs- und Parkanlagen, Platzanlagen und sonstige von Menschen 

gestaltete wertvolle Landschaftsteile (Kulturlandschaften) mit ihren Sichtbezügen, 

Rohstofflagerstätten und Bodendenkmäler. 

 

Beschreibung der Umweltsituation 

Gemäß der Stellungnahme des Landkreises Hameln-Pyrmont v. 15.07.2025 sind im Plangebiet 

gegenwärtig keine archäologischen Kulturdenkmale bekannt. Im Umfeld befinden sind jedoch 

verschiedene archäologische Fundstellen (FSt Nr. 20, Nr.  27, Nr. 14 Schloss Hachmühlen).  

Darüber hinaus befinden sich im Siedlungsbereich von Hachmühlen einige Denkmäler, u.a. eine 

Baudenkmalgruppe um die Kirche St. Martini mit Kirche und Kirchhof und am Zusammenfluss 
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von Gelbbach und Hamel ein Baukomplex mit der Wassermühle Hachmühlen (Quelle: 

Denkmalatlas Niedersachsen, Zugriff: 30.04.2025).   

 

Auswirkungsprognose 

Aufgrund dieser Fundstellen und der Lage des Plangebiets im Bereich einer siedlungsgünstigen 

Topographie auf einem in Richtung Hamel abfallenden Südhang ist erfahrungsgemäß mit weitern 

archäologischen Funden und Befunden zu rechnen. Durch die Erschließungsmaßnahmen können 

archäologischer Bodenfunde und Kulturdenkmäler beschädigt oder in Teilen unwiederbringlich 

zerstört werden. 

 

Maßnahmen und Wertung 

Für sämtliche in den Boden eingreifenden Erdarbeiten sind denkmalrechtliche Genehmigungen 

erforderlich. Im Plangebiet vorhandene archäologische Funde und Befunde sind vor ihrer 

Zerstörung durch die Baumaßnahmen sach- und fachgerecht zu dokumentieren und zu bergen. 

Unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen werden die nachteiligen Auswirkungen auf das 

Schutzgut Kultur- und Sachgüter als weniger erheblich eingestuft. 

 

10.9. Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes 

Die Schutzgüter stehen in ihrer Ausprägung und Funktion untereinander stets in 

Wechselwirkung. Hieraus resultieren Auswirkungen auf die Struktur- und Artenvielfalt von Flora 

und Fauna, aber auch Einflüsse auf den Boden- und Wasserhaushalt sowie das Klima und die 

Atmosphäre. Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern, die über diese „normalen“ 

Zusammenhänge hinausgehen, bestehen jedoch nicht.  

Über die beschriebenen Umweltauswirkungen hinaus sind keine erheblichen kumulativen 
Auswirkungen im Hinblick auf die Wechselbeziehungen der Schutzgüter zu erwarten. 

 

10.10. Kumulationseffekte mit Vorhaben anderer Planungen 

Andere vorgesehene oder bereits zugelassene Planungen und Vorhaben sind im räumlichen 

Einwirkungsbereich der 87. Flächennutzungsplanänderung nicht bekannt. 

Im Ergebnis sind für die zu beurteilenden Schutzgüter etwaige Umweltprobleme im 

Zusammenwirken mit Auswirkungen anderer, geplanter oder zugelassener Vorhaben nicht 
gegeben. 

 

10.11. Zusammenfassende Wertungen der Umweltauswirkungen 

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen wird verbal argumentativ vorgenommen. Sie erfolgt 

über eine Verknüpfung der Intensität der mit dem Vorhaben verbundenen Wirkungen und 

Konflikte mit der Schutzwürdigkeit und Empfindlichkeit der Schutzgüter.  
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Es werden fünf Stufen der Erheblichkeit unterschieden: nicht relevant, nicht erheblich, weniger 

erheblich, erheblich und sehr erheblich. 

Die durch die Planung zu erwartenden Umweltauswirkungen werden nachfolgend tabellarisch 

zusammengestellt und hinsichtlich ihrer Erheblichkeit unter Berücksichtigung eingriffs-

mindernder und eingriffsvermeidender Maßnahmen sowie von Ausgleichsmaßnahmen beurteilt.  

 

Tab. 5 Zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen 

Einstufung der Erheblichkeit 

Stufe Beschreibung 

●●● sehr erheblich Sehr erhebliche Beeinträchtigungen, auch bei Berücksichtigung risikomindernder 

Maßnahmen 

Deutlich wahrnehmbare Belastungen für den Menschen   

Nicht kompensierbare Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild 

●● erheblich Nachteilige Wirkungen sind vorhanden, aber keine sehr erhebliche oder nachhaltige 

Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes  

Betroffenen Funktionen können überwiegend in gleichartiger Weise, in angemessener Zeit 

und in einem räumlich-funktionalen Zusammenhang wiederhergestellt werden. 

● weniger 

erheblich  

Beeinträchtigungen sind nur in relativ geringem Umfang vorhanden. Sie können, falls 

notwendig, durch geeignete Maßnahmen rasch kompensiert werden. 

--- nicht erheblich 

 

Belastungen oder Beeinträchtigungen sind sehr gering bzw. hinsichtlich ihrer Intensität zu 

vernachlässigen. Maßnahmen zur Kompensation sind nicht erforderlich. 

 nicht relevant Keine negativen Auswirkungen auf das betrachtete Schutzgut zu erwarten. 

 

Schutzgut Umweltauswirkungen Erheblichkeit 

Mensch, 

menschliche 

Gesundheit 

Erhöhung von Lärmbelastungen und Emissionen/Immissionen. Beachtung 

der immissionsschutzrechtlichen Grenzwerte, z.B. durch Begrenzung der 

Dauer von Veranstaltungen bis 22:00 Uhr  

Erholungsfunktion: geringe Bedeutung der Fläche für die wohnortnahe 

Erholung. Randliche Eingrünung als Minderungsmaßnahme 

● 

Landschaft, 

Landschaftsbild 

Mittlere visuelle Empfindlichkeit des Offenlands am Westrand von 

Hachmühlen, visuelle Beeinträchtigung des Landschaftsbilds 

Randliche Eingrünung als Minderungsmaßnahme 

● 

Tiere Ergebnis avifaunistischer Erfassungen ist, dass in der westlichen Ackerflur 

ein Feldlerchen-Revier festgestellt wurde, das durch die geplante 

Feuerwehr und die randliche Eingrünung beeinträchtigt werden könnte. 

Die Tötung von am Boden brütende Vogelarten im Zuge der 

Baufeldräumung kann nicht ausgeschlossen werden. Potenziell im 

angrenzenden Siedlungsraum vorkommende, lichtempfindliche 

Fledermausarten können durch Beleuchtung gestört werden. 

Mit Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbote 

(Bauzeitenregelung, Verzicht auf kulissenwirksame Gehölze am Westrand 

des Plangebiets sowie eine insekten- und fledermausfreundliche 

Beleuchtung im Plangebiet) können die artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbestände vermieden werden.  

● 

Pflanzen, 

biologische Vielfalt 

Verlust von Biotoptypen mit geringer und mittlerer Bedeutung für die 

biologische Vielfalt. Der Ausgleich wird im Bebauungsplan Nr. 9.15 

„Feuerwehr – Auf dem Kampe“ dargestellt. 

● 
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Schutzgut Umweltauswirkungen Erheblichkeit 

Fläche Neue Flächeninanspruchnahme (Flächenversiegelung) auf ca.0,3 ha --- 

Boden Funktionsbeeinträchtigungen und Funktionsverlust von hoch produktiven 

Parabraunerde-Böden 
●● 

Wasser Wegeseitengraben an der östlichen Grenze, naturnahes Fließgewässer 

(Hamel) im Niederungsbereich, jedoch keine unmittelbare Betroffenheit. 

Verminderung der Oberflächenversickerung bei insgesamt geringer 

Grundwasserneubildungsrate durch Versiegelung. 

Retention anfallenden Oberflächenwassers durch eine unterirdische 

Regenrückhaltung und auf den natürlichen Oberflächenabfluss 

gedrosselte Abgabe in die Kanalisation. 

--- 

Klima, Luft, 

Klimawandel 

Nur geringfüge Beeinträchtigung der Ausgleichsfunktion bzw. der 

Kaltluftzufuhr in den Siedlungsbereich  

Installation von Photovoltaik auf dem Dach des Feuerwehrgerätehauses 

● 

 Thermische Belastung durch fehlende Beschattung und Kühlung der 

versiegelten Flächen  
●● 

Kultur- und 

Sachgüter 

Vorkommen archäologischer Fundstellen im Umfeld (archäologische 

Fundstellen (FSt Nr. 20, Nr.  27, Nr. 14 ). Für alle in den Boden eingreifenden 

Bauarbeiten sind denkmalrechtliche Genehmigung erforderlich, mit denen 

sichergestellt wird, dass archäologische Funde sach- und fachgerecht 

dokumentiert und geborgen werden.   

● 

Wechselwirkungen  Auswirkungen auf die Artenvielfalt, Boden- und Wasserhaushalt und Klima, 

aber keine über die normalen Zusammenhänge hinausgehenden 

Wechselwirkungen  

--- 

 

10.12. Anfälligkeit des Planvorhabens gegenüber Folgen des Klimawandels 

Mit der Neufassung des Baugesetzbuches im Jahr 2011 und der Novelle des BauGB in 2017 

kommt der verbindlichen Bauleitplanung gem. § 1 Abs. 5 BauGB im Hinblick auf die Klimavorsorge 

und der Klimaanpassung eine besondere Verantwortung zu. Im Rahmen der Bauleitplanung soll 

eine klima- und umweltschonende Stadtentwicklung angestrebt werden.  Es sollen verstärkt die 

erneuerbaren Energien genutzt sowie mit Energie- und Wasservorräten schonend umgegangen 

werden. Zu diesem Zweck ist der Einsatz erneuerbarer Energien der Nutzung nicht regenerativer 

Energien vorzuziehen.  

Der Klimawandel geht einher mit der Zunahme der globalen Erwärmung und dessen Folgen, wie 

z. B. der Zunahme und Intensität von Wetterextremen (Stürme, Überflutungen, 

Trockenheitsphasen, Dürre), Veränderung der biologischen Vielfalt und Artenvielfalt etc.  

Da es sich bei dem Planvorhaben um kein Großvorhaben mit erheblichen Auswirkungen auf die 

klimatischen und lufthygienischen Verhältnisse handelt und die Installation erneuerbarer 

Energien und Möglichkeiten zur Rückhaltung und Versickerung von Oberflächenwasser 

verbindlich festgesetzt werden, wird die Anfälligkeit gegenüber den Folgen des Klimawandels als 

nicht erheblich eingestuft. 
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10.13. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der 

Planung („Nullvariante“) 

Bei Nichtdurchführung der Flächennutzungsplanänderung ist eine Neuerrichtung der 

gemeinsamen Feuerwehr von Hachmühlen und Brullsen an diesem Standort nicht möglich. Da 

die Bestandsgebäude jedoch die Anforderungen an einen modernen Feuerwehrstandort nicht 

mehr erfüllen, kann die Feuerwehr u.U. zukünftig wichtige Aufgaben für das Gemeinwohl nicht 

mehr wahrnehmen.  

Die aktuelle Flächennutzung im Plangebiet wird mit einer intensiven ackerbaulichen Nutzung 

weitergeführt.  

 

11. Anderweitige Planungsmöglichkeiten (Alternativen) 

Anderweitige Planungsmöglichkeiten bestehen nicht, da der gewählte Standort aufgrund der 

Topografie geeignet ist und alle erforderlichen funktionalen Anforderungen an einen 

Feuerwehrstandort erfüllen kann, wie z.B. Anforderungen an die Anzahl Stellplätze sowie 

Anforderungen an das Gebäude mit benötigten Funktions- und Sozialräumen, etc. Darüber 

hinaus bietet der Standort aufgrund seiner Lage sehr gute Voraussetzungen für eine schnelle 

Erreichbarkeit, sowohl für die Einsatzkräfte als auch für die Einsatzorte. 

  

12. Unfall bzw. Katastrophenfall 

Im Änderungsbereich soll ein Feuerwehrgerätehaus errichtet werden. Eine erhöhte Anfälligkeit 

dieser Nutzung für schwere Unfälle oder Katastrophen ist nicht erkennbar.  

Brandschutztechnische Erfordernisse durch z.B. Einrichtungen für Löschwasser, werden im 

Rahmen der weiteren Planungen berücksichtigt.  

Das Landesamt für Geoinformation und Landvermessung in Niedersachsen, 

Kampfmittelbeseitungsdienst, weist darauf hin, dass daher ein allgemeiner Verdacht auf 

Kampfmittel besteht und empfiehlt eine Luftbildauswertung. Sollten bei Erdarbeiten 

Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden werden, ist die zuständige 

Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst des LGLN – 

Regionaldirektion Hameln-Hannover – umgehend zu benachrichtigen. 

 

 

13. Zusätzliche Angaben 

13.1. Verwendete technische Verfahren   

Für die Ermittlung der erforderlichen Angaben wurden folgende Gutachten und Kartenwerke 

ausgewertet: 
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Vorgaben aus Fachplanungen 

NIBIS Kartenserver des Niedersächsischen Bodeninformationssystems, Zugriff: 

14.04.2025 (https://nibis.lbeg.de/cardomap3/  : Bodenübersichtskarte BÜK (1 . 

10.000), Suchräume für schutzwürdige Böden (1 : 50.00), Altlasten, MeMaS lite 

Verdichtungsempfindlichkeit des Bodens, Standortbezogenes ackerbauliches 

Ertragspotenzial, Mittlerer Versiegelungsgrad in den Gemeinden 

Interaktive Umweltkarten der Umweltverwaltung Niedersachsen, Zugriff: 10.04.2025 

(https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten) 

 

LANDKREIS HAMELN-PYRMONT (2021): Regionales Raumordnungsprogramm (RROP) – 

Entwurf 2021 - 

LANDKREIS HAMELN-PYRMONT (HRSG., 2001):  Landschaftsrahmenplan Landkreis Hameln-

Pyrmont. Verfasser: Arum Arbeitsgemeinschaft Umweltplanung Hannover, 

LandschaftsArchitekturbüro Georg von Luckwald, Hameln, Fachdienst 54 – 

Naturschutz und Landwirtschaft – des Landkreises Hameln-Pyrmont 

STADT BAD MÜNDER: Flächennutzungsplan. 

    

Biotoptypen, Artenschutz 

Bohrer, Karin (2025): Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 8.7 

„Feuerwehr - Auf dem Kampe“, z.Zt. in Bearbeitung.  

Zur Biotoptypenkartierung im M. 1:5.000:  

DRACHENFELS, O. v. (2021): Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen unter 

besonderer Berücksichtigung der gesetzlich geschützten Biotope sowie der 

Lebensraumtypen von Anhang I der FFH-Richtlinie, Stand März 2021. – 

Naturschutz Landschaftspfl. Niedersachs. Heft A/4, 336 Seiten" 

Zur Bewertung der Biotoptypen:  

DRACHENFELS, O. v. (2024): Rote Liste der Biotoptypen in Niedersachsen – 

Regenerationsfähigkeit, Biotopwerte, Grundwasserabhängigkeit, 

Nährstoffempfindlichkeit, Gefährdung. – Inform.d. Naturschutz Niedersachs. 43 

(2) (2/24): 69-140. 

Zur Bewertung der Biotoptypen und zur Bilanzierung des Eingriffes in Boden, Natur und 

Landschaft 

Niedersächsischer Städtetag (Hrsg) (2013): "Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- 

und Ersatzmaßnahmen". 9. überarbeitete Auflage, Hannover, 2013 

Immissionsschutz 

PGT Umwelt und Verkehr GmbH (2024): Lärmaktionsplan 4. Stufe, Stadt Bad Münder. 

Endbericht. Hannover, 07.11.2024  

Stadt Bad Münder: Aufstellung der Einsätze 2020 – 2024 nach Ortswehr  

https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten
https://www.nlwkn.niedersachsen.de/veroeffentlichungen-naturschutz/rote-liste-der-biotoptypen-in-niedersachsen-232643.html
https://www.nlwkn.niedersachsen.de/veroeffentlichungen-naturschutz/rote-liste-der-biotoptypen-in-niedersachsen-232643.html
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Urteil des Bundesverwaltungsgerichts v. 29.03.2022 (BVerwG 4 C 6.20, 10 A 1114/17)  

 

13.2. Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 

Die verwendeten Verfahren entsprechen dem Stand der Technik. Schwierigkeiten bei der 

Erhebung der Grundlagen haben sich nicht ergeben. 
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VERFAHRENSABLAUF UND ABWÄGUNGSVORGANG 

15. Beteiligungsverfahren 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB fand im Zeitraum vom 

16.06.2025 bis einschließlich 15.07.2025 statt. Im genannten Zeitraum ist eine Stellungnahme 

eingegangen, die von acht Anwohnenden unterschrieben wurde. Sie wendet sich gegen die 

Standortauswahl und trägt als Argumente die Lärmbelästigung, eine Wertminderung der 

Grundstücke sowie eine unzureichende Prüfung von alternativen Standorten vor. Im Rahmen der 

Abwägung wurde der vorgetragenen Argumentation widersprochen. Verbleibende, nachteilige 

Auswirkungen sind insofern hinzunehmen, da der effektive Brandschutz der Allgemeinheit sowie 

der unmittelbaren Nachbarschaft dient und die Sicherheit und dem Schutz der Wohnbevölkerung 

im Allgemeinen ein höherer Stellenwert einzuräumen ist als den vorgetragenen, individuellen 

Nachteilen. 

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TöB) gemäß 

§ 4 Abs. 1 BauGB erfolgte mit Anschreiben vom 10.06.2025 unter Fristsetzung zum 15.07.2025. 

Von den 34 angeschriebenen TöB´s gab es insgesamt acht Rückmeldungen. Die Hinweise aus den 

Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. Redaktionelle Anmerkungen und zielführende 

Anregungen werden in die Planung integriert bzw. bei der Ausbauplanung beachtet. 

Nachfolgende Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Rahmen der verbindlichen 

Bauleitplanung näher ausgeführt: 

• Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) gibt Hinweise zum Baugrund. 

Im Untergrund des Standorts können lösliche Sulfat-/Karbonatgesteine in Tiefen 

anstehen, in denen mitunter Auslaugung stattfindet und lokal Verkarstung auftreten 

kann. Im näheren Umfeld des Standorts sind bisher keine Erdfälle bekannt. 

• Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen gibt Hinweise zur Eingriffsbilanzierung und 

zu den externen Kompensationsmaßnahmen. Die Potenziale zur Kompensation inner-

halb des Plangebietes sollten möglichst ausgeschöpft werden, bevor externe 

landwirtschaftliche Flächen in Anspruch genommen werden. 

• Der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) Niedersachsen beim Landesamt für 

Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion 

Hameln weist vorsorglich auf die kostenpflichtige Auswertung von Kriegsluftbildern hin. 

Die Prüfung ist zwischenzeitlich in Auftrag gegeben. 

• Die Veolia Wasser Deutschland GmbH gibt Hinweise zur Entwässerung von Schmutz- 

und Regenwasser. 

• Der Landkreis Hameln-Pyrmont gibt Hinweise zum Bauplanungsrecht, zum Bodenschutz, 

zur archäologischen Denkmalpflege und zum Brandschutz, die im Rahmen der 

verbindlichen Bauleitplanung berücksichtigt werden. Darüber hinaus werden die 

Belange des Naturschutzes benannt, die weitestgehend bei der weiteren Überplanung 

Berücksichtigung finden sollen. 

• Die Leitungsträger verweisen regelmäßig auf ihre Bestandspläne und geben Hinweise 

zur Ausbauplanung. 

Die vorgetragenen Stellungnahmen führen im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung (FNP) 

nicht zu Änderungen der zeichnerischen Darstellung oder Planinhalte. 
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Die Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen der Veröffentlichung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB fand 

im Zeitraum vom 04.12.2025 bis einschließlich 08.01.2026 statt. Seitens der Öffentlichkeit 

wurden im genannten Zeitraum zwei Stellungnahmen zum Bauleitplanverfahren vorgetragen, die 

sich mit der Standortauswahl, den Fragen zur Verkehrsinfrastruktur und den wasserwirtschaft-

lichen Bedingungen am Standort auseinandergesetzt haben. 

Hinsichtlich der Verkehrsinfrastruktur in Hachmühlen ist diese abschließend bewertet 

ausreichend dimensioniert, um die Verkehrserschließung der Feuerwehr am gewählten Standort 

gemäß der Straßenverkehrsordnung zu gewährleisten. Auch die Veolia Wasser Deutschland 

GmbH weist erneut darauf hin, dass sowohl die Niederschlagswasser- als auch die 

Schmutzwasserbeseitigung für den geplanten Neubau der Feuerwehr Hachmühlen nachhaltig 

gesichert ist. Da die Standortauswahl in dieser Begründung nunmehr ausführlicher dargestellt 

wird, können die Bedenken in der abschließenden Abwägung zurückgewiesen werden. 

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TöB) gemäß § 4 Abs. 2 

BauGB erfolgte mit Anschreiben vom 28.11.2025 unter Fristsetzung zum 08.01.2026. Von den 19 

angeschriebenen TöB´s wurden 4 Rückmeldungen mit Anregungen und Hinweisen vorgetragen. 

Ergänzend zu den Anmerkungen aus dem frühzeitigen Beteiligungsverfahren hat der Landkreis 

Hameln-Pyrmont um eine ergänzende Erläuterung der Standortentscheidung gebeten. Der An-

regung wird durch eine Zusammenfassung der Alternativenprüfung in Kapitel 3 gefolgt.  

Alle weiteren Stellungnahmen betreffen maßgeblich die verbindliche Bauleitplanung und werden 

im Parallelverfahren abgearbeitet. Die Anregungen und Hinweise zum Naturschutz können bei 

der Ausbauplanung berücksichtigt werden. 

Abwägungsrelevante Anregungen, die zu inhaltlichen Änderungen in der vorbereitenden Bauleit-

planung geführt hätten, werden nicht vorgetragen. Alle übrigen Hinweise der Träger öffentlicher 

Belange werden zur Kenntnis genommen. 

 

RECHTSGRUNDLAGEN 
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 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
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3786), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I 
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 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 17. Dezember 2010, 

zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. September 2022 (Nds. GVBl. S. 
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BPL 9.15  FW Hachmühlen  Stand. Jan. 2026 
 

1 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN  
 
§ 1 Flächen für Gemeinbedarf 
Innerhalb der Flächen für den Gemeinbedarf ist die Errichtung der Feuerwehr (F) sowie der 
erforderlichen Nebenanlagen, einschließlich der erforderlichen Zuwegungen und Stellplätze 
zulässig. 
 
§ 2 Maximale Versiegelung 
Die Gesamtversiegelung des Baugrundstückes innerhalb der Flächen für den Gemeinbedarf, 
einschließlich der zulässigen Überschreitungsregelung gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO, darf die 
GRZ (2) von 0,65 nicht übersteigen. 
 
§ 3 Gebäudehöhen 
Die maximale Höhe der Gebäude wird für die Fahrzeughalle der Feuerwehr auf eine 
Gesamthöhe von maximal 105 m über NN (Normal Null) festgesetzt. Für alle weiteren 
Gebäude oder Gebäudeteile wird eine Traufhöhe von maximal 102 m über NN (Normal Null) 
festgesetzt. Für Dachaufbauten oder ergänzende technische Einrichtungen (z.B. 
Solaranlagen o.ä.) darf die jeweilige Gebäudehöhe um maximal 1,0 m überschritten werden. 
 
§ 4 Anpflanzungen und Pflanzbindungen 
Auf der Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
sind standortgerechte, einheimische Laubgehölze aus Arten der Auswahllisten 1 und 2 zu 
verwenden. Strauchpflanzungen sind mit einem Anteil von mind. 30 % dorniger Sträucher 
anzulegen. Die Pflanzungen sind dauerhaft zu erhalten (s. Hinweise). Die Anlage von 
Zuwegungen in den Pflanzflächen ist unzulässig. 

 
§ 5 Regenwasserrückhaltung, Retention 
Es ist durch geeignete Maßnahmen (z.B. technische Rückhaltemaßnahmen) sicherzustellen, 
dass auf der Fläche für Gemeinbedarf das auf den Dachflächen anfallende Niederschlags-
wasser sowie die Entwässerung befestigter und unbefestigter Flächen im Plangebiet 
zurückgehalten wird und gedrosselt abgegeben wird. Beeinträchtigungen von 
Nachbargrundstücken sind zu vermeiden. 
 
§ 6 Insektenfreundliche Beleuchtung (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 
Als technische Vorkehrungen zum Schutz, Vermeidung oder Minderung von schädlichen 
Umwelteinwirkungen ist im Zuge der Planung der Außenbeleuchtung auf eine insekten- und 
fledermausfreundliche Beleuchtung zu achten. Hierbei ist der „Leitfaden zur Neugestaltung 
und Umrüstung von Außenbeleuchtungsanlagen“ (BfN Skripten 543, 2019) zu Grunde zu 
legen.  
Demnach sind für die Neuanlage von Außenbeleuchtungen folgende Bedingungen 
verbindlich: 

• Verwendung von insektenverträglichen Leuchtmitteln, wie z.B. warmweiße LED oder 
entsprechende insektenverträgliche Leuchtmittel (max. 3.000 Kelvin) nach dem Stand 
der Technik. 

• Verwendung geschlossener, nach unten ausgerichteter Lampentypen mit einer 
Lichtabschirmung (Abblendung) nach oben und zur Seite. 

• Sofern sicherheitstechnische Aspekte nicht entgegenstehen, sind die 
Leuchtpunkthöhen auf max. 5,50 m über der Geländeoberfläche am gewählten 
Standort zu begrenzen. 

• Der Betrieb der Außenbeleuchtung ist dem Bedarf anzupassen (z.B. Beschränkung 
auf Einsatz- und Übungsfälle).  
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HINWEISE  
 

Archäologische Denkmalpflege 
Sollten bei den geplanten Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde wie 
Tongefäßscherben, Schlacken, Metallobjekte, Holzkohleansammlungen, auffällige 
Bodenverfärbungen, Steinkonzentrationen und Denkmale der Erdgeschichte gemacht 
werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 NDSchG meldepflichtig und sind der Unteren 
Denkmalschutzbehörde des Landkreises Hameln-Pyrmont und dem Niedersächsischen 
Landesamt für Denkmalpflege, Referat Archäologie-, Scharnhorststr. 1, 30175 Hannover 
unverzüglich zu melden.  
 

Altlasten 
Sollten im Zuge der Bauarbeiten Altlasten oder Hinweise auf Altlasten entdeckt werden, so 
sind diese umgehend der zuständigen Behörde anzuzeigen. 
 

Kampfmittel 
Eine Belastung des Plangebietes mit Kampfmitteln ist derzeit nicht bekannt. Sollten bei 
Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden werden, sind 
umgehend die zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der 
Kampfmittelbeseitigungsdienst des LGLN - Regionaldirektion Hannover - zu 
benachrichtigen. 
 

Bodenschutz 
Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB i. V. m. § 202 BauGB ist mit Grund und Boden schonend 
umzugehen. Im Rahmen der Bautätigkeiten sollen die einschlägigen DIN-Normen (u. a. DIN 
18300 Erdarbeiten, DIN 19639 - Bodenschutz bei Planung und Durchführung von 
Bauvorhaben, DIN 18915 Bodenarbeiten im Landschaftsbau, DIN 19731 Verwertung von 
Bodenmaterial) aktiv Anwendung finden, um negative Umweltauswirkungen zu vermeiden 
bzw. zu vermindern. Arbeitsflächen sollen sich auf das notwendige Maß beschränken.  
Bei Abtrag des Bodens soll dies schichtgetreu erfolgen, der Boden ist ortsnah, schichtgetreu 
und in möglichst kurzer Dauer und entsprechend vor Witterung und Wassereinstau 
geschützt zu lagern. Auf verdichtungsempfindlichen Flächen sollen geeignete Maßnahmen 
zum Schutz vor Verdichtung erfolgen. Bei Bauvorhaben sind die gründungstechnischen 
Erfordernisse im Rahmen der Baugrunderkundung zu prüfen und festzulegen. 
Der Mutterboden ist vor Überbauung sowie sonstigen Veränderungen der Erdoberfläche 
abzuschieben, in nutzbarem Zustand zu erhalten und zu verwerten (vergleiche § 202 
BauGB). 
Neben den Rechtsgrundlagen des Bundes-Bodenschutzgesetztes und der Bundes-
Bodenschutz und Altlastenverordnung sind auch die untergesetzlichen Regelwerke wie z.B. 
die DIN 19639 (September 2019) - Bodenschutz bei Planung und Durchführung von 
Bauvorhaben - zwingend zu beachten. 
 

Artenschutz  
Eine Baufeldräumung, einschließlich Abschieben von Oberboden und Herstellung eines 
Geländeplanums, ist nur in der Zeit zwischen dem 01.10. und dem 28./29.02. zulässig. 
Sofern ein sachkundiger Fachmann vor Baubeginn feststellt, dass keine Bruten im 
Wirkbereich des Eingriffs vorhanden sind, ist ein abweichender Baubeginn innerhalb der 
Brutzeit im Einzelfall nach Genehmigung durch die Untere Naturschutzbehörde des 
Landkreises Hameln-Pyrmont zulässig.  
Während der Baumaßnahme sind zur Vermeidung der Ansiedlung und Tötung von 
Brutvögeln diese mit ca. 2 m hohen Stangen mit daran befestigten Flatterbändern (1,5 m 
Länge) sowie durch Mahd zeitweise ruderalisierter Flächen zu vergrämen.  
Zur Vermeidung der Beeinträchtigung einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte eines 
Feldlerchen-Brutpaares ist in der Strauchhecke an der Westgrenze des Plangebiets durch 
Anpflanzung vorzugsweise niedriger und mittelhoher Sträucher und geeigneter 
Pflegemaßnahmen die Entwicklung kulissenwirksamer Gehölze (z.B. von Baumbeständen) 
zu verhindern. 
Bei Unklarheiten oder beim Auffinden verletzter Tiere (z.B. Vögel, Fledermäuse) ist die 
Untere Naturschutzbehörde einzubinden. 
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Artenauswahl standortgerechte, heimische Bäume, Sträucher und sonstiger 
Grünflächen 
Es sind gebietseigene Gehölze des Vorkommengebiets 4 "Westdeutsches Bergland und 
Oberrheingraben“ und für Ansaaten oder sonstige Anpflanzungen Regiosaatgut der Region 
6 „Oberes Weser- und Leinebergland mit Harz“ zu verwenden. Ergänzender Hinweis: Bei 
der Ausführung von Bepflanzungen sind die Abstandregelungen des Nieders. 
Nachbarrechtsgesetzes § 50 ff zu beachten. 
Die Grünflächen-Anpflanzungen sind unter Beachtung der DIN 18917 „Vegetationstechnik 
im Landschaftsbau - Rasen und Saatarbeiten“ und den Empfehlungen der 
Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau: „Empfehlungen für 
Begrünungen mit gebietseigenem Saatgut“, FLL (2014), anzulegen:  
 

Auswahllisten: Artenliste für standortheimische und -gerechte Gehölzpflanzungen  
 

Artenliste 1: Laubbäume 

Großbäume  Kleinbäume (Bäume 2. Ordnung) 

Acer platanoides Spitzahorn  Acer campestre Feldahorn 
Acer 
pseudoplatanus 

Bergahorn  Alnus glutinosa Schwarzerle  

Carpinus betulus Hainbuche  Prunus avium Vogelkirsche 
Quercus petraea Traubeneiche  Prunus padus Traubenkirsche 
Quercus robur Stieleiche  Sorbus aucuparia Vogelbeere 
Tilia cordata Winterlinde  Populus tremula Zitterpappel 
Tilia platyphyllos Sommerlinde    
Fraxinus excelsior Gemeine Esche    

 
 

Artenliste 2: Sträucher    

Cornus sanguinea Roter Hartriegel  Viburnum opulus Gemeiner Schneeball 
Corylus avellana Haselnuss  Salix cinerea Grau-Weide 
Crataegus 
monogyna** 

Eingriffeliger 
Weißdorn 

 Rosa canina*, ** Hundsrose 

Crataegus 
laevigata** 

Zweigriffeliger 
Weißdorn 

 Salix aurita* Ohr-Weide 

Euonymus 
europaea* 

Pfaffenhütchen  Lonicera 
xylosteum* 

Rote Heckenkirsche 

Ligustrum vulgare* Liguster  Salix caprea Sal-Weide 
Prunus spinosa*, ** Schlehe  Rhamnus frangula* Faulbaum 
* niedrigwüchsige Art zur bevorzugten Pflanzung an der westlichen Grenze 
** dornige Art, zur bevorzugten Pflanzung an der westlichen und südlichen Grenze 

 
 
Pflanzqualitäten: 
Heister sind in der Qualität 2x verpflanzt, 150 – 200 cm hoch, ohne Ballen unter Verwendung 
von Pflanzpfählen zu pflanzen. Laubbäume sind in Baumschulqualität, 12-14 cm 
Stammumfang und mit Ballen zu verwenden. Sträucher sind in der Qualität 2x verpflanzt, 3-
4-triebig, ohne Ballen, 60-100 cm hoch, in Baumschulqualität zu pflanzen. 
 
Der Anteil dorniger Strauch-Arten in den Stauch-Hecken beträgt mindestens 30%. Bis zum 
Erreichen einer Höhe von ca. 2 m sind die Anpflanzungen vor Wildverbiss zu schützen. Eine 
3-5jährige Fertigstellungspflege ist sicher zu stellen. 
 
Pflanzschema: 
Der Abstand der Pflanzreihen sowie der Abstand der Pflanzen in der Reihe beträgt jeweils 
mind. 1,50 m (bis max. 2,0 m). Die Gehölze werden in wuchstypischen Gruppen und auf 
Lücke versetzt gepflanzt. Hinweis: Die beispielhafte grafische Darstellung des Pflanzschema 
ist der Begründung zum Bebauungsplan zu entnehmen. 
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Ergänzender Hinweis: Bei der Ausführung von Bepflanzungen sind die Abstandregelungen 
des Nieders. Nachbarrechtsgesetzes § 50 ff zu beachten. 
Die Grünflächen-Anpflanzungen sind unter Beachtung der DIN 18917 „Vegetationstechnik 
im Landschaftsbau - Rasen und Saatarbeiten“ und den Empfehlungen der 
Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau: „Empfehlungen für 
Begrünungen mit gebietseigenem Saatgut“, FLL (2014), anzulegen. 
 

RECHTSGRUNDLAGEN  
 
• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 

2017 (BGBl. I. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. 
Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348)   

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
(Baunutzungsverordnung -- BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21. November 2017 (BGBI. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) 

• Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I S. 58), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 
189). 

 
 

EXTERNE KOMPENSATIONSMASSNAHMEN 
 
Der externe Ausgleich wird mit 2.260,60 Flächenwerteinheiten auf der Fläche der 
Gemarkung Bad Münder, Flur 16, Flurstück 42 erbracht.  
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TEIL A, Begründung – Städtebaulicher Teil 

1. Allgemeine Grundlagen und Verfahren 

Der Bebauungsplan ist die verbindliche Bauleitplanung. Für die von ihr erfassten Grundstücke 

und Grundstücksteile werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die bauliche und 

sonstige Nutzung im Sinne einer geordneten städtebaulichen Entwicklung geschaffen. Das 

Bauleitplanverfahren wird in einem förmlichen Verfahren entsprechend den gesetzlichen 

Grundlagen durchgeführt.  

Im Verfahren der Planaufstellung sollen öffentliche und private Belange gegen- und unter-

einander gerecht abgewogen werden. Divergierende Schutzansprüche unterschiedlicher Nut-

zungen sind hierbei unter dem Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme angemessen zu be-

achten. Der Bebauungsplan bildet damit die Basis zur Sicherung und Durchführung der geplan-

ten Vorhaben auf der Grundlage der Vorschriften des Baugesetzbuches (BauGB). 

Das verbindliche Bauleitplanverfahren (B-Plan) wird in einem regulären, 2-stufigen Verfahren 

mit frühzeitiger Beteiligung und öffentlicher Auslegung durchgeführt. 

Im Parallelverfahren wird der Flächennutzungsplan (FNP) im Rahmen der 87. Änderung an-

gepasst. Auch hierfür erfolgen eine frühzeitige Beteiligung und eine öffentliche Auslegung. 

Auf eine begleitende örtliche Bauvorschrift (ÖBV) auf der Grundlage der niedersächsischen 

Bauordnung (NBauO) wird verzichtet, da die Stadt Bad Münder als Bauherrin alle gestalteri-

schen und ökologischen Optionen berücksichtigen kann. 

 

1.1. Anlass, Ziel und Zweck der Planung 

Die Stadt Bad Münder plant die Zusammenlegung der Feuerwehren der Ortsteile Hachmühlen 

und Brullsen an einem gemeinsamen Standort in Hachmühlen. Die bisherigen Standorte der 

Wehren sind für die Zusammenlegung baulich nicht geeignet und genügen somit auch nicht 

mehr den aktuellen gesetzlichen Anforderungen. Eine bauliche Erweiterung lässt sich auf-

grund der beengten Standortgegebenheiten an den vorhandenen Standorten nicht realisie-

ren. 

Daher soll ein neuer Standort am südwestlichen Ortsrand von Hachmühlen für die räumliche 

Zusammenlegung und den Neubau der örtlichen Feuerwehren in Anspruch genommen wer-

den, der die erforderlichen Anforderungen für fünf Garagen, die dazugehörigen Aufstellflä-

chen vor den Garagen, die Sozialräume sowie die erforderlichen Einstellplätze und eine 

Übungsfläche berücksichtigt. 

Die Feuerwehrgerätehäuser erfüllen hierbei die gesetzlich zugewiesene Aufgabe des Brand-

schutzes nach § 2 Abs. 1 des Niedersächsisches Brandschutzgesetz (NBrandSchG). 
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1.2. Lage, Räumlicher Geltungsbereich und Bestand 

Hachmühlen ist ein Ortsteil der Stadt Bad Münder und befindet sich ca. 3 km südlich der Stadt 

und ist von dort aus über die B 442 direkt zu erreichen. Die Stadt Bad Münder ist das nächst-

gelegene Grundzentrum. 

Das Plangebiet befindet sich im Südwesten der Ortslage Hachmühlen und ist über die innerört-

liche Straße „Auf dem Kampe“ erreichbar. 

Der Geltungsbereich ist als Ackerfläche frei von jeglicher Bebauung sowie von höherwertigen 

Grünstrukturen. Topographisch fällt das Gelände innerhalb des Geltungsbereiches um ca. 2 

Höhenmeter aus nördlicher Richtung nach Südosten zur Tallage der Hamel ab. 

 

 

Abb. 1 Blick von der Straße Auf dem Kampe auf die freie Ackerfläche im Südwesten der Ortslage 

 

Abb. 2 Blick nach Süden, Richtung Hamel 

 

Abb. 3 Ortslage, bestehende Wohnbebauung 

 

Nach Norden und nach Osten ist die nähere Umgebung durch die Nachbarschaft mit einge-

schossigen Wohnhäusern der teils dörflichen Wohnbebauung geprägt. Parallel zur Ostgrenze 

des Geltungsbereiches verläuft ein Graben, begleitet von einem Erschließungsweg. Der Gra-

ben entwässert nach Süden in Richtung der Hamel. Nach Süden und Westen erstrecken sich 

die freien Feldfluren der angrenzenden Ackerflächen. 
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Abb. 4 Örtliche Bestandsaufnahme (Kartengrundlage und Luftbild, LGLN © 2025) 

 

1.3. Planungskonzept und Zielsetzungen 

In der Vorbereitung zur Standortauswahl wurden seitens der Stadt Bad Münder mehrere al-

ternative Standorte untersucht. Eine Zusammenfassung Alternativenprüfung zum Feuerwehr-

standort Brullsen/Hachmühlen ist der Begründung zur 87. Änderung des FNP zu entnehmen. 

Als Planungskonzept liegt aktuell noch kein Entwurf für den Hochbau vor. Parallel zur Bauleit-

planung wird die Architektenleistung für den späteren Hochbau ausgeschrieben. Bauleitpla-

nung und Hochbauplanung sollen parallel zueinander und aufeinander abgestimmt durchge-

führt werden. 

Als Grundlage für die verbindliche Bauleitplanung und die planungsrechtlichen Festsetzungen 

im Bebauungsplan sind die nachfolgenden Kriterien und Zielsetzungen maßgeblich: 

 

• Standort mit bedarfsgerechten Ansprüchen für die geplante Zusammenlegung der 

Feuerwehren Brullsen und Hachmühlen 

• gute Lage/Anbindung für die Einsatzerfordernisse 

• Erschließung über bestehende Verkehrsflächen sowie günstige Erschließung durch 

ebenerdiges, barrierefreies Bauen 

























































































































https://www.amprion.net/Netzausbau/Unsere-Projekte/Rhein-Main-Link/Umsetzung.html
https://www.amprion.net/Netzausbau/Unsere-Projekte/Rhein-Main-Link/Umsetzung.html


https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten


https://www.nlwkn.niedersachsen.de/veroeffentlichungen-naturschutz/rote-liste-der-biotoptypen-in-niedersachsen-232643.html








https://www.bfn.de/sites/default/files/2021-11/Handreichung%20zur%20BKompV.pdf
https://www.bfn.de/sites/default/files/2021-11/Handreichung%20zur%20BKompV.pdf


https://www.nlwkn.niedersachsen.de/veroeffentlichungen-naturschutz/rote-liste-der-biotoptypen-in-niedersachsen-232643.html
https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten
https://nibis.lbeg.de/cardomap3/?TH=BGL500








































































































https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/web/babel/media/methodenhandbuch_asp_nrw_anhang_b.pdf
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/web/babel/media/methodenhandbuch_asp_nrw_anhang_b.pdf
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/web/babel/media/LANA-Hinweise_Artenschutzdefinitionen_Endfassung_09_10_02.pdf
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/web/babel/media/LANA-Hinweise_Artenschutzdefinitionen_Endfassung_09_10_02.pdf


https://www.nlwkn.niedersachsen.de/besonders-streng-geschuetzte-arten/verzeichnis-der-in-niedersachsen-besonders-oder-streng-geschuetzten-arten-46119.html
https://www.nlwkn.niedersachsen.de/besonders-streng-geschuetzte-arten/verzeichnis-der-in-niedersachsen-besonders-oder-streng-geschuetzten-arten-46119.html


https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/start
https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Basisdaten&lang=de&bgLayer=TopographieGrau
https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Basisdaten&lang=de&bgLayer=TopographieGrau
https://www.nlwkn.niedersachsen.de/vollzugshinweise-arten-lebensraumtypen/vollzugshinweise-fuer-arten-und-lebensraumtypen-46103.html#Saeugetiere
https://www.nlwkn.niedersachsen.de/vollzugshinweise-arten-lebensraumtypen/vollzugshinweise-fuer-arten-und-lebensraumtypen-46103.html#Saeugetiere
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp
























































































mailto:info@planhc.de
http://www.planhc.de/








































































https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten


https://www.nlwkn.niedersachsen.de/veroeffentlichungen-naturschutz/rote-liste-der-biotoptypen-in-niedersachsen-232643.html






https://www.bfn.de/sites/default/files/2021-11/Handreichung%20zur%20BKompV.pdf


https://www.nlwkn.niedersachsen.de/veroeffentlichungen-naturschutz/rote-liste-der-biotoptypen-in-niedersachsen-232643.html
https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten
https://nibis.lbeg.de/cardomap3/?TH=BGL500








AutoCAD SHX Text
%%UFLUR 2%%U

AutoCAD SHX Text
%%UFLUR 3%%U

AutoCAD SHX Text
N















mailto:info@planhc.de
http://www.planhc.de/














































































































































https://www.amprion.net/Netzausbau/Unsere-Projekte/Rhein-Main-Link/Umsetzung.html
https://www.amprion.net/Netzausbau/Unsere-Projekte/Rhein-Main-Link/Umsetzung.html


https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten


https://www.nlwkn.niedersachsen.de/veroeffentlichungen-naturschutz/rote-liste-der-biotoptypen-in-niedersachsen-232643.html








https://www.bfn.de/sites/default/files/2021-11/Handreichung%20zur%20BKompV.pdf
https://www.bfn.de/sites/default/files/2021-11/Handreichung%20zur%20BKompV.pdf


https://www.nlwkn.niedersachsen.de/veroeffentlichungen-naturschutz/rote-liste-der-biotoptypen-in-niedersachsen-232643.html
https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten
https://nibis.lbeg.de/cardomap3/?TH=BGL500




























































































































https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/web/babel/media/methodenhandbuch_asp_nrw_anhang_b.pdf
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/web/babel/media/methodenhandbuch_asp_nrw_anhang_b.pdf
https://s8e884d02a8730def.jimcontent.com/download/version/1577773958/module/15311269922/name/Leitfaden%20Rebhuhnschutz%20vor%20Ihrer%20Haustu%CC%88r%202017%20aktualisiert_ld.pdf
https://s8e884d02a8730def.jimcontent.com/download/version/1577773958/module/15311269922/name/Leitfaden%20Rebhuhnschutz%20vor%20Ihrer%20Haustu%CC%88r%202017%20aktualisiert_ld.pdf
https://s8e884d02a8730def.jimcontent.com/download/version/1577773958/module/15311269922/name/Leitfaden%20Rebhuhnschutz%20vor%20Ihrer%20Haustu%CC%88r%202017%20aktualisiert_ld.pdf


http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/web/babel/media/LANA-Hinweise_Artenschutzdefinitionen_Endfassung_09_10_02.pdf
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/web/babel/media/LANA-Hinweise_Artenschutzdefinitionen_Endfassung_09_10_02.pdf
https://www.nlwkn.niedersachsen.de/besonders-streng-geschuetzte-arten/verzeichnis-der-in-niedersachsen-besonders-oder-streng-geschuetzten-arten-46119.html


https://www.nlwkn.niedersachsen.de/besonders-streng-geschuetzte-arten/verzeichnis-der-in-niedersachsen-besonders-oder-streng-geschuetzten-arten-46119.html
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/start
https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Basisdaten&lang=de&bgLayer=TopographieGrau
https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Basisdaten&lang=de&bgLayer=TopographieGrau
https://www.nlwkn.niedersachsen.de/vollzugshinweise-arten-lebensraumtypen/vollzugshinweise-fuer-arten-und-lebensraumtypen-46103.html#Saeugetiere
https://www.nlwkn.niedersachsen.de/vollzugshinweise-arten-lebensraumtypen/vollzugshinweise-fuer-arten-und-lebensraumtypen-46103.html#Saeugetiere
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp




















































































































https://www1.nls.niedersachsen.de/statistik/html/default.asp
https://nibis.lbeg.de/cardomap3/?TH=GUEK500














































http://www.smarte-nahwaerme.de/






























https://www1.nls.niedersachsen.de/statistik/html/default.asp
http://www.smarte-nahwaerme.de/
https://nibis.lbeg.de/cardomap3/?TH=GUEK500


https://www.hameln-pyrmont.de/index.php?object=tx,2749.4033.1&kuo=2&sub=0
https://www.hameln-pyrmont.de/index.php?object=tx,2749.4033.1&kuo=2&sub=0





















































	Inhaltsverzeichnis
	Aushang
	 TOP 5 Zukünftiger Hauptsitz der Stadtverwaltung;.hier: Festlegung der Bewertungsmatrix zur Durchführung des Wirtschaftlichkeitsvergleiches der Varianten „Sparkasse_Steinhof“ und „Neubau Rathaus am Standort der alten Schule“
	Zukünftiger_Hauptsitz_der_Stadtverwaltung;_hier__~ 15_2026

	 TOP 6 87._Änderung_des_Flächennutzungsplanes_und_gleichzeitige_Aufstellung_des_Bebauungsplanes_Nr._9.15__Feuerwehr_-_Auf_dem_Kampe_,_OT._Hachmühlen;_a)_Beschluss_über_Stellungnahmen_(Abwägung)_b)_Feststellungs-_und_Satzungsbeschluss
	87._Änderung_des_Flächennutzungsplanes_und_gleich~ 7_2026
	87._Änderung_des_Flächennutzungsplanes_und_gleich~ 7_2026_Anlage.1
	87._Änderung_des_Flächennutzungsplanes_und_gleich~ 7_2026_Anlage.2
	87._Änderung_des_Flächennutzungsplanes_und_gleich~ 7_2026_Anlage.3

	 TOP 7 88._Änderung_des_Flächennutzungsplanes_und_gleichzeitige_Aufstellung_des_Bebauungsplanes_Nr._8.7__Feuerwehr_-_Lohfeldweg_,_OT._Flegessen;_a)_Beschluss_über_Stellungnahmen_(Abwägung)_b)_Feststellungs-_und_Satzungsbeschluss
	88._Änderung_des_Flächennutzungsplanes_und_gleich~ 9_2026
	88._Änderung_des_Flächennutzungsplanes_und_gleich~ 9_2026_Anlage.1
	88._Änderung_des_Flächennutzungsplanes_und_gleich~ 9_2026_Anlage.2
	88._Änderung_des_Flächennutzungsplanes_und_gleich~ 9_2026_Anlage.3

	 TOP 8 Kommunale Wärmeplanung Stadt Bad Münder;.Hier: Endbericht
	Kommunale_Wärmeplanung_Stadt_Bad_Münder;_Hier__En~ 10_2026
	Kommunale_Wärmeplanung_Stadt_Bad_Münder;_Hier__En~ 10_2026_Anlage.1
	Kommunale_Wärmeplanung_Stadt_Bad_Münder;_Hier__En~ 10_2026_Anlage.2

	 TOP 10 Wohnmobil-___Wohnwagenstellplätze_Antrag_der_Ratsgruppe_bad_münder_kann_mehr___proBürger_vom_13.09.2024
	Wohnmobil-___Wohnwagenstellplätze_Antrag_der~.2024 13_2026



